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Veröffentlichungen

Rundschreibendatenbank des Landes Berlin:  
www.berlin.de/rundschreiben

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie

Maßnahmen im Land Berlin zur Umsetzung  
DigitalPakt Schule 2019 bis 2024

Bekanntmachung vom 30. Oktober 2019

BildJugFam I D 3

Telefon: 90227-6998 oder 90227-5050, intern 9227-6998

1 - Förderziel, Rechtsgrundlagen
1.1 - Förderziel
Die fortschreitende Digitalisierung aller Lebensbereiche stellt eine zentrale strukturel-
le Herausforderung für die Bildung junger Menschen sowie junger Menschen mit Be-
hinderungen am Bildungsstandort Deutschland dar. Es ist eine der großen Zukunfts-
aufgaben, die Schülerinnen und Schüler an den Schulen in Deutschland umfassend 
auf die Digitalisierung in allen Lebensbereichen vorzubereiten. Im Sinne der Inklusion 
sind die besonderen Belange von jungen Menschen mit Behinderungen zu berück-
sichtigen. Die Bundesregierung und die Regierungen der Länder in der Bundesrepu-
blik Deutschland arbeiten bei dieser Zukunftsaufgabe zusammen und setzen einen 
abgestimmten Innovationsimpuls. Damit sollen die bestehenden Entwicklungen an 
den Schulen entscheidend unterstützt werden, um die Voraussetzungen für Bildung 
in der digitalen Welt bundesweit und nachhaltig spürbar zu verbessern und einen 
entscheidenden Beitrag zur Zukunftsabsicherung der Bundesrepublik Deutschland 
als Wissenschafts- und Industriestandort zu leisten. 

Vorbehaltlich der Mittelbereitstellung durch ihre gesetzgebenden Körperschaften 
gewährt daher der Bund den Ländern auf Grundlage von Artikel 104c des Grund-
gesetzes Finanzhilfen für gesamtstaatlich bedeutsame Investitionen im Bereich 
der digitalen kommunalen Bildungsinfrastruktur. Der Bund unterstützt damit Länder 
und Gemeinden (Gemeindeverbände) bei ihren Investitionen in die Ausstattung mit 
IT-Systemen und die Vernetzung von Schulen. Dies entspricht dem gesamtstaatli-
chen Interesse, zukunftstaugliche digitale Bildungsinfrastrukturen zu schaffen. Die 
Aufgaben- und Finanzierungsverantwortung der Länder für das Bildungswesen bleibt 
unberührt.

Der DigitalPakt Schule schließt sich der Strategie „Bildungsoffensive für die digitale 
Wissensgesellschaft“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung vom  
12. Oktober 2016 sowie der Strategie der Kultusministerkonferenz „Bildung in der 
digitalen Welt“ vom 8. Dezember 2016 in der Fassung vom 7. Dezember 2017 
(KMK-Strategie) an und baut auf diesen auf.

In der Strategie „Bildung in der digitalen Welt“ hat die Kultusministerkonferenz einen 
Kompetenzrahmen formuliert, welcher verbindliche Anforderungen für die Bildung in 
der digitalen Welt enthält. Hierzu gehören die Anpassungen der Lehr- und Bildungs-
pläne, das Weiterentwickeln und Anpassen der Aus- und Fortbildungsmaßnahmen 
sowie entsprechende Konzepte und der Aufbau beziehungsweise die Weiterent-
wicklung von Angeboten mittels Plattformen für zum Beispiel OER. Die einzelnen 
Themenfelder werden durch unterschiedliche Maßnahmen in Berlin umgesetzt.

a) Lehr- und Bildungspläne
Mit dem Basiscurriculum Medienbildung des neuen Rahmenlehrplans für die Klassen 
1 bis 10 ist die Medienbildung bereits ein fester Bestandteil im Unterricht geworden. 
Die dort formulierten verbindlichen Standards der Medienkompetenzentwicklung  
werden in den schulinternen Curricula fachspezifisch aufgegriffen. Curriculare Vor-
gaben für den Ergänzungskurs der Sek II wurden erstellt.

http://www.berlin.de/rundschreiben
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b) Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrenden
Die Umsetzung des Basiscurriculums Medienbildung der Rahmenlehrpläne ist 
Gegenstand der Ausbildung in den Seminaren, vor allem in den Fachseminaren. In 
der Fortbildung werden gemäß dem gesamtstädtischen Fortbildungsschwerpunkt 
zur weiteren Implementierung des Rahmenlehrplans Fortbildungsveranstaltungen 
und Beratungen zum Basiscurriculum Medienbildung (Teil B des Rahmenlehrplans) 
angeboten. Der Kompetenzrahmen ist hierbei in der Verankerung der Bildung in der 
digitalen Welt in allen Fächern und Schulstufen gesetzt.

c) Bildungsmedien
Auf der Basis von open source moodle wurde mit dem „Lernraum Berlin“ ein um-
fassendes Lernmanagementsystem, das alle schulischen Prozesse befördern und 
unterstützen kann, etabliert. Der „Lernraum Berlin“ ist eine Lernplattform, die von der 
Grundschule bis zum Oberstufenzentrum nutzbar ist.

Als zusätzliche Maßnahme zu den oben genannten wird in Berlin an den öffentlichen 
Schulen die IT-Wartung konzeptionell durchgeführt.

Die IT-Infrastrukturen, welche durch diese Richtlinie gefördert werden, dienen zum 
Erreichen der Ziele und Durchführen der genannten Maßnahmen in Berlin, um bei 
den Schülerinnen und Schülern in allen Schulstufen und Schulformen und in allen 
Unterrichtsfächern die Kompetenzen in der digitalen Welt zu fördern und aufzubauen.

Darüber hinaus kooperieren die Länder bei mit dem DigitalPakt Schule zusammen-
hängenden Themenfeldern (Entwicklung und Bereitstellung von Fortbildungsforma-
ten, Qualitätssicherungsprozesse für digitale Bildungsmedien, Lizenz- und Nutzungs-
modelle, Standardisierung von Schnittstellen und Interoperabilität).

1.2 - Rechtsgrundlagen
Das Land Berlin gewährt

a) nach Artikel 104c des Grundgesetzes,

b) nach Maßgabe dieser Richtlinie,

c) aus dem Sondervermögen „Digitale Infrastruktur“,

d) nach Maßgabe der Verwaltungsvereinbarung (VV) „DigitalPakt Schule 2019 
bis 2024“, geschlossen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den 
Ländern, vom 16. Mai 2019,

e) nach Maßgabe der Landeshaushaltsordnung (LHO), den dazu ergangenen 
Ausführungsvorschriften (AV) und deren Anlagen und

f) unter Beachtung des Prinzips der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit  
(§ 7 LHO) und

g) unter Beachtung der Vorgaben des Neunten Buches Sozialgesetzbuch  
(Kapitel 12 SGB IX) 

auf Antrag finanzielle Hilfen.

Ein Anspruch der Antragstellenden auf Gewährung der Förderung besteht nicht. 
Vielmehr entscheidet die benannte Stelle aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens 
im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.

2 - Gegenstand der Förderung
2.1 - Gefördert werden lernförderliche, belastbare, interoperable digitale technische 
Infrastrukturen, die Etablierung von Lehr-Lern-Infrastrukturen sowie die Weiterent-
wicklung und Optimierung vorhandener Strukturen.

2.2 - An Schulen sind folgende Investitionen, nach Maßgabe von 2.3 einschließlich 
Planung, Beschaffung, Aufbau und Inbetriebnahme, bestehend aus Integration, Um-
setzung und Installation, förderfähig:

2.2.1 - pädagogische Serverlösungen für die Client- und Benutzerverwaltung (Mana-
gement der Schulcomputer sowie Nutzeranmeldung mit entsprechenden Datenbe-
rechtigungen) und weitere Funktionen für das kooperative Arbeiten mit den Schul-
computer unter Berücksichtigung des Jugendschutzes,

2.2.2 - digitale Arbeitsgeräte, insbesondere für die technisch-naturwissenschaftliche 
Bildung oder die berufsbezogene Ausbildung, einschließlich Arbeitsplatz-Computer 
mit Maus, Tastatur und Bildschirm,
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2.2.3 - im Bedarfsfall assistive Hardware für eine gut zugängliche digitale Lernumge-
bung im Sinne der Barrierefreiheit (analog BITV) zur Unterstützung eines inklusiven 
Unterrichts,

2.2.4 - Anzeige- und Interaktionsgeräte, insbesondere Displays, interaktive Tafeln, 
einschließlich entsprechender Steuerungsgeräte, mit Ausnahme von Geräten für 
vorrangig verwaltungsbezogene Funktionen,

2.2.5 - Aufbau oder Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und 
auf Schulgeländen,

2.2.6 - schulisches WLAN,

2.2.7 - schulgebundene mobile Endgeräte (Laptops, Notebooks und Tablets mit Aus-
nahme von Smartphones), wenn

a) die Schule über die Infrastruktur, die nach 2.2.5 und 2.2.6 förderfähig ist, ver-
fügt oder diese durch den Schulträger beantragt ist und

b) spezifische fachliche oder pädagogische Anforderungen solche Geräte 
erfordern und dies im technisch-pädagogischen Medienkonzept der Schule 
dargestellt ist und

c) bei Anträgen für allgemein bildende Schulen die Gesamtkosten für mobile 
Endgeräte für allgemein bildende Schulen am Ende der Laufzeit des Digital-
Pakts Schule entweder

aa) 20 Prozent des Gesamtinvestitionsvolumens für alle allgemein bildenden 
Schulen pro Schulträger oder

bb) 25 000 Euro je einzelner Schule oder beides nicht überschreiten.

Sofern die Infrastruktur nach 2.2.5 und 2.2.6 an einer Schule zum Zeitpunkt der 
Beantragung mobiler Endgeräte gemäß 2.2.7 noch nicht vorhanden ist, sind die 
Mittel für mobile Endgeräte für diese Schule bis zur Herstellung dieser Infrastruktur 
gesperrt.

2.3 - Investive Begleitmaßnahmen wie Planung, Beschaffung, Aufbau und Inbetrieb-
nahme, bestehend aus Integration, Umsetzung und Installation, werden dann geför-
dert, wenn ein unmittelbarer und notwendiger Zusammenhang mit einer Maßnahme 
nach 2.2.1 bis 2.2.7 besteht. Dazu zählen neben dem Erwerb von Lizenzen für zum 
Betrieb, zur Nutzung und zur Wartung der Geräte und Netze erforderliche Software 
auch projektvorbereitende und -begleitende Beratungsleistungen externer Dienstleis-
ter, die einer möglichst wirtschaftlichen Projektumsetzung dienen. Laufende Kosten 
der Verwaltung (Personalkosten, Sachkosten) sowie Kosten für Betrieb, Wartung und 
IT-Support der geförderten Infrastrukturen sind nicht förderfähig.

3 - Förderempfangende
3.1 - Im Land Berlin sind die jeweiligen Schulträger Empfangende. Sie sind berech-
tigt, über die Fördermittel zu verfügen.

3.2 - Es werden Investitionsmaßnahmen der Schulträger an folgenden Einrichtungen 
gemäß § 17 Absatz 2 des Schulgesetzes für das Land Berlin (SchulG) in öffentlicher 
Trägerschaft gefördert:

a) Allgemein bildende Schulen,

b) Berufliche Schulen,

c) Schulen des zweiten Bildungsweges zum nachträglichen Erwerb allgemein  
bildender und beruflicher Abschlüsse.

3.3 - Für folgende Einrichtungen in freier Trägerschaft wird eine separate Zuwen-
dungsrichtlinie erstellt:

a) Träger von genehmigten bezuschussten Ersatzschulen im Land Berlin,

b) Träger von Beruflichen Schulen der Ausbildung zum/zur Gesundheits- und 
Krankenpfleger/-in,

c) Träger von Beruflichen Schulen der Ausbildung zum/zur Gesundheits- und 
Kinder krankenpfleger/-in,

d) Träger von genehmigten bezuschussten Beruflichen Schulen der Ausbildung 
zum/zur Altenpfleger/-in,

e) Träger von Pflegeschulen ab dem Jahr 2020 nach dem Pflegeberufegesetz.
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Die Zuwendungsrichtlinie regelt auch die Erbringung des Eigenanteils.

3.4 - Einrichtungen, die nicht unter 3.2 oder 3.3 fallen, sind nicht förderfähig.

3.5 - Für landesweite Maßnahmen, einschließlich solcher für Einrichtungen der 
Lehrkräftebildung, und länderübergreifende Maßnahmen erfolgt eine gesonderte 
Bekanntmachung.

4 - Fördervoraussetzungen
4.1 - Eine Förderung wird nur gewährt für Maßnahmen, mit denen nicht vor dem  
17. Mai 2019 begonnen worden ist und bei denen eine vollständige Abnahme bis 
zum 31. Dezember 2024 gesichert erscheint.

4.2 - Innerhalb umfassenderer oder schon begonnener Investitionsvorhaben können 
einzelne Investitionsmaßnahmen gefördert werden, wenn im Antrag erklärt wird, dass 
es sich um selbstständige, noch nicht begonnene Abschnitte eines Investitionsvor-
habens handelt. Eine Maßnahme beginnt mit dem Abschluss eines der Umsetzung 
dienenden rechtsverbindlichen Leistungs- und Lieferungsvertrages mit Ausnahme 
von Planungsleistungen.

4.3 - Die beantragten Fördermittel dürfen nicht zur Ko-Finanzierung von durch EU- 
oder durch andere Bundesmittel geförderten Programmen genutzt werden (Doppel-
förderungen). In den Anträgen ist anzugeben, ob und wofür einander ergänzende 
Fördermaßnahmen des Bundes beantragt, bewilligt oder gewährt wurden (zum 
Beispiel Fördermaßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz).

4.4 - Die Nutzung der Maßnahme muss für mindestens fünf Jahre nach Abschluss 
der Fertigstellung gesichert sein.

5 - Höhe der Förderung
5.1 - Die Höhe der Förderbeträge des Bundes, der Zeitraum und der Eigenanteil des 
Landes Berlin richten sich nach § 8 der Verwaltungsvereinbarung. Der Bund stellt 
dem Land Berlin somit maximal 256 877 000 Euro zur Verfügung, welches 90 von 
100 Teilen entspricht.

5.2 - Der Eigenanteil am Gesamtvolumen (Ko-Finanzierung) der Finanzmittel, beträgt 
dabei mindestens 28 541 888,89 Euro und entspricht 10 von 100 Teilen. Am Ende 
der Laufzeit des DigitalPakts Schule ist der Anteil der Ko-Finanzierung nachzuwei-
sen. Der erforderliche Eigenanteil ist aus den in den Haushalten des Förderzeit-
raumes zur Verfügung stehenden Mitteln zu erbringen.

5.3 - 5 % der Finanzhilfen sind länderübergreifenden Maßnahmen vorbehalten. Das 
sind 12 843 850 Euro der Bundesmittel sowie 1 427 094,44 Euro der Ko-Finanzie-
rung.

5.4 - Mindestens 5 % der Finanzhilfen werden für landesweite Maßnahmen, ein-
schließlich solcher für Einrichtungen der Lehrkräftebildung, vorgesehen, das heißt  
12 843 850 Euro der Bundesmittel und 1 427 094,44 Euro der Ko-Finanzierung.

5.5 - Die Aufteilung der Finanzhilfen des Bundes, nach Abzug von 5.3 und 5.4, auf 
Träger öffentlicher Schulen gemäß 3.2 und auf die Träger von Ersatzschulen gemäß 
3.3 richtet sich nach deren landesweitem Anteil an der Zahl der Schülerinnen und 
Schüler im Schuljahr 2018/2019. Der Prozentanteil für Einrichtungen in öffentlicher 
Trägerschaft beträgt demnach 86,68791592 %, der für Einrichtungen in freier Träger-
schaft 13,31208408 %.

5.6 - Die Aufteilung der Bundesmittel auf die einzelnen Träger wird in einem geson-
derten Schreiben bekannt gegeben. Der Schulträger hat im Rahmen der Beantra-
gung das ihm zugewiesene Budget zu beachten.

5.7 - Die Einteilung der Mittel nach 5.5 sowie 5.6 gilt gemäß den Fristen nach 7.4.

6 - Sonstige Förderungsbestimmungen
6.1 - Benannte Stelle
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie 
- I D 3 und I D 3 Kn - 
Bernhard-Weiß-Straße 6 
10178 Berlin

E-Mail: digitalpakt@senbjf.berlin.de

mailto:digitalpakt@senbjf.berlin.de
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6.2 - Die benannte Stelle ist Ansprechpartnerin für den Bund, bewirtschaftet die bereit 
gestellten Mittel und stellt Informationen und Berichte gemäß der Verwaltungsverein-
barung zusammen.

6.3 - Die benannte Stelle ist für die Beratung, Prüfung und Bewilligung der Förder-
maßnahme zuständig.

6.4 - Aus der Gewährung der Förderung kann nicht auf künftige Förderung, insbeson-
dere auch nicht im bisherigen Umfang, geschlossen werden. Dieses Finanzierungs-
risiko ist von den Förderempfangenden bei Abschluss, Änderung oder Verlängerung 
von Verträgen zu beachten. Der Grundsatz des Vertrauensschutzes kann hierfür 
nicht geltend gemacht werden.

6.5 - Soweit die geplanten förderfähigen Gesamtausgaben einer einzelnen Maß-
nahme für deren vollständige Realisierung nicht ausreichen, sind die Mehrausgaben 
durch weitere Eigenmittel der Förderempfangenden zu decken.

6.6 - Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie ist berechtigt, die Anga-
ben der Förderempfangenden an Ort und Stelle zu prüfen oder durch Beauftragte 
prüfen zu lassen. Schulträger und Schulleitungen sind verpflichtet, hierzu jederzeit 
Einblick in die Bücher und Belege zu geben sowie unverzüglich die geforderten Aus-
künfte zu erteilen und Nachweise zu erbringen.

7 - Verfahren, Umsetzung der Investitionsmaßnahmen und Fristen
7.1 - Die Umsetzung und das Verfahren für die Schulen gestalten sich folgender-
maßen.

a) Die Schulen melden mit Hilfe der Bildungsstatistik und des Portals ihre 
aktuelle IT-Ausstattung. Diese Abfrage und Meldung wird jährlich und gege-
benenfalls zusätzlich auf Anfrage aktualisiert. Sie enthält unter anderem eine 
Bestandsaufnahme der aktuellen pädagogischen IT und der Internetverbin-
dung an der Schule.

b) Die Schulen erstellen ihr Medienkonzept, reichen dieses über den Lernraum- 
Berlin ein und senden nach Verabschiedung des Medienkonzeptes durch die 
schulischen Gremien per Post die Abschlusserklärung an die benannte Stelle 
gemäß 6.1.

Die Medienkonzepte sind folgendermaßen untergliedert mit entsprechenden Ausfüh-
rungen:

I. Schulprofil und aktuelle Rahmenbedingungen;

II. Pädagogische Strategie/Medien-Nutzungskonzept;

III. Fortbildungskonzept;

IV. Technisches Raum- und Ausstattungskonzept;

V. Support- und Wartungskonzept;

VI. Zuständigkeiten innerhalb und außerhalb der Schule;

VII. Gegebenenfalls weitere Kapitel.

Die benannte Stelle, die Schulträger sowie die Schulaufsicht können die Medien-
konzepte über den Lernraum-Berlin einsehen.

c) Über den Lernraum-Berlin wird den Schulen ein Bedarfsformular zur Verfü-
gung gestellt. Es wird ein Katalog verwendet, der die Förderungen mit Hilfe 
der Rahmenverträge des IT-Dienstleistungszentrums Berlin (ITDZ) bevorzugt 
umsetzt. Hierdurch wird die weitere Standardisierung der IT-Infrastruktur 
gewährleistet.

d) Über den jeweiligen Schulträger werden die Anträge an die benannte Stelle 
gestellt.

Diese enthalten:

I. das Antragsformular mit einer Investitionsplanung;

II. gegebenenfalls eine Erklärung, dass es sich um einen selbstständigen Ab-
schnitt einer schon begonnenen Investitionsmaßnahme handelt;

III. die Abschlusserklärung zum Medienkonzept;

IV. eine Erklärung, dass die Investition nicht zur Doppelförderung dient;

V. Nachweis oder Möglichkeit der Ko-Finanzierung.
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In den Anträgen können mehrere Schulen gebündelt werden. Es können mehrfach 
Anträge gestellt werden. Jede Schule sollte pro Jahr nur in einem Antrag vorkom-
men.

e) Die Bewilligung erfolgt auf Grundlage der eingereichten Antragsunterlagen, 
gemäß den förderbaren Gegenständen (siehe Nummer 2), dem Medienkon-
zept und in enger Abstimmung mit den Schulträgern. Die abschließende Ent-
scheidung darüber, ob eine Maßnahme gefördert wird und in welcher Höhe, 
obliegt der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie. Die Entschei-
dung über eine zu gewährende Förderung wird im Wege eines Förderungsbe-
scheides mitgeteilt.

f) Die Bestellung erfolgt über die benannte Stelle. Nachdem die Lieferung und 
die zu erbringenden Leistungen erfolgt sind, wird die benannte Stelle über den 
Schulträger hiervon unterrichtet. 

g) Die Schulen und der Schulträger unterstützen die benannte Stelle bei der Be-
richterstellung, indem sie bei Nachfragen geplante, aber noch nicht beantrag-
te Investitionsvorhaben anzeigen, Schätzungen zur Höhe der Kosten abgeben  
sowie Liefernachweise und Inventarisierungsdaten zur Verfügung stellen. 

7.2 - Weitere Einzelheiten zum Verfahren der Antragsstellung, Nachweise und For-
mulare können von der benannten Stelle gesondert geregelt und den Antragsstellern 
sowie Schulen in geeigneter Form mitgeteilt beziehungsweise zur Verfügung gestellt 
werden.

7.3 - Es gelten §§ 48 bis 49a des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG), soweit 
nicht in dieser Bekanntmachung Abweichungen zugelassen worden sind. 

7.4 - Fristen 
7.4.1 - Bis zum 30. April 2021 soll mindestens die Hälfte des zugewiesenen Budgets 
durch Bewilligungen gebunden sein. Ein Anspruch an den Differenzbetrag besteht 
anschließend nicht mehr. Dieser Differenzbetrag steht dann zur Umsteuerung im 
Bereich der Einrichtungen in öffentlicher Trägerschaft zur Verfügung. 

7.4.2 - Bis zum 31. Dezember 2023 sollen alle Anträge eingereicht sein. Ein An-
spruch an den Differenzbetrag besteht anschließend nicht mehr. Dieser Differenz-
betrag steht dann zur Umsteuerung im Bereich der Einrichtungen in öffentlicher 
Trägerschaft zur Verfügung. 

7.4.3 - Bis zum 31. Dezember 2024 sind alle Investitionsmaßnahmen abzuschließen.

8 - Geltungsdauer 
8.1 - Diese Bekanntmachung ist an die Verwaltungsvorschrift gebunden. Die sich aus 
dieser Bekanntmachung ergebenden Rechte und Pflichten bleiben hinsichtlich even-
tuell erforderlich werdender Abwicklungsarbeiten und Nachgang des Investitions-
programms unberührt. 

8.2 - Diese Bekanntmachung tritt am Tag nach Ihrer Veröffentlichung in Kraft und mit 
Ablauf des 31. Dezember 2025 außer Kraft. 

8.3 - Änderungen dieser Bekanntmachung zur Anpassung an veränderte rechtliche 
Grundlagen und zur Behebung von Auslegungsproblemen sowie zur Schließung von 
Regelungslücken sind jederzeit möglich. 

9 - Kontakt für diese Bekanntmachung 
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie  
- I D 3 -, Anja Tempelhoff  
Bernhard-Weiß-Straße 6, 10178 Berlin 

E-Mail: digitalpakt@senbjf.berlin.de  
Telefon: 030 90227-5704 

mailto:digitalpakt@senbjf.berlin.de
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Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz  
und Antidiskriminierung

Allgemeine Anordnung zur Übertragung von Zuständigkeiten  
in Personalangelegenheiten auf den Präsidenten des Kammergerichts  

- Zentrale Besoldungs- und Vergütungsstelle der Justiz -

Bekanntmachung vom 29. Oktober 2019

JustVA I A 4

Telefon: 9013-3253/3962 oder 9013-0, intern 9013-3253/3962

Auf Grund des § 6 Absatz 2 Buchstabe d, § 8a Absatz 3 des Allgemeinen Zuständig-
keitsgesetzes, § 4 Absatz 5, § 94 Absatz 1 Satz 2 und § 113 des Landesbeamtenge-
setzes, § 126 Absatz 3 Nummer 2 des Beamtenrechtsrahmengesetzes, des § 71 des 
Deutschen Richtergesetzes und des § 28 Absatz 1 Satz 5 des Bundesbesoldungsge-
setzes in der Überleitungsfassung für Berlin wird bestimmt: 

I. Allgemeines 
Die Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung überträgt 
den in Satz 2 genannten Dienstbehörden (einschließlich des Präsidenten des Kam-
mergerichts) - soweit der Zuständigkeitsbereich der jeweiligen Dienstbehörde betrof-
fen ist - die Befugnis, Entscheidungen über berücksichtigungsfähige Zeiten gemäß  
§ 28 Absatz 1 Sätze 2 und 4 des Bundesbesoldungsgesetzes in der Überleitungsfas-
sung für Berlin zu treffen. Die Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und 
Antidiskriminierung wird von dem Präsidenten des Oberverwaltungsgerichts Berlin- 
Brandenburg, der Präsidentin des Verwaltungsgerichts Berlin, den Präsidenten  
des Sozialgerichts Berlin, dem Präsidenten des Landgerichts, dem Präsidenten des 
Amtsgerichts Charlottenburg, dem Präsidenten des Amtsgerichts Köpenick, dem 
Präsidenten des Amtsgerichts Lichtenberg, der Präsidentin des Amtsgerichts Mitte, 
dem Präsidenten des Amtsgerichts Neukölln, der Präsidentin des Amtsgerichts Pan-
kow/Weißensee, der Präsidentin des Amtsgerichts Schöneberg, der Präsidentin des 
Amtsgerichts Spandau, dem Präsidenten des Amtsgerichts Tempelhof-Kreuz berg, 
dem Präsidenten des Amtsgerichts Tiergarten, der Präsidentin des Amtsgerichts 
Wedding, der Generalstaatsanwältin in Berlin, der Leiterin der Justizvollzugsanstalt  
für Frauen Berlin, dem Leiter der Justizvollzugsanstalt Heidering, der Leiterin der 
Justizvollzugsanstalt Moabit, dem Leiter der Justizvollzugsanstalt des Offenen 
Vollzuges Berlin, dem Leiter der Justizvollzugsanstalt Plötzensee, dem Leiter der 
Justizvollzugsanstalt Tegel, dem Leiter der Jugendstrafanstalt Berlin, dem Leiter der 
Jugendarrestanstalt Berlin-Brandenburg sowie der Leiterin der Sozialen Dienste der 
Justiz - Gerichts- und Bewährungshilfe - ermächtigt, die den Dienstbehörden unter 
II. aufgeführten obliegenden Zuständigkeiten in besoldungs- und versorgungsrecht-
lichen Personalangelegenheiten auf den Präsidenten des Kammergerichts - Zen-
trale Besoldungs- und Vergütungsstelle der Justiz - zu übertragen. Der Präsident 
des Kammergerichts - Zentrale Besoldungs- und Vergütungsstelle der Justiz - wird 
seiner seits von den in Satz 2 genannten Dienstbehörden ermächtigt, einzelne, auf 
der Grundlage von Satz 2 ihr übertragene Befugnisse, auf das Landesverwaltungs-
amt Berlin zu übertragen. 

II. Übertragung von Aufgaben auf den Präsidenten des Kammergerichts  
- Zentrale Besoldungs- und Vergütungsstelle der Justiz - 

Die Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung überträgt 
sowohl im eigenen Namen als auch in Ausübung der Ermächtigung zu I. dem Präsi-
denten des Kammergerichts - Zentrale Besoldungs- und Vergütungsstelle der Justiz - 
die Bearbeitung folgender Personalangelegenheiten: 

1. die Festsetzung der Erfahrungsstufen der Beamtinnen und Beamten (§ 27 Ab- 
satz 2 des Bundesbesoldungsgesetzes in der Überleitungsfassung für Berlin) ein-
schließlich - insoweit nach vorheriger Mitwirkung der jeweiligen Dienstbehörde - 
der Entscheidung über berücksichtigungsfähige Zeiten gemäß § 28 Absatz 1  
Sätze 2 und 4 des Bundesbesoldungsgesetzes in der Überleitungsfassung für 
Berlin, 

2. die Festsetzung der Beschäftigungszeiten der Tarifbeschäftigten (§ 34 Absatz 3  
TV-L) und die Zuordnung der Tarifbeschäftigten zu der Stufe 1 (§ 16 Absatz 2 
Satz 1 TV-L) sowie die erneute Zuordnung der Tarifbeschäftigten zu einer Stufe 
gemäß § 17 Absatz 3 TV-L, 
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3. 

a) Sicherstellung der termingerechten Anweisung des Jubiläumsgeldes für Tarif-
beschäftigte, 

b) Berechnung und Festsetzung der Jubiläumstage sowie Zahlbarmachung der 
Jubiläumszuwendung für die ab dem 1. Januar 2017 zu Beamtinnen und  
Beamten auf Probe oder auf Lebenszeit Ernannten sowie in das Richterver-
hältnis Eingestellten und ab dem 1. Januar 2017 abgeordneten oder versetz-
ten Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen und Richter; für die vor dem 
1. Januar 2017 zu Beamtinnen und Beamten auf Probe oder auf Lebenszeit 
Ernannten sowie in das Richterverhältnis Eingestellten und abgeordneten 
oder versetzten Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen und Richter er-
folgt die Anweisung der Jubiläumszuwendung durch die Zentrale Besoldungs- 
und Vergütungsstelle der Justiz nach vorheriger verbindlicher Berechnung der 
Dienstjubiläen, Mitteilung derselben an die Bediensteten und Festsetzung der 
Jubiläumszuwendung durch die Personalstellen der jeweiligen Dienstbehör-
den,

4. die Berechnung, Festsetzung, Zahlbarmachung und Bescheinigung von Entgelt 
und Besoldung (§ 1 des Bundesbesoldungsgesetzes in der Überleitungsfassung 
für Berlin), Sonderzahlungen und vermögenswirksamer Leistungen (einschließ-
lich der gekürzten Besoldung in den Fällen des § 41 Absatz 2 Satz 4 LBG, § 84 
Absatz 4 Satz 1 RiGBln, des Zuschlags nach der Dienstbezügezuschlagsverord-
nung und der Leistungen gemäß §§ 7 und 8 TV-L) sowie die Zahlbarmachung 
von Aufwandsentschädigungen (§ 17 des Bundesbesoldungsgesetzes in der 
Überleitungsfassung für Berlin),

5. die Bearbeitung von Pfändungs-, Abtretungs- und Insolvenzverfahren nach 
Maßgabe von Abschnitt V der Anordnung über die Vertretung des Landes Berlin 
im Geschäftsbereich der Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz vom 
22. Oktober 2012 (ABl. S. 1979), soweit Arbeitseinkommen betroffen ist,

6. die Bearbeitung der steuer-, sozialversicherungs- und zusatzversorgungsrechtli-
chen Angelegenheiten,

7. die Berechnung, Festsetzung und Zahlbarmachung des Familienzuschlags sowie 
- im Rahmen der Besitzstandszulage - des Orts- und Sozialzuschlags,

8. die Bewilligung und Zahlbarmachung von Vorschüssen für Gerichtsvollzieher 
gemäß § 31 GVO,

9. die Erstattung der Kosten für das Zeugnis eines Arztes oder einer Hebamme über 
eine Schwangerschaft gemäß § 5 Absatz 3 MuSchG, § 6 Absatz 3 MuSchVO,  
§ 10 RiGBln in Verbindung mit § 6 Absatz 3 MuSchVO,

10. die Zahlung eines Zuschusses nach § 4a MuSchVO, § 10 RiGBln,

11. die Erstattung von Beiträgen für die Kranken- und Pflegeversicherung gemäß § 9 
Absatz 1 und 2 MuSchEltZV in Verbindung mit § 74 Absatz 3 LBG, § 10 RiGBln,

12. die Rückforderung von überzahlten Leistungen (gemäß Nummern 1 bis 11) ein-
schließlich der zwangsweisen Durchsetzung von Rückforderungsansprüchen,

13. die Erteilung versorgungsrechtlicher Auskünfte an Familiengerichte und Renten-
versicherungsträger,

14. die Berechnung, Festsetzung und Vereinnahmung des Kapitalbetrages zur Ab-
wendung der Kürzung der Versorgungsbezüge nach Ehescheidung gemäß § 58 
LBeamtVG,

15. die Feststellung der anerkannten ruhegehaltfähigen Dienstzeiten und das Verfah-
ren nach § 41 Absatz 2 Satz 4 LBG,

16. die Herbeiführung von Vordienstentscheidungen nach § 49 Absatz 2 Satz 2  
LBeamtVG bei dem Landesverwaltungsamt Berlin, soweit sie nicht den Ge-
schäftsbereich der Justizvollzugsanstalten betreffen,

17. die versorgungsrechtliche Prüfung und Vervollständigung der Personalakten neu 
eingestellter Richterinnen und Richter auf Probe und Beamtinnen und Beamten 
auf Probe (zur Herstellung der Entscheidungsreife für später vom Landesver-
waltungsamt Berlin zu treffende Vordienstzeitentscheidungen),
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18. die Vorbereitung der Personalakten für das Landesverwaltungsamt Berlin zur 
verbindlichen Auskunftserteilung über Versorgungsanwartschaften und zur 
Aufnahme der Zahlung von Versorgungsbezügen in Ruhestands-, Sterbe- und 
gegebenenfalls Entlassungsfällen,

19. die Erteilung unverbindlicher (mündliche/fernmündliche) versorgungsrechtlicher 
Auskünfte an Beamtinnen und Beamte sowie an Richterinnen und Richter,

20. die Auszahlung von Sachschadenersatz gemäß § 78 LBG,

21. die Berechnung, Festsetzung und Zahlung von Umzugskosten nach dem BUKG 
und von Trennungsgeld nach der TGV,

22. die Pflege des Moduls „Personaladministration“ im landesweiten IPV-Verfahren,

23. die Festsetzung und Zahlbarmachung der noch nicht gezahlten Teile der Bezüge 
für den Sterbemonat und des Sterbegeldes (§ 17 Absatz 2, § 18 LBeamtVG, § 23 
Absatz 3 TV-L) beim Tod einer oder eines Tarifbeschäftigten, einer Beamtin oder 
eines Beamten oder einer Richterin oder eines Richters während des Dienstver-
hältnisses,

24. die Zahlbarmachung des Ersatzes von Sachschäden und besonderen Aufwen-
dungen (§ 32 LBeamtVG) nach Festsetzung durch die Personalstelle,

25. die Festsetzung und Zahlbarmachung von Heilverfahrenskosten gemäß §§ 3, 4, 6 
und 8 HeilvfV (§ 33 LBeamtVG), soweit diese Leistungen neben den Dienst- oder 
Anwärterbezügen zu gewähren sind, jedoch mit Ausnahme der Rückforderung 
aufgrund von überzahlten Kosten gemäß § 11 HeilvfV gemäß § 52 Absatz 2 und 3 
LBeamtVG, die der Personalstelle vorbehalten bleibt,

26. die Zahlbarmachung der Kostenerstattung für Hilfsmittel (§ 7 HeilvfV), der außer-
gewöhnlichen Kosten für Kleider- und Wäscheverschleiß (§ 33 Absatz 4 Satz 1 
LBeamtVG in Verbindung mit § 14 HeilvfV), für die Überführung und Bestattung 
(§ 33 Absatz 4 Satz 2 LBeamtVG in Verbindung mit § 9 HeilvfV), des Hilflosenzu-
schlags (§ 34 Absatz 1 LBeamtVG in Verbindung mit § 12 HeilvfV), des Unfallaus-
gleichs (§ 35 LBeamtVG) und der einmaligen Unfallentschädigung (§ 43  
LBeamtVG) nach Festsetzung durch die Personalstelle, soweit diese Leistungen 
neben den Dienst- oder Anwärterbezügen oder bei Beendigung des Dienstver-
hältnisses zu gewähren sind, 

27. die Festsetzung und Zahlbarmachung von Übergangsgeld (§ 47 LBeamtVG),

28. die Festsetzung und Zahlbarmachung des Ausgleichs bei besonderen Alters-
grenzen (§ 48 LBeamtVG) und die Zahlbarmachung der Übergangszahlung im 
Justizvollzugsdienst (§ 47 Nummer 3 TV-L),

29. die Berechnung des Versorgungszuschlags (§ 6 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 
LBeamtVG) sowie die Berechnung und Anforderung des Versorgungszuschlags 
einschließlich der Überwachung der laufenden Zahlung (§ 6 Absatz 1 Satz 2 bis 5 
LBeamtVG),

30. die Durchführung der Nachversicherung nach vorheriger Entscheidung der 
jeweiligen Dienstbehörde sowie die Aufbereitung von Personalakten für das 
Landesverwaltungsamt Berlin einschließlich deren Weiterleitung im Rahmen der 
Umsetzung des Versorgungslastenteilungsstaatsvertrages zur Zahlbarmachung 
beziehungsweise Vereinnahmung der Abfindung,

31. die Zahlbarmachung eines Zuschusses zum VBB-Firmenticket und 

32. die Berechnung, Zahlbarmachung, Verrechnung und Rückzahlung des Vorschus-
ses nach §§ 1 bis 3 der Berliner Pflegezeitverordnung. 

III. Schlussbestimmung 
Diese Anordnung ersetzt die Anordnung vom 17. Oktober 2017 und tritt am 29. Okto-
ber 2019 in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 28. Oktober 2024 außer Kraft.
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Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz  
und Antidiskriminierung

Entstehung einer Stiftung

Bekanntmachung vom 31. Oktober 2019

JustVA II D 2

Telefon: 9013-3237 oder 9013-0, intern 913-3237

Aufgrund des § 2 Absatz 2 des Berliner Stiftungsgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 22. Juli 2003 (GVBl. S. 293) wird bekannt gemacht, dass die zur 
Entstehung erforderliche Anerkennung der

ALEP-Stiftung
als rechtsfähig erfolgt ist.

Zweck der Stiftung ist die Förderung der Kinder- und Jugendhilfe, der Hilfe für 
Flüchtlinge, der Behindertenhilfe, der Altenhilfe sowie der damit verbundenen Aus-, 
Fort- und Weiterbildung und die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen als auch 
Menschen in Not.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen  
Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg

Öffentliche Auslegung  
der Verfahrensunterlage zum Raumordnungsverfahren  

für das Vorhaben „Freizeitpark zur Erweiterung Karls Erlebnis-Dorf  
und Errichtung eines Ferienresorts“

Bekanntmachung vom 21. Oktober 2019

StadtWohn GL 5.11

Telefon: 0331 866-8752

Im Ortsteil Elstal der Gemeinde Wustermark, Landkreis Havelland, soll auf insgesamt 
ca. 79 ha ein Freizeitpark (Vorhaben) errichtet werden. Wesentliche Bestandteile des 
Vorhabens sind die Erweiterung des am Vorhabenstandort südlich der Bundesstraße 
B 5 bereits bestehenden „Karls Erlebnis-Dorf“ sowie die Errichtung eines Ferien-
resorts auf den angrenzenden Flächen der ehemaligen Löwen-Adler-Kaserne.

Entstehen sollen unter anderem:

 ● Attraktionsflächen mit vielfältigen Indoor- und Outdoorangeboten

 ● Show-, Unterhaltungs- und Gastronomieflächen

 ● eine Verkaufsflächenerweiterung um 7 000 m²

 ● eine Kombination aus Hotels, Ferienhäusern und Erlebnisunterkünften mit 
einer Gesamtkapazität von 2 000 Betten (optional bis zu 4 000 Betten)

 ● ein ca. 55 000 m² großes künstliches Gewässer
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Quelle: Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin - Brandenburg, Geobasisdaten:  
© GeoBasis-DE/Herausgeber: LGB 2014, LVE 02/14

Das Vorhaben ist ein raumbedeutsames Ferien-, Freizeit- und Einzelhandelsgroß-
projekt von überörtlicher Bedeutung, für das die Gemeinsame Landesplanungsabtei-
lung gemäß § 15 Absatz 1 des Raumordnungsgesetzes ein Raumordnungsverfahren 
durchführt. Hierbei werden die raumbedeutsamen Auswirkungen des Vorhabens 
unter überörtlichen Gesichtspunkten und dabei insbesondere die Übereinstimmung 
mit den Erfordernissen der Raumordnung sowie die Abstimmung mit anderen raum-
bedeutsamen Planungen und Maßnahmen geprüft. Vorhabenträger ist Herr Robert 
Dahl. Antragstellerin des Verfahrens ist die Gemeinde Wustermark.

Das Raumordnungsverfahren schließt eine raumordnerische Umweltverträglichkeits-
prüfung, eine raumordnerische Prüfung nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 
sowie eine artenschutzrechtliche Einschätzung ein. Kleinräumige und fachtechnische 
Details sind grundsätzlich nicht Gegenstand des Raumordnungsverfahrens.

Die Einbeziehung der Öffentlichkeit erfolgt über die Auslegung der Verfahrensunter-
lage in den von dem Vorhaben voraussichtlich betroffenen Landkreisen, amtsfreien 
Gemeinden, Ämtern, Bezirken von Berlin sowie in der Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung und Wohnen. Die Öffentlichkeit erhält somit die Gelegenheit, sich in einem 
frühen Planungsstadium über das Vorhaben zu informieren und sich hierzu unter 
raumordnerischen Gesichtspunkten zu äußern.

In der Zeit vom 20. November 2019 bis 20. Dezember 2019 liegt die Verfahrensun-
terlage zu den üblichen Dienst- beziehungsweise Sprechzeiten in den nachfolgenden 
Stellen aus:

Landkreis Havelland 
Bauordnungsamt, Raum E 30 
Waldemardamm 3, 14641 Nauen

Landkreis Potsdam-Mittelmark 
Sekretariat Leiterin Fachbereich 2, Raum 203 
Am Gutshof 1-7, 14542 Werder (Havel)

Landeshauptstadt Potsdam 
Bereich Stadtentwicklung, Raum 816, Haus 1 
Hegelallee 6-10, 14467 Potsdam

Stadt Brandenburg an der Havel 
Fachbereich Stadtplanung, Fachgruppe Bauleitplanung, Raum A 111 
Klosterstraße 14, 14770 Brandenburg an der Havel
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Stadt Falkensee 
Gebäude E, Foyer 
Falkenhagener Straße 43/49, 14612 Falkensee

Stadt Nauen 
1. Obergeschoss, Flurbereich vor Raum 14 
Rathausplatz 1, 14641 Nauen

Stadt Ketzin/Havel 
Erdgeschoss, Raum 01 
Rathausstraße 29, 14669 Ketzin/Havel

Stadt Werder (Havel) 
Zimmer 27, 2. Obergeschoss 
Eisenbahnstraße 13/14, 14542 Werder (Havel)

Gemeinde Brieselang 
Fachbereich Gemeindeentwicklung/Bauwesen, Zimmer 4.4 
Am Markt 3, 14656 Brieselang

Gemeinde Dallgow-Döberitz 
Raum 008, Erdgeschoss 
Wilmsstraße 41, 14624 Dallgow-Döberitz

Gemeinde Schönwalde-Glien 
Raum 2.17 
Berliner Allee 7, 14621 Schönwalde-Glien

Gemeinde Wustermark 
Fachbereich II - Standortförderung und Infrastruktur, Zimmer 223 
Hoppenrader Allee 1, 14641 Wustermark

Gemeinde Groß Kreutz (Havel) 
Raum 121, 1. Obergeschoss 
Potsdamer Landstraße 49 b, 14550 Groß Kreutz (Havel) OT Jeserig

Amt Beetzsee 
Gemeinde Beetzsee, Bauamt, Raum 200 
Chausseestraße 33 b, 14778 Beetzsee OT Brielow

Bezirksamt Spandau 
Fachbereich Stadtplanung, Zimmer 248 
Carl-Schurz-Straße 2/6, 13597 Berlin

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 
Raum 554 
Württembergische Straße 6, 10707 Berlin

Zusätzlich ist die Verfahrensunterlage während der Auslegungszeit über den Inter-
net-Auftritt der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung zugänglich:

https://gl.berlin-brandenburg.de/umsetzung-der-raumordnungsplaene/raumordnungs-
verfahren/artikel.628081.php

Anregungen und Hinweise zum Vorhaben werden bis drei Wochen nach Ablauf der 
Auslegungsfrist schriftlich oder persönlich zur Niederschrift bei den oben genannten 
Auslegungsstellen entgegengenommen.

Die schriftlichen Stellungnahmen können auch direkt an die Gemeinsame Landespla-
nungsabteilung Berlin-Brandenburg, Referat GL 5, Henning-von-Tresckow-Straße  
2-8, 14467 Potsdam, gerichtet werden.

Fachlich relevante Stellungnahmen der Öffentlichkeit werden im Verfahren berück-
sichtigt.

Nach Abschluss des Verfahrens erfolgt eine Unterrichtung der Öffentlichkeit über das 
Ergebnis des Raumordnungsverfahrens. Die landesplanerische Beurteilung wird im 
Internet-Auftritt der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung veröffentlicht.

Wichtige Hinweise
Abgrenzung des Raumordnungsverfahrens zu nachfolgenden Zulassungs-
verfahren:
Zu beachten ist, dass das Raumordnungsverfahren nicht mit der Genehmigung des 
Vorhabens abschließt, sondern der Vorbereitung der für die Umsetzung des Vorha-
bens erforderlichen Bauleitplan- sowie Zulassungsverfahren dient. Das Ergebnis des 

https://gl.berlin-brandenburg.de/umsetzung-der-raumordnungsplaene/raumordnungsverfahren/artikel.628081.php
https://gl.berlin-brandenburg.de/umsetzung-der-raumordnungsplaene/raumordnungsverfahren/artikel.628081.php
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Raumordnungsverfahrens hat gegenüber der antragstellenden Gemeinde bezie-
hungsweise dem Träger des Vorhabens und gegenüber Einzelnen keine unmittelbare 
Rechtswirkung.

Datenschutz:
Zum Zwecke der Durchführung dieses Raumordnungsverfahrens werden Daten 
erhoben. Diese Daten werden von der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung in 
Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß den geltenden Bestimmungen zum Datenschutz 
verarbeitet (entsprechende datenschutzrechtlichen Informationen unter:

https://gl.berlin-brandenburg.de/service/info-personenbezogene-daten-gl-5.pdf).

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen

Liste der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure

Bekanntmachung vom 31. Oktober 2019

StadtWohn III A 2

Telefon: 90139-5192 oder 90139-3000, intern 90139-5192

Unter Bezugnahme auf § 6 Satz 2 der Verordnung über den Beruf des Öffentlich 
bestellten Vermessungsingenieurs (ÖbVI-Berufsordnung - ÖbVI-BO) vom 31. März 
1987 (GVBl. S. 1333), die zuletzt durch Artikel V des Gesetzes vom 29. Juni 2004 
(GVBl. S. 263) geändert worden ist, mache ich bekannt: 

Die E-Mail-Adresse der Geschäftsstelle des Öffentlich bestellten Vermessungs-
ingenieurs Dipl.-Ing. Ulrich Pröve hat sich geändert. 

Die neue E-Mail-Adresse der Geschäftsstelle lautet: info@proeve-vermessung.de

Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz

Allgemeine Anweisung über den Bußgeldkatalog  
zur Ahndung von Ordnungswidrigkeiten  

im Bereich des Umweltschutzes 
- Neufassung -

Bekanntmachung vom 22. Oktober 2019

UVK I B 11

Telefon: 9025-2232 oder 9025-0, intern 925-2232

Auf Grund des § 6 Absatz 1 des Allgemeinen Zuständigkeitsgesetzes bestimmt der 
Senat von Berlin:

I. Allgemeiner Teil
1. Anwendungsbereich des Kataloges

2. Begriffsbestimmungen

3. Bußgeld- und Verwarnungsverfahren

4. Abgabe an die Staatsanwaltschaft

5. Regel- und Rahmensätze für vorsätzliche Zuwiderhandlungen

6. Grundsätze für die Erhöhung oder Ermäßigung der Regel- und Rahmensätze 
sowie für die Konkretisierung von Rahmensätzen

7. Einziehung und Verfall von Vermögensvorteilen

8. Fahrlässiges Handeln

9. Tateinheit

https://gl.berlin-brandenburg.de/service/info-personenbezogene-daten-gl-5.pdf
mailto:info@proeve-vermessung.de
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10. Dauerzuwiderhandlungen

11. Tatmehrheit

12. Besondere Personengruppen

13. Verfahren nach einem Einspruch

II. Besonderer Teil
Sachbereich Abfallwirtschaft 
siehe Anlage 1

Sachbereich Immissionsschutz 
siehe Anlage 2

Sachbereich Naturschutz und Landschaftspflege 
siehe Anlage 3

Sachbereich Forstwesen 
siehe Anlage 4

Sachbereich Grün- und Erholungsanlagen 
siehe Anlage 5

Sachbereich Straßenreinigung 
siehe Anlage 6

III. Übergangsvorschriften
14. Inkrafttreten; Außerkrafttreten

Abschnitt I 
Allgemeiner Teil
1. Anwendungsbereich des Kataloges
(1) Der Buß- und Verwarnungsgeldkatalog (Bußgeldkatalog) ist als Richtlinie für 
die zuständigen Verwaltungsbehörden bei Ordnungswidrigkeiten der Sachbereiche 
Abfallwirtschaft, Immissionsschutz, Naturschutz und Landschaftspflege, Forstwesen, 
Grün- und Erholungsanlagen und Straßenreinigung anzuwenden.

(2) Die Aufzählung der Tatbestände in den Sachbereichen ist nicht abschließend, 
sondern enthält typische und häufige Sachverhalte. Soweit Zuwiderhandlungen der 
Sachbereiche nach Absatz 1 nicht vom Katalog erfasst werden, soll für die Bemes-
sung der Geldbuße von vergleichbaren Tatbeständen des Katalogs ausgegangen 
werden.

2. Begriffsbestimmungen
(1) Eine Ordnungswidrigkeit ist eine rechtswidrige und vorwerfbare Handlung, die 
den Tatbestand eines Gesetzes (förmliches Gesetz, Rechtsverordnung) verwirklicht, 
das die Ahndung mit einer Geldbuße zulässt (§ 1 Absatz 1 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten - OWiG).

(2) Eine Straftat ist eine rechtswidrige und schuldhafte Handlung, die den Tatbestand 
eines Gesetzes verwirklicht, das die Ahndung mit einer Strafe (Freiheitsstrafe, Geld-
strafe) vorsieht.

3. Bußgeld- und Verwarnungsverfahren
(1) Die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten liegt im pflichtgemäßen Ermessen der 
Verwaltungsbehörde (§ 47 Absatz 1 OWiG). Ein Bußgeldverfahren soll eingeleitet 
werden, wenn auf Grund von Anzeigen oder sonstigen Feststellungen Anhaltspunkte 
für eine Ordnungswidrigkeit in den Sachbereichen nach Nummer 1 Absatz 1 vorlie-
gen und der Verfolgung keine Hindernisse entgegenstehen. Dies gilt nicht, wenn die 
Ordnungswidrigkeit so unbedeutend erscheint, dass nicht einmal eine Verwarnung 
notwendig ist.

(2) Ist eine Ordnungswidrigkeit als geringfügig zu beurteilen, kann von der Durchfüh-
rung eines Bußgeldverfahrens abgesehen und eine Verwarnung erteilt werden (§ 56 
Absatz 1 OWiG). Dabei soll ein Verwarnungsgeld (5 bis 55 Euro) erhoben werden, 
wenn die Verwarnung ohne Verwarnungsgeld unzureichend ist. Die Erfordernisse 
des § 56 Absatz 2 OWiG (Einverständnis des/der Betroffenen nach Belehrung, Zah-
lung des Verwarnungsgeldes sofort oder innerhalb einer von der Verwaltungsbehörde 
bestimmten Frist) sind zu beachten.
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(3) Für die Einstufung einer Ordnungswidrigkeit als geringfügig sind vor allem das 
Maß der Gefährdung oder Schädigung der geschützten Umweltgüter sowie das  
Täterverhalten im Einzelfall nach pflichtgemäßem Ermessen zu berücksichtigen.

(4) Eine Ordnungswidrigkeit kann dann nicht mehr als geringfügig angesehen 
werden, wenn der Regelsatz das gesetzliche Höchstmaß des Verwarnungsgeldes 
überschreitet und keine besonderen mildernden Umstände vorliegen. Die Zuwider-
handlungen, bei denen häufig eine Verwarnung in Betracht kommt, sind im Bußgeld-
katalog besonders kenntlich gemacht.

4. Abgabe an die Staatsanwaltschaft
(1) Die Verwaltungsbehörde hat die Sache an die zuständige Staatsanwaltschaft 
abzugeben, wenn Anhaltspunkte dafür vorhanden sind, dass die zu verfolgende 
Handlung eine Straftat ist (§ 41 Absatz 1 OWiG).

(2) Eine Sache ist auch dann als Straftat zu behandeln und an die Staatsanwaltschaft 
abzugeben, wenn durch ein und dieselbe Handlung (Tateinheit) oder durch mehrere 
Handlungen innerhalb eines einheitlichen Ereignisses (Verknüpfung mehrerer Hand-
lungen in einem einheitlichen Lebensvorgang) sowohl der Tatbestand einer Straftat 
als auch einer Ordnungswidrigkeit verwirklicht wird (§ 21 Absatz 1 OWiG).

(3) Wird eine Strafe nicht verhängt, kann die tateinheitliche Ordnungswidrigkeit von 
der Verwaltungsbehörde geahndet werden (§ 21 Absatz 2 OWiG).

5. Regel- und Rahmensätze für vorsätzliche Zuwiderhandlungen
Die im Katalog ausgewiesenen Geldbußen sind Regel- und Rahmensätze für  
vorsätzliche Zuwiderhandlungen.

6. Grundsätze für die Erhöhung oder Ermäßigung der Regel- und Rahmensätze 
sowie für die Konkretisierung von Rahmensätzen
(1) Die Regel- und Rahmensätze können nach den Grundsätzen des § 17 OWiG je 
nach den Umständen des Einzelfalles erhöht oder ermäßigt werden.

(2) Eine Erhöhung kommt insbesondere in Betracht, wenn

a) das Ausmaß der Umweltbeeinträchtigung nach den Umständen des Falles 
ungewöhnlich groß ist oder

der Täter/die Täterin

b) sich uneinsichtig zeigt,

c) bereits einmal wegen einer gleichartigen Ordnungswidrigkeit innerhalb der 
letzten drei Jahre mit einer Geldbuße belegt oder förmlich (schriftlich) ver-
warnt worden ist,

d) die Ordnungswidrigkeit im Zusammenhang mit der Ausübung eines Berufes 
oder eines Gewerbes begeht,

e) vorwerfbar einen rechtswidrigen Zustand für einen gewissen Zeitraum herbei-
geführt hat (siehe Nummer 10),

f) in überdurchschnittlich guten wirtschaftlichen Verhältnissen lebt.

(3) Hat der Täter/die Täterin wirtschaftliche Vorteile aus der Tat gezogen, so soll 
die Geldbuße den Betrag des empfohlenen Bußgeldes um diesen Vorteil (Gewinn) 
übersteigen (§ 17 Absatz 4 Satz 1 OWiG; Gewinnabschöpfung). Zur Bekämpfung 
eines unlauteren Gewinnstrebens soll der Täter/die Täterin keinen Vorteil aus der 
Verletzung von Umweltschutzvorschriften ziehen können. Es ist ein angemessenes 
Verhältnis zwischen den erstrebten und erreichten Vorteilen einerseits und der Höhe 
der Sanktionen andererseits herzustellen. Hierzu kann das gesetzliche Höchstmaß 
der Geldbuße überschritten werden, wenn es nicht ausreicht, den wirtschaftlichen 
Vorteil, den der Täter/die Täterin aus der Tat gezogen hat, abzuschöpfen (§ 17 Ab-
satz 4 Satz 2 OWiG).

(4) Eine Ermäßigung kann insbesondere in Betracht kommen, wenn

a) das Ausmaß der Umweltbeeinträchtigung nach den Umständen des Falles 
ungewöhnlich klein ist,

b) der Vorwurf, der den Täter/die Täterin trifft, aus besonderen Gründen des Ein-
zelfalles geringer als für durchschnittliches vorwerfbares Handeln erscheint,

c) der Täter/die Täterin Einsicht zeigt, so dass Wiederholungen nicht zu befürch-
ten sind,
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d) die vorgeschriebene Geldbuße zu einer unzumutbaren wirtschaftlichen Belas-
tung führt oder

e) die wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters/der Täterin außergewöhnlich 
schlecht sind.

7. Einziehung und Verfall von Vermögensvorteilen
(1) Soweit es das Gesetz ausdrücklich zulässt, besteht die Möglichkeit der Einzie-
hung unter den Voraussetzungen der §§ 22 ff. OWiG. Dabei sind spezielle Regelun-
gen in den einzelnen Gesetzen zu beachten.

(2) Hat der Täter/die Täterin oder ein/eine Dritter/Dritte, für den der Täter/die Täterin 
gehandelt hat, wirtschaftliche Vorteile aus der Tat gezogen und wird ein Bußgeldver-
fahren nicht eingeleitet, eingestellt oder eine Geldbuße nicht festgesetzt, so kann der 
Verfall eines Geldbetrages bis zur Höhe des erlangten Vermögensvorteiles gegen 
den Täter/die Täterin beziehungsweise den Dritten/die Dritte angeordnet werden, 
wobei die Höhe des Vermögensvorteiles geschätzt werden kann (§ 29a OWiG).

8. Fahrlässiges Handeln
Bei fahrlässigem Handeln soll im Regelfall von der Hälfte der Regel- und Rahmen-
sätze nach Nummer 5 ausgegangen werden. Das gesetzliche Höchstmaß der Geld-
buße nach § 17 Absatz 2 OWiG (die Hälfte des gesetzlich angedrohten Höchstbetra-
ges) darf dabei nicht überschritten werden. Im Übrigen gelten die Grundsätze nach 
Nummer 6 auch für fahrlässiges Handeln.

9. Tateinheit
Verletzt dieselbe Handlung mehrere Rechtsvorschriften, nach denen sie als Ord-
nungswidrigkeit geahndet werden kann oder eine solche Rechtsvorschrift mehrmals, 
so wird nur eine Geldbuße festgesetzt. Dabei bestimmt sich die Geldbuße nach der 
Rechtsvorschrift, mit der die höchste Geldbuße angedroht wird (§ 19 OWiG).

10. Dauerzuwiderhandlungen
(1) Eine Dauerzuwiderhandlung liegt vor, wenn der durch die Verletzung einer 
Rechtsvorschrift begründete Zustand vorsätzlich oder fahrlässig über einen gewissen 
Zeitraum aufrechterhalten wird. Hier liegt nur eine Zuwiderhandlung vor.

(2) Bei der Bemessung der Geldbuße ist zwar von den Regel- und Rahmensätzen 
des Bußgeldkataloges auszugehen (siehe Nummer 5), die Geldbuße soll jedoch  
unter Berücksichtigung der Dauer des rechtswidrigen Zustandes erhöht werden  
(siehe Nummer 6 Absatz 2 Buchstabe e). 

11. Tatmehrheit
Werden durch mehrere rechtlich selbständige Handlungen mehrere Ordnungswidrig-
keiten begangen, so wird für jede eine Geldbuße gesondert festgesetzt (§ 20 OWiG).

12. Besondere Personengruppen
(1) Handelt jemand für einen anderen (als vertretungsberechtigtes Organ einer juristi-
schen Person, als Mitglied eines solchen Organs, als vertretungsberechtigte/-r 
Gesellschafterin/Gesellschafter einer rechtsfähigen Personengesellschaft, als ge-
setzliche/-r Vertreterin/Vertreter eines anderen/einer anderen), sind die besonderen 
Bestimmungen des § 9 OWiG zu beachten.

(2) Gegen juristische Personen und Personenvereinigungen kann unter den Voraus-
setzungen des § 30 OWiG eine Geldbuße festgesetzt werden.

(3) Wegen Verletzung der Aufsichtspflicht in Betrieben und Unternehmen durch den 
Inhaber/die Inhaberin oder diesem/dieser gleichstehende Personen wird auf § 130 
OWiG hingewiesen.

13. Verfahren nach einem Einspruch
Ein unzulässiger Einspruch wird von der Verwaltungsbehörde durch Bescheid ver-
worfen. Der Einspruchsführer/Die Einspruchsführerin ist hierbei über den Rechtsbe-
helf des Antrages auf gerichtliche Entscheidung zu belehren (§§ 69 Absatz 1 Satz 1, 
50 Absatz 2 OWiG).

Ist der Einspruch zulässig und begründet, nimmt die Verwaltungsbehörde den Buß-
geldbescheid zurück.

Zur Prüfung der Begründetheit kann die Verwaltungsbehörde in einem Zwischen-
verfahren neue Sachermittlungen anordnen oder selbst vornehmen (§ 69 Absatz 2 
OWiG).
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Erhält die Verwaltungsbehörde den Bußgeldbescheid aufrecht, so übersendet sie die 
Akten über die Staatsanwaltschaft an das zuständige Amtsgericht; sie vermerkt die 
Gründe dafür in den Akten, soweit dies nach der Sachlage angezeigt ist (§ 69 Ab- 
satz 3 Satz 1 OWiG). Sie bittet, auf ihre Beteiligung nach § 76 Absatz 1 OWiG hinzu-
wirken, wenn sie beabsichtigt, in der Hauptverhandlung die Gesichtspunkte vorzu-
bringen, die von ihrem Standpunkt für die Entscheidung von Bedeutung sind. Hält die 
Verwaltungsbehörde die Teilnahme der Staatsanwaltschaft an der Hauptverhandlung 
für notwendig, so regt sie diese an. 

Abschnitt II 
Besonderer Teil
Sachbereich Abfallwirtschaft
siehe Anlage 1

Sachbereich Immissionsschutz
siehe Anlage 2

Sachbereich Naturschutz und Landschaftspflege
siehe Anlage 3

Sachbereich Forstwesen
siehe Anlage 4

Sachbereich Grün- und Erholungsanlagen
siehe Anlage 5

Sachbereich Straßenreinigung
siehe Anlage 6

Bei Bedarf können die einzelnen Sachbereiche um weitere Tatbestände beziehungs-
weise der Abschnitt II um weitere Sachbereiche ergänzt werden.

Abschnitt III 
Übergangsvorschriften
14. Inkrafttreten; Außerkrafttreten
(1) Diese Verwaltungsvorschrift tritt am 22. Oktober 2019 in Kraft.

(2) Sie tritt mit Ablauf des 22. Oktobrer 2029 außer Kraft.
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Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz

Bekanntmachung gemäß § 10 Absatz 2  
des Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes (SchfHwG)

Bekanntmachung vom 30. Oktober 2019

UVK I C 17

Telefon: 9025-2273 oder 9025-0, intern 925-2273

Der Schornsteinfegermeister Mario Höche ist mit Wirkung zum 1. Januar 2020  
für die Dauer von sieben Jahren für den Kehrbezirk 0909 zum bevollmächtigten 
Bezirksschornsteinfeger bestellt. 
Die Bestellung ist befristet bis zum 31. Dezember 2026.

Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz

Planfeststellung für das Vorhaben  
„Ausbau der Panke in den Bezirken Mitte und Pankow von Berlin,  

Phase II“ mit den Planungsabschnitten Pa 01 bis Pa 16

Bekanntmachung vom 8. November 2019

UVK II D 4

Telefon: 9025-2308 oder 9025-0, intern 925-2308

Mit Planfeststellungsbeschluss der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klima-
schutz (Wasserbehörde), Aktenzeichen 6794/04-Panke-St-001, vom 30. September 
2019 ist der Plan zu oben genanntem wasserrechtlichen Bauvorhaben festgestellt 
worden.

Verfügender Teil (Kurzfassung):
I. Der Plan für das Vorhaben „Ausbau der Panke in den Bezirken Mitte und Pankow 

von Berlin, Phase II“ wird mit den Planunterlagen und nach Maßgabe der verfüg-
ten Genehmigungen, Ausnahmen und Befreiungen sowie mit den festgesetzten 
Nebenbestimmungen festgestellt.

Die für das Bauvorhaben erforderlichen behördlichen Entscheidungen, Erlaub-
nisse, Zustimmungen und Genehmigungen gelten im Rahmen der festgestellten 
Planunterlagen als erteilt. Zugleich wird über die Einwendungen entschieden.

II. Für die Durchführung der beantragten Maßnahmen wird bestimmt, dass eine 
Enteignung für die Inanspruchnahme dauerhaft benötigter Flächen zulässig ist.

III. Eventuelle Entschädigungsansprüche sind in einem gesonderten Entschädi-
gungsverfahren zu regeln.

IV. Der festgestellte Plan umfasst die vom Träger des Vorhabens aufgestellten 
Unterlagen mit Ergänzungen und Korrekturen in Orange, Blau und Dunkelorange 
sowie die zugehörigen Deckblätter und Anlagen. Vom Ausdruck der Liste dieser 
Unterlagen wurde abgesehen.

V. Die nachfolgend genannten Genehmigungen/Erlaubnisse gelten als erteilt, insbe-
sondere:

1) Wasserrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
Die in Planunterlagen beantragten baulichen Anlagen werden wasserrechtich 
genehmigt (§ 62 ff. BWG) und die im Rahmen der Baumaßnahme erforderlichen 
Erlaubnisse für die Benutzungen im Sinne der §§ 8 ff. WHG gelten ebenfalls als 
erteilt.
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Die Maßnahmen im Bereich Planungsabschnitt (Pa) 01 umfassen:

 ● Schlammräumung des Nordhafenvorbeckens

 ● Einbau von Buhnen im Nordhafenvorbecken

 ● Errichtung eines Raugerinnebeckenpasses am Absturz der Panke ins 
Nord hafenvorbecken

 ● Errichtung eines Borstenpasses

 ● Realisierung der Fischpassierbarkeit der Rechenanlage Schulzendorfer  
Straße (Entfernung von Gitterstäben)

 ● Teilweiser Rückbau des Schlauchwehres in der Panke. Als Ausgleich wird 
ein Pumpenschacht errichtet, um kontinuierlich von der Panke aus an die 
Südpanke Wasser abzuschlagen.

Die Maßnahmen im Bereich Pa 02 umfassen:

 ● Aufweitung der Panke in zwei Bereichen linksufrig und damit Rückbau der 
vorhanden Uferwand auf die Höhe HQ1 - 10 cm

 ● Einbringung von Strukturen zur Ausbildung einer Nieder- und 
Mittelwasser rinne (unter anderem Störsteine, Kiesbänke, Wurzelstöcke, 
Raubäume, Ast packungen)

 ● Entfernung der Grundschwelle an der Schönwalder Brücke

Die Maßnahmen im Bereich Pa 03 umfassen:

 ● Aufweitung der Panke in drei Bereichen

 ● Mindesthabitatausstattung

Die Maßnahmen im Bereich Pa 04 umfassen:

 ● Umbau des Beckens am Luisenbad durch Realisierung eines Grabenan-
schlusses

 ● Umbau Pankebecken (Franzosenbecken) durch teilweisen Rückbau eines 
Dammes sowie die Realisierung eines neuen Gerinnes im Bereich des 
bestehenden Regenrückhaltebeckens. Errichtung einer Drossel (Auslauf-
bauwerk)

Die Maßnahmen im Bereich Pa 05 umfassen:

 ● Umbau des Beckens am Bürgerpark Pankow durch Umverlegung der  
Panke in den Beckenbereich

 ● Neubau eines durch terrestrische Lebewesen passierbaren Auslaufbau-
werkes

 ● Uferanpassungen unter Berücksichtigung des bestehenden Baumbe-
standes durch Entfernen von Uferbefestigungen und Verlegung flacher 
Böschungen in den Aufweitungsbereich

 ● Sicherung von Brückentragwerken

Die Maßnahmen im Bereich Pa 06 umfassen:

 ● Strukturierung der Gewässersohle mit Mindesthabitatausstattung

Die Maßnahmen im Bereich Pa 07 umfassen:

 ● Entfernen der technischen Uferverbauten in den im Schlosspark  
Schön hausen vorhandenen Überschwemmungsflächen

 ● Einbau kleinteiliger ingenieurbiologischer Strukturelemente

Die Maßnahmen im Bereich Pa 08 umfassen:

 ● Aufweitung der Panke mit Rückbau der vorhandenen Uferbefestigungen

 ● Errichtung von Trägerbohlwänden

 ● Strukturierung der Gewässersohle mit Mindesthabitatausstattung
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 ● Ersatzloser Rückbau einer Brücke

 ● Ersatzloser Rückbau eines Querbauwerkes

 ● Umgestaltung der Einmündung des Schmöckpfuhlgrabens

Die Maßnahmen im Bereich Pa 09 umfassen:

 ● Strukturierung der Gewässersohle mit Mindesthabitatausstattung

 ● Verlegung der Einmündung des Fließgrabens

 ● Errichtung eines Durchlasses im Fließgraben

 ● Aufweitung der Panke und Schaffung einer Auenstufe

 ● Herstellung einer geteilten Sohlgleite

Die Maßnahmen im Bereich Pa 10 umfassen:

 ● Beräumung des Pankebeckens (Entfernung der Schlammablagerungen)

 ● Herstellung von zwei Buhnen und Holzpfahlreihen im Becken

Die Maßnahmen im Bereich Pa 11 umfassen:

 ● Aufweitung der Panke in fünf Bereichen mit Errichtung einer 
Niederwasser rinne in diesen Bereichen

 ● Ersatz der harten Böschungsfußsicherungen durch ingenieurbiologische 
Maßnahmen

 ● Strukturierung der Gewässersohle mit Mindesthabitatausstattung

Die Maßnahmen im Bereich Pa 12 umfassen:

 ● Strukturierung der Gewässersohle mit Mindesthabitatausstattung

 ● Aufweitung der Panke in sechs Bereichen

 ● Herstellung von Buhnen im Bereich der eigendynamischen Flussentwick-
lung mit baulicher Anpassung der Grabeneinmündungen

Die Maßnahmen im Bereich Pa 13 umfassen:

 ● Strukturierung der Gewässersohle mit Mindesthabitatausstattung

 ● Aufweitung der Panke in drei Bereichen mit Schaffung von Auenstufen

Die Maßnahmen im Bereich Pa 14 umfassen:

 ● Strukturierung der Gewässersohle mit Mindesthabitatausstattung

 ● Umbau des Absturzes in eine raue Sohlgleite

Die Maßnahmen im Bereich Pa 15 umfassen:

 ● Sicherung der Brückentragwerke mit naturnahen Verbauungen

Die Maßnahmen im Bereich Pa 16 umfassen:

 ● Errichtung einer Fischwanderhilfe, die als Tümpelpass ausgebildet wird

 ● Umverlegung der Panke mit mäandrierenden Gewässerverlauf und  
Herstellung einer Niederwasserrinne

 ● Neubau einer Fuß- und Radwegbrücke

 ● Ersatzneubau der Brücke Straße 5

 ● Rückbau der Sudauer Brücke und Ersatz durch zwei Rohrdurchlässe im 
alten Gewässerbett zur Abflusssicherung

 ● Strukturierung der Gewässersohle mit Mindesthabitatausstattung

2) Eingriffsgenehmigung
Die in den Planunterlagen dargestellten und durch das Vorhaben bedingten Ein-
griffe in Natur und Landschaft werden hiermit genehmigt. Sie beinhaltet eine Aus-
nahmegenehmigung nach § 5 Absatz 1 Nummer 2 der Verordnung zum Schutze 
des Baumbestandes in Berlin.
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3) Ausnahmegenehmigung zum Biotopschutz
Für das Vorhaben wird eine Ausnahme nach § 30 Absatz 3 BNatSchG von dem 
Verbot der teilweisen Inanspruchnahme und der damit verbundenen Zerstörung 
und Beeinträchtigung der im Plangebiet befindlichen geschützten Biotope zuge-
lassen.

4) Denkmalrechtliche Genehmigung
Die denkmalrechtliche Genehmigungen nach § 11 DSchG Bln für die Durchfüh-
rung von baulichen Maßnahmen innerhalb von denkmalgeschützen Bereichen 
sind erteilt.

5) Ausnahmegenehmigung gemäß Grünanlagengesetz
Die Ausnahmegenehmigung gemäß § 6 Absatz 5 GrünanlG für die Durchführung 
der baulichen Maßnahmen innerhalb von Grünanlagen ist erteilt.

VI. Auf Verpflichtungen, Vorbehalte und Nebenbestimmungen, insbesondere über 
Immissionsschutz (Lärmschutz, Schutz vor Luftschadstoffen und sonstigen 
Schadstoffen), Kontamination, Wasserwirtschaft und Gewässerschutz, der Be-
weissicherung, unter anderem an Brücken und Bauwerken, zur Abfallwirtschaft 
und Gefahrenabwehr (zum Beispiel Kampfmittelbergung) sowie zur Baudurch-
führung und natur- und artenschutzrechtliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
wird hingewiesen. Dieses gilt ebenfalls für Aspekte der Fischerei, des Denkmal-
schutzes/der Denkmalpflege sowie der Aufrechterhaltung der Ver- und Entsor-
gungsleitungen und -anlagen. Sie sind im Beschluss im Einzelnen aufgeführt und 
begründet.

VII. Die Einwendungen der Betroffenen und der sonstigen Einwender sowie die von 
Behörden und Stellen geäußerten Bedenken, Hinweise und Anträge werden 
zurückgewiesen, soweit ihnen nicht entsprochen wurde oder sie sich nicht auf 
andere Weise erledigt haben.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Planfeststellungsbeschluss ist die Klage vor dem Verwaltungsgericht 
statthaft. Sie ist innerhalb eines Monats nach Zustellung beim Verwaltungsgericht 
Berlin, Kirchstraße 7, 10557 Berlin, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkunds-
beamten oder als elektronisches Dokument nach Maßgabe der Verordnung über 
die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über 
das besondere elektronische Behördenpostfach vom 24. November 2017 (Elektroni-
scher-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV, BGBl. I S. 3803) versehen mit einer quali-
fizierten elektronischen Signatur oder signiert über einen sicheren Übermittlungsweg 
bei der elektronischen Poststelle des Gerichts einzureichen; der Klageschrift soll eine 
Abschrift beigefügt werden. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Land Berlin, 
vertreten durch die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, Am Köll-
nischen Park 3, 10179 Berlin) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeich-
nen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden 
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben werden. Bei schriftlicher oder elekt-
ronischer Einlegung der Klage ist die Klagefrist nur dann gewahrt, wenn die Klage 
innerhalb dieser Frist bei dem Verwaltungsgericht eingegangen ist.

Hinweise
Der Beschluss liegt gemäß § 74 Absatz 4 Satz 2 VwVfG mit einer Ausfertigung des 
festgestellten Plans in der Zeit vom 11. November 2019 bis einschließlich  
25. November 2019 von Montag bis Freitag in der Zeit von 9 bis 14 Uhr, oder nach 
Vereinbarung auch außerhalb der genannten Zeiten, unter der Telefonnummer: 9025-
2005/2201 bei der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, Raum 
3.026, 3. Etage, im Dienstgebäude Brückenstraße 6, 10179 Berlin, zur Einsichtnah-
me aus.

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Beschluss den Betroffenen und denjenigen  
gegenüber, die Einwendungen erhoben haben, als zugestellt. Nach der öffentlichen  
Bekanntmachung kann der Planfeststellungsbeschluss (verfügender Teil und Begrün-
dung, jedoch nicht der festgestellte Plan selbst) bis zum Ablauf der Rechtsbehelfsfrist 
von den Betroffenen und von denjenigen, die Einwendungen erhoben haben, schrift-
lich bei der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz - II D 4 -,  
Brückenstraße 6, 10179 Berlin, oder elektronisch unter:  
helga.teschner@senuvk.berlin.de angefordert werden. 

mailto:helga.teschner@senuvk.berlin.de
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Zusätzlich können der Planfeststellungsbeschluss und die Planunterlagen über die 
Internet-Seite: 

https://www.berlin.de/senuvk/umwelt/wasser/ogewaesser/de/pfv.shtml 

eingesehen und abgerufen werden.

Für die Vollständigkeit und Übereinstimmung der im Internet veröffentlichten Unterla-
gen mit den amtlichen Auslegungsunterlagen wird keine Gewähr übernommen. Der 
Inhalt der zur Einsicht ausgelegten Unterlagen ist maßgeblich.

Landeslabor Berlin-Brandenburg

Satzung zur Finanzierung von Leistungen über Entgelte 
- Finanzsatzung-LLBB -

Bekanntmachung vom 22. Oktober 2019

Telefon: 39784-30

Gemäß Artikel 1 Absatz 1 Satz 4, Artikel 9 Absatz 3 Satz 2 des Staatsvertrages zwi-
schen dem Land Berlin und dem Land Brandenburg vom 30. September 2008 über 
die Errichtung eines Landeslabors Berlin-Brandenburg (im Folgenden: Staatsvertrag) 
hat der Verwaltungsrat die folgende Satzung beschlossen.

§ 1 
Allgemeines

(1) Das Landeslabor Berlin-Brandenburg (im Folgenden: Anstalt) erhebt Leistungs-
entgelte auf der Grundlage der Kosten und Leistungsrechnung für alle von ihr 
erbrachten Leistungen.

(2) Die Geltendmachung der Leistungsentgelte richtet sich gemäß Art. 9 Abs. 3 Satz 
3 Staatsvertrag nach den gebührenrechtlichen Vorschriften der Trägerländer.

(3) Die Höhe der Leistungsentgelte folgt gemäß § 9 Abs. 3 Satz 2 Staatsvertrag aus 
dem in der Anlage enthaltenen Leistungsverzeichnis, das Bestandteil dieser Satzung 
ist.

(4) Im Übrigen findet auf die Entgelterhebung das Recht des Landes Anwendung, für 
das die Untersuchungen durchgeführt werden (Art. 1 Abs. 3 Satz 2 Staatsvertrag).

§ 2 
Leistungsentgelte

(1) Die Leistungsentgelte sind kostendeckend, ihre Höhe wird auf der Grundlage der 
Kosten und Leistungsrechnung bestimmt.

(2) Erbringt die Anstalt in ihrem Aufgabenbereich über die ihr gesetzlich übertragenen 
Untersuchungsaufgaben hinaus Dienstleistungen für andere Auftraggeber als die 
Länder Berlin und Brandenburg, sind alle kalkulatorischen Aufwendungen zu berück-
sichtigen, die vergleichbaren Wirtschaftsunternehmen entstehen.

§ 3 
Auslagen

(1) Auslagen, die im Zusammenhang mit der Leistung stehen, sind zu ersetzen.

(2) Als Auslagen gelten insbesondere die Leistungsentgelte anderer Untersuchungs-
einrichtungen, an die die Anstalt Untersuchungsaufgaben vergibt.

(3) Für den Ersatz der Auslagen gelten die Vorschriften dieser Satzung entspre-
chend.

§ 4 
Entgeltschuldner

(1) Zur Zahlung der Leistungsentgelte ist verpflichtet, wer die Leistung veranlasst hat 
oder wem sie zur Erfüllung seiner Aufgaben dient.

(2) Mehrere Entgeltschuldner sind Gesamtschuldner.

https://www.berlin.de/senuvk/umwelt/wasser/ogewaesser/de/pfv.shtml
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§ 5 
Entstehen und Fälligkeit

(1) Die Entgeltschuld entsteht mit der Beendigung der Untersuchung oder sonstigen 
Tätigkeit der Anstalt.

(2) Die Leistungsentgelte werden mit Bekanntgabe ihrer Festsetzung an den Schuld-
ner fällig. Sofern das Landesgebührenrecht es zulässt, die Leistungsentgelte formlos 
anzufordern, werden diese mit Anforderung fällig.

§ 6 
Beitreibung

Die Beitreibung der Leistungsgelte und Auslagen erfolgt nach Maßgabe des § 1 Abs. 
4 dieser Satzung entweder nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land 
Brandenburg vom 16. Mai 2013 oder nach § 8 des Gesetzes über das Verfahren der 
Berliner Verwaltung vom 21. April 2016 in Verbindung mit dem Verwaltungs-Vollstre-
ckungsgesetz in der im Bundesgesetzblatt III, Gliederungsnummer 201-4, veröffent-
lichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom  
25. No vember 2014 (BGBl. I S. 1770) geändert worden ist. Zugrunde zu legen ist  
die jeweils geltende Fassung.

§ 7 
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2019 in Kraft.

Berlin, den 22. Oktober 2019

gez. 
Dr. Frank Wissmann 
Direktor 
des Landeslabors Berlin-Brandenburg

gez. 
Margit Gottstein 
Vorsitzende des Verwaltungsrates 
des Landeslabors Berlin-Brandenburg
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Verwaltungsakademie Berlin  
Zuständige Stelle nach dem BBiG

Zwischenprüfung im Ausbildungsberuf  
Fachangestellte/-r für Medien- und Informationsdienste

Bekanntmachung vom 30. Oktober2019

VAk I C 1/I D 6

Telefon: 90229-8049/8064 oder 90229-8080, intern 9229-8049/8064

Die Zwischenprüfung 2020 für den Ausbildungsberuf Fachangestellte/-r für Medien-  
und Informationsdienste (Fachrichtung Bibliothek) wird gemäß der geltenden Prü-
fungsordnung für die Durchführung von Abschluss- und Umschulungsprüfungen nach 
dem Berufsbildungsgesetz vom 23. März 2005 (BGBl. I S. 931), das zuletzt durch 
Artikel 14 des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2581) geändert worden ist, an 
folgendem Tag durchgeführt:

Dienstag, den 28. Januar 2020
Gemäß § 7 der Verordnung über die Berufsausbildung zum/zur Fachangestellten für 
Medien- und Informationsdienste vom 3. Juni 1998, die zuletzt durch Artikel 1 der 
Verordnung vom 15. März 2000 geändert worden ist, ist zur Ermittlung des Ausbil-
dungsstandes in der Mitte des zweiten Ausbildungsjahres eine Zwischenprüfung 
durchzuführen.

Die Teilnahme an der Zwischenprüfung ist gemäß § 43 Absatz 2 BBiG eine Zulas-
sungsvoraussetzung für die Abschlussprüfung.

Anmeldungen zur Zwischenprüfung sind an die Verwaltungsakademie Berlin, zustän-
dige Stelle nach dem Berufsbildungsgesetz - I C 1 -, Turmstraße 86, 10559 Berlin, 
bis spätestens zum 

2. Dezember 2019
zu richten.

Für die Anmeldung zur Zwischenprüfung nutzen Sie bitte den Vordruck „Anmeldung 
zur Zwischenprüfung“ auf der Homepage der VAk Berlin unter:

https://www.berlin.de/vak/dokumente/pdf/Anmeldung_ZP.pdf

https://www.berlin.de/vak/dokumente/pdf/Anmeldung_ZP.pdf
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Bezirksämter

Friedrichshain-Kreuzberg

Beabsichtigte Einziehung von Straßenland

Bekanntmachung vom 30. Oktober 2019

SGA I B 17

Telefon: 90298-8049 oder 90298-0, intern 9298-8049

Es ist beabsichtigt, eine Teilfläche von ca. 95 m² des privaten Flurstückes 175 der 
Flur 8 der Gemarkung Friedrichshain, Lagebezeichnung: Mühsamstraße, gemäß  
§ 4 des Berliner Straßengesetzes vom 13. Juli 1999 (GVBl. S. 380), das zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 5. Juli 2018 (GVBl. S. 464 geändert worden ist, einzuzie-
hen.

Die Teilfläche ist für die Abwicklung des öffentlichen Verkehrs entbehrlich und kann 
daher eingezogen werden. Grundlage: Der Eigentümer hat einen Antrag auf Einzie-
hung gestellt.

Die Unterlagen über die Einziehung können von Montag bis Freitag in der Zeit von  
9 bis 12 Uhr, darüber hinaus nach vorheriger telefonischer Vereinbarung, bei nach-
stehend genannter Dienststelle eingesehen werden.

Etwaige Bedenken und Gegenvorstellungen können innerhalb eines Monats nach 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung schriftlich oder zur Niederschrift beim 
Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin, Abteilung für Bauen, Planen und 
Facility Management, Straßen- und Grünflächenamt, Fachbereich Straßen,  
Zimmer 3109, Yorckstraße 4-11, 10965 Berlin, vorgebracht werden.

Quelle: Geoinformation Berlin

Marzahn-Hellersdorf

Grundstücksnummerierungen

Bekanntmachung vom 15.Oktober 2019

Stadt Verm 221

Telefon: 90293-5382 oder 90293-0, intern 9293-5382

Das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung, Ge-
sundheit, Personal und Finanzen, Stadtentwicklungsamt, Fachbereich Vermessung, 
hat die folgenden Grundstücksnummern festgesetzt beziehungsweise aufgehoben:
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Straßen Grundstücksnummern 
alt (bisher)

Grundstücksnummern 
neu

Ortsteil Hellersdorf
Arndtstraße  
Bergedorfer Straße

7  
145

7  
145

Goldregenstraße 59 59, 61
Griebenweg 72 72, 72 A, 72 B
Hobeckweg 20 18 A, 20
Jägerstraße 
Sadowastraße

-  
23

31  
23

Langenbeckstraße  
Langenbeckstraße

20  
-

19 A  
20

Parlerstraße  
Rosa-Valetti-Straße

26  
-

-  
1

Pfalzgrafenweg 23 23, 23 A
Schrobsdorffstraße 4 3, 4
Summter Straße 159 159, 159 A, 159 B, 159 C
Treskowstraße 32 32, 32 A, 32 B, 32 C
Werbellinstraße  
Wickenweg

-  
13

27 
13

Ortsteil Marzahn
Allee der Kosmonauten 119 A, 121, 123 119 A, 121, 123
Allee der Kosmonauten 
Rhinstraße

26 B  
70, 72

26 B  
70, 72

Amanlisweg 14, 16 12 A
Arnfriedweg  
 
Bahnweg  
Geraldweg  
Langer Weg

5 A, 5 B, 6, 6 B, 6 C, 6 D, 
7, 7 A, 8, 8 A, 8 B, 8 C  
1 A, 1 B  
7 B, 7 C, 8, 9, 9 B  
71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 
81, 85

5 A, 5 B, 6 B, 6 C, 6 D, 7, 
7 A, 8, 8 A, 8 B, 8 C  
1 A, 1 B  
7 B, 7 C, 8, 9, 9 B  
71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 
80 A, 81, 85

Arnsberger Straße 68 66, 68
Dankratstraße 7 A 7 A, 7 B
Dohlengrund  
Köpenicker Straße

-  
94

98  
94

Die Nummerierungsunterlagen können im Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von  
Berlin, Abteilung Stadtentwicklung, Gesundheit, Personal und Finanzen, Stadtent-
wicklungsamt, Fachbereich Vermessung, Zimmer 2073, Helene-Weigel-Platz 8, 
12681 Berlin, eingesehen werden.

Mitte

Grundstücksnummerierung

Bekanntmachung vom 23. Januar 2019

Stadt 4 100

Telefon: 9018-33637 oder 9018-20, intern 918-33637

Das Bezirksamt Mitte von Berlin, Stadtentwicklungsamt, Kataster und Vermessung, 
hat die nachstehend aufgeführte Grundstücksnummer zusätzlich festgesetzt.
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Straßen Grundstücksnummern 
alt (bisher)

Grundstücksnummern 
neu

Ortsteil Moabit
Essener Straße  
und  
Bundesratufer 

27, 28, 29, 29 A, 30  
 
3, 3 A

27, 27 A, 28, 29, 29 A, 30  
 
3, 3 A

Der Nummerierungsplan kann beim Bezirksamt Mitte von Berlin, Stadtentwicklungs-
amt, Kataster und Vermessung, Zimmer 319, Mathilde-Jacob-Platz 1, 10551 Berlin, 
eingesehen werden.

Mitte

Grundstücksnummerierung

Bekanntmachung vom 25. Oktober 2019

Stadt 4 100

Telefon: 9018-33637 oder 9018-20, intern 918-33637

Das Bezirksamt Mitte von Berlin, Stadtentwicklungsamt, Kataster und Vermessung, 
hat die nachstehend aufgeführten Grundstücksnummern aufgehoben und festge-
setzt.

Straßen Grundstücksnummern 
alt (bisher)

Grundstücksnummern 
neu

Ortsteil Mitte
Alte Schönhauser Straße 
und 
Mulackstraße 
und 
Rückerstraße

9, 10  
 
3, 4, 5, 6  
 
1

9  
 
3, 4, 5  
 
1, 1 A

Der Nummerierungsplan kann beim Bezirksamt Mitte von Berlin, Stadtentwicklungs-
amt, Kataster und Vermessung, Zimmer 319, Mathilde-Jacob-Platz 1, 10551 Berlin, 
eingesehen werden.

Neukölln

Grundstücksnummerierungen

Bekanntmachung vom 31. Oktober 2019

Verm c3

Telefon: 90239-3495 oder 90239-0, intern 9239-3495

Das Bezirksamt Neukölln von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung, Soziales und Bür-
gerdienste, Stadtentwicklungsamt, Fachbereich Vermessung und Geoinformation, 
hat folgende Grundstücksnummern festgesetzt beziehungsweise aufgehoben:

Straßen Grundstücksnummern 
alt (bisher)

Grundstücksnummern 
neu

Gemarkung Buckow
Birkhuhnweg 27 A 27 A, 27 B
Gemarkung Rudow
Landreiterweg 93, 93 A 93, 93 A, 93 B
Neudecker Weg 79 79, 79 A
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Die Nummerierungspläne können im Bezirksamt Neukölln von Berlin, Abteilung 
Stadtentwicklung, Soziales und Bürgerdienste, Stadtentwicklungsamt, Fachbereich 
Vermessung und Geoinformation, Zimmer N 6012, Karl-Marx-Straße 83, 12040  
Berlin, eingesehen werden.

Pankow

Widmung einer öffentlichen Grün- und Erholungsanlage

Bekanntmachung vom 29. Oktober 2019

SGA 12 ReA

Telefon: 90295-8592 oder 90295-0, intern 9295-8592

Mit Verfügung vom 29. Oktober 2019 hat das Bezirksamt Pankow von Berlin, Abtei-
lung Stadtentwicklung und Bürgerdienste, Straßen- und Grünflächenamt, beschlos-
sen, in der Gemarkung Prenzlauer Berg die Mauerpark-Erweiterungsflächen

 – Südlich des Gleimtunnels, Flur 320, das Flurstück 5 betreffend
und

 – Bernauer Straße 63, 64, Flur 319, das Flurstück 93 betreffend
gemäß § 2 des Grünanlagengesetzes (GrünanlG) vom 24. November 1997 (GVBl. S. 
612), das zuletzt durch § 15 Absatz 1 des Gesetzes vom 29. September 2004 (GVBl. 
S. 424) geändert worden ist, nach Herstellung als Grün- und Erholungsanlage mit 
Übergabe an die Öffentlichkeit zu widmen.

Nach Unanfechtbarkeit dieser Verfügung wird die Widmung in das Grünanlagenver-
zeichnis eingetragen.

Der Widmungsvorgang kann dienstags in der Zeit von 9 bis 12 Uhr und nach telefoni-
scher Vereinbarung bei nachstehend genannter Dienststelle eingesehen werden.

Die Widmung gilt zwei Wochen nach Erscheinen des Amtsblattes für Berlin als be-
kannt gegeben.

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim Be-
zirksamt Pankow von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung und Bürgerdienste, Straßen- 
und Grünflächenamt, Darßer Straße 203, 13088 Berlin (Postanschrift: Postfach  
73 01 13, 13062 Berlin), Widerspruch erhoben werden. Es wird darauf hingewiesen, 
dass bei schriftlicher Einlegung des Widerspruchs die Widerspruchsfrist nur dann 
gewahrt ist, wenn der Widerspruch innerhalb dieser Frist eingegangen ist.
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Quelle: Geoinformation Berlin

Pankow

Grundstücksnummerierungen

Bekanntmachung vom 31. Oktober 2019

StadtVerm 221-6517/0/5

Telefon: 90295-4338 oder 90295-0, intern 9295-4338

Das Bezirksamt Pankow von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung und Bürgerdienste, 
Stadtentwicklungsamt, Fachbereich Vermessung, hat die folgenden Grundstücks-
nummern festgesetzt beziehungsweise aufgehoben:
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Straßen Grundstücksnummern 
alt (bisher)

Grundstücksnummern 
neu

Ortsteil Blankenburg
Karower Damm - 17
Mühlenstraße 11 11, 11 A
Ortsteil Französisch Buchholz
Akkordeonweg 26 26, 26 A
Blankenburger Weg 12 12 B, 12 C
Ortsteil Karow
Straße 67 11 11, 11 A
Tichauer Straße 41 41, 41 A
Ortsteil Niederschönhausen
Blankenburger Straße 
Klothildestraße

63, 65 
11

- 
10 C, 10 D, 11, 11 A

Ortsteil Pankow
Selma-Lagerlöf-Straße 
Jenny-Lind-Straße

5 
-

5 
19

Ortsteil Prenzlauer Berg
Hermann-Blankenstein- 
Straße 
Walter-Friedländer-Straße

- 
 
-

12, 14, 16, 18 
 
7, 9

Landsberger Allee 89 89, 89 A
Ortsteil Weißensee
Meyerbeerstraße 61, 63 61, 61 A, 63

Die Nummerierungsunterlagen können im Bezirksamt Pankow von Berlin, Abteilung 
Stadtentwicklung und Bürgerdienste, Stadtentwicklungsamt, Fachbereich Vermes-
sung, Zimmer 822, Storkower Straße 97, 10407 Berlin, nach telefonischer Vereinba-
rung oder dienstags von 9 bis 12 Uhr und donnerstags von 15 bis 18 Uhr eingesehen 
werden.

Spandau

Öffentliche Auslegung eines Bebauungsplanentwurfs

Bekanntmachung vom 31. Oktober 2019

Bau 2 Stapl B 12

Telefon: 90279-2761/2666 oder 90279-0, intern 9279-2761/2666

Der Entwurf des Bebauungsplans 5-11 vom 7. Oktober 2019 für den Ausbau 
des Weinmeisterhornwegs zwischen Wilhelmstraße und Winzerstraße im Bezirk 
Spandau, Ortsteil Wilhelmstadt, liegt mit Begründung gemäß § 3 Absatz 2 des Bau-
gesetzbuchs (BauGB) öffentlich aus.

Der Bebauungsplanentwurf 5-11 wird in der Zeit 

vom 18. November 2019 bis einschließlich 17. Dezember 2019
Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 7.30 bis 15.30 Uhr und Freitag 
von 7.30 bis 15 Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung auch außerhalb dieser 
Sprechzeiten im Bezirksamt Spandau von Berlin, Abteilung Bauen, Planen und Ge-
sundheit, Stadtentwicklungsamt, Fachbereich Stadtplanung, Raum 260, Carl-Schurz-
Straße 2/6 (Rathaus), 13597 Berlin, bereitgehalten.

Das Verfahren wird gemäß § 13a des Baugesetzbuchs als beschleunigtes Verfahren 
ohne Durchführung einer Umweltprüfung gemäß § 2 Absatz 4 des Baugesetzbuchs 
durchgeführt.
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Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen abgegeben werden. Diese 
sind in die abschließende Abwägung der öffentlichen und privaten Belange gegenein-
ander und untereinander einzubeziehen. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnah-
men können unberücksichtigt bleiben.

Der Bebauungsplanentwurf 5-11 und eine Abschrift der Begründung können auch im 
Internet unter: 

www.berlin.de/bebauungsplan-spandau.de 

oder über die Beteiligungsplattform des Landes Berlin: 

www.mein.berlin.de 

eingesehen werden.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage von § 3 des 
Baugesetzbuchs in Verbindung mit Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e der Datenschutz- 
Grundverordnung und des Berliner Datenschutzgesetzes. Geben Sie Ihre Stellung-
nahme ohne Absenderangaben ab, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis 
der Prüfung Ihrer Stellungnahme. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der 
„Information über die Datenverarbeitung im Bereich Bebauungsplanverfahren“, die 
mit ausliegt.

Tempelhof-Schöneberg

Freistellung von Bahnbetriebszwecken  
nach § 23 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG)

Bekanntmachung vom 28. Oktober 2019

Stapl 111

Telefon: 90277-2429 oder 90277-0, intern 9277-2429

Das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin macht folgende Freistellungsbe-
scheide des Eisenbahn-Bundesamtes vom 11. August 2014 beziehungsweise 14. Juli 
2017 bekannt:

Die folgenden Flurstücke in der Stadt Berlin, Bezirk Tempelhof-Schöneberg, Gemar-
kung Schöneberg, Flur 69, Flurstück 148 (ehemals FlSt 114) sowie Flur 80, Flurstück 
164 (ehemals FlSt 154) Strecke 6132 Berlin Anhalter Bahnhof-Halle (Saale) 
Hauptbahnhof, in Bahn km 3,90 - 3,98 werden zum 16. September 2014 von Bahn-
betriebszwecken freigestellt.

Zudem werden die folgenden Flurstücke in der Stadt Berlin, Bezirk Tempelhof- 
Schöneberg, Gemarkung Schöneberg, Flur 69, Flurstück 151 und Flur 80, Flurstück 
167 Strecke 6132 Berlin Südkreuz-Halle (Saale) Hauptbahnhof, in Bahn km 3,65 
- 3,95 zum 14. August 2017 von Bahnbetriebszwecken freigestellt, da sie für Bahnbe-
triebszwecke nicht mehr erforderlich sind.

Durch diese Freistellungen endet die Eigenschaft dieser Flächen als Bahnbetriebs-
anlage einer Eisenbahn.

http://www.berlin.de/bebauungsplan-spandau.de
http://www.mein.berlin.de
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Tempelhof-Schöneberg

Änderung des Beschlusses  
über die Aufstellung eines Bebauungsplans

Bekanntmachung vom 29. Oktober 2019

Stapl 22

Telefon: 90277-2318 oder 90277-0, intern 9277-2318

Das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin hat in seiner Sitzung am 10. Sep-
tember 2019 beschlossen, den Geltungsbereich des Bebauungsplans XI-231aba um 
eine Teilfläche des Grundstücks Tempelhofer Weg 62 - Flurstück 142 und teilweise 
Flurstück 143 - im Bezirk Tempelhof-Schöneberg, Ortsteil Schöneberg, zu reduzie-
ren.

Der Titel des Bebauungsplanes XI-321aba lautet unverändert „für die Verbreiterung 
des Tempelhofer Weges zwischen Wilhelm-Kabus-Straße und der künftigen Straße 
in Verlängerung der Ausfahrt A 103 Sachsendamm mit Ausnahme im Bereich der 
Grundstücke Tempelhofer Weg 13-24, Tempelhofer Weg 25-26 und Gotenstraße 34 
einschließlich einer Teilfläche des Grundstücks Gotenstraße 50-51 und Tempelhofer 
Weg 27 im Bezirk Tempelhof-Schöneberg, Ortsteil Schöneberg“.

Mit der Durchführung des Beschlusses ist das Stadtentwicklungsamt, Fachbereich 
Stadtplanung, beauftragt.
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Stellenausschreibungen

Berliner Karriereportal:  
www.berlin.de/karriereportal

Berliner Bäder-Betriebe (BBB)

Abteilung Bau und Facility Management

Berufsfeld: Technische Berufe

Laufbahngruppe: Sonstige

Bezeichnung: SB Projektmanagement (m/w/d)

Entgeltgruppe: 9 b

Besetzbar ab: zum nächstmöglichen Termin

Kennzahl: 28V1910/a

Vollzeit/Teilzeit: beides

Wochenstunden: 39

Arbeitsgebiet: • Sie übernehmen die Unterstützung der Projektleitun-
gen bei der Steuerung und Abwicklung von Baumaßnahmen (Hochbau, Tiefbau, 
Technische Gebäudeausrüstung) zur baulichen Unterhaltung, zur grundhaften  
Sanierung von Bestandsbädern sowie für Bäder-Ergänzungs- und Neubauten. • Sie  
unterstützen die Projektleitung bei der Kostenplanung und -steuerung, bei der 
Projektorganisation/-strukturierung sowie -adminstration, bei der Terminplanung und 
-steuerung, beim Berichtswesen, der Ausschreibung und Vergabe der Planungs- und 
Bauleistungen und der anschließenden Abwicklung der Verträge sowie beim Ent-
scheidungs-/Änderungsmanagement. • Sie wirken bei der Fördermittelbeantragung- 
und -abrechnung mit. • Sie wirken bei der Erstellung des periodischen Berichtswe-
sens (insbesondere kaufmännischen Prognosen) sowie der jährlichen Bau- und 
Investitionsprogramme mit und liefern damit steuerungsrelevante Informationen für 
die Geschäftsleitung als Bestandteil der Unternehmensplanung und -Steuerung.

Anforderungen: • Abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich des 
Projektmanagements, des Ingenieurwesens, der Architektur oder des Wirtschaftswe-
sens (Bachelor) oder vergleichbaren Studiengängen beziehungsweise eine kaufmän-
nische Ausbildung. • Berufserfahrung in der Projektsteuerung und in den Methoden 
des Bauprojektmanagements. • Sicherer Umgang mit MS-Office (Word, Excel,  
Outlook, PowerPoint). • Sicheres Anwenden von SAP (unter anderem Modul PS) 
sowie von Ausschreibung-, Vergabe- und Abrechnungssoftware (vorzugsweise  
California). • Sicheres Auftreten, selbstständige, strukturierte und verantwortungsvolle 
Arbeitsweise sowie hohe Teamfähigkeit.

Bewerbungsfrist: 19. November 2019

Bewerbungsanschrift: Bewerbung@berlinerbaeder.de

Bewerbungsunterlagen: vollständige Unterlagen als PDF-Dokumente E-Mail-An-
hang wie Ausbildungs-, Studienabschlüsse, Arbeitszeugnisse

Hinweise: Anerkannte Schwerbehinderte werden bei gleicher 
Eignung und Qualifikation bevorzugt berücksichtigt. Die Berliner Bäder-Betriebe un-
terstützen aktiv die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund. Die Berliner 
Bäder-Betriebe streben in dem ausgeschriebenen Funktionsbereich die Erhöhung 
des Frauenanteils an und fordern deshalb besonders Frauen auf, sich für diese Stelle 
zu bewerben.

Ansprechperson: Frau Naumann

Telefon: 030 78732653

E-Mail: personal@berlinerbaeder.de

http://www.berlin.de/stellen/43403

http://www.berlin.de/karriereportal
mailto:Bewerbung@berlinerbaeder.de 
mailto:personal@berlinerbaeder.de 
http://www.berlin.de/stellen/43403 


Stellenausschreibungen

ABl. Nr. 46 / 8. November 2019  7063

Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR)

Geschäftseinheit Organisation und Informationstechnologie

Berufsfeld: Sonstiges

Laufbahngruppe: Sonstige

Bezeichnung: Projektmanagerin/Projektmanager (w/m/d)  
in strategischen Projekten

Entgeltgruppe: 14 TVöD

Besetzbar ab: sofort

Kennzahl: 19001480

Vollzeit/Teilzeit: Vollzeit

Wochenstunden: 39

Arbeitsgebiet: Leiten Sie methodisch sattelfest Projekte mit vielfältigen 
Themenbereichen von der strukturellen und prozessualen Neuausrichtung einer Ge-
schäftseinheit bis zur Technologieeinführung in der operativen Leistungserbringung. 
Bauen Sie ein professionelles Projektmanagement in der BSR mit auf und empowern 
Sie als Experte die Organisation sowie Ihre Kolleginnen und Kollegen im gesamten 
Unternehmen. Ihre Aufgaben: - Planen und Realisieren von Projekten auf Grundlage 
von Methoden und Instrumenten des Projektmanagements, Change-Management, 
Moderation/Interessenausgleich - Leiten von Projekten und Betreuen von Projekt- 
und Arbeitsgruppen - Fachliches Führen der Projektmitarbeitenden - Erarbeiten von 
Analysen und Konzepten zur erfolgreichen Umsetzung der Projekte - Mitgestalten 
der BSR-Projektorganisation inklusive Projektmanagement-Methodik und der Stan-
dards des Unternehmens - Methodische Beratung und Coaching der Fachbereiche 
- Mitarbeit bei der Konzeption und bei der Durchführung von Schulungen

Anforderungen: - Abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudi-
um (Diplom/Master) der Wirtschafts-, Sozial- oder Ingenieurwissenschaften oder der 
(Wirtschafts-)Informatik - Langjährige Erfahrung in der Führung von Strategie- und 
Umsetzungsprojekten - Zertifizierung nach einer anerkannten Projektmanagement-
methodik - Branchenerfahrung wünschenswert - Sicheres Beherrschen der Metho-
den und Instrumente im Change-Management sowie der Moderation und dem Inter-
essenausgleich - Basiswissen und erste Erfahrungen über agile Werte und Methoden 
- Gute Kenntnisse in der Analyse und Dokumentation von Geschäftsprozessen - 
Routinierter IT-Umgang, unter anderem MS-Office inklusive Visio, MS-Project - Sehr 
gute Deutsch- und Englischkenntnisse (Sprachniveau C1) - Entscheidungsfreude in 
Verbindung mit Durchsetzungsvermögen und Beharrlichkeit - Analytisch-konzepti-
onelles, zielgruppenorientiertes und dabei auch dienstleistungsorientiertes Denken 
und Handeln - Spaß an der Verantwortung für bereichsübergreifendes Arbeiten

Bewerbungsfrist: 13. November 2019

Bewerbungsanschrift: Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR)  
Ringbahnstraße 96, 12103 Berlin

Bewerbungsunterlagen: Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie 
bitte bis zum 13.11.2019 unter Angabe der Kennzahl 19001480 an die Berliner Stadt-
reinigungsbetriebe, Geschäftseinheit Personal, Postfach 42 01 52, 12061 Berlin, oder 
per E-Mail an: Bewerbung@BSR.de

Hinweise: Wir fördern die berufliche Gleichstellung! Angesprochen 
und willkommen sind Bewerbungen aller Menschen, gleich welchen Geschlechts 
(w/m/d) und welcher Herkunft. Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher 
Eignung bevorzugt. Um den Anteil von Frauen in unterrepräsentierten Bereichen zu 
erhöhen, sind die Bewerbungen von Frauen ausdrücklich erwünscht.

Ansprechperson: Personal Gewinnung

Telefon: 030 7592-4000

E-Mail: personalgewinnung@bsr.de

http://www.berlin.de/stellen/43376

mailto:Bewerbung@BSR.de
mailto:personalgewinnung@bsr.de 
http://www.berlin.de/stellen/43376 
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Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

Bereich U-Bahn

Berufsfeld: Sonstiges

Laufbahngruppe: Sonstige

Bezeichnung: Leiterin/Leiter (w/m/d) für das Sachgebiet Betriebs-
dienst Bahnhöfe im Bereich U-Bahn

Entgeltgruppe: 11 TV-N Berlin

Besetzbar ab: schnellstmöglich

Kennzahl: 3432-EX

Vollzeit/Teilzeit: beides

Wochenstunden: 39

Arbeitsgebiet: Die Mobilität Berlins wandelt sich. Die BVG auch. Sei 
schon heute Teil unserer Zukunft. Wir entwickeln innovative Verkehrslösungen und 
bringen die Elektromobilität der Stadt voran. Mit uns kommen über eine Milliarde 
Menschen im Jahr sicher an ihr Ziel. Wir sind ein Team aus 14 660 Beschäftigten, 
die fahren, schweißen, planen, rechnen, controllen, einkaufen und kommunizieren. 
Und noch viel mehr. Hast du Lust, bei uns einzusteigen? Wir suchen für die Abteilung 
Betriebsdienst eine Führungskraft (w/m/d). Die Abteilung Betriebsdienst im Bereich 
U-Bahn ist für die sichere und ordnungsgemäße Betriebsführung des U-Bahnbetriebs 
im Regel- und Baubetrieb verantwortlich. Deine Aufgaben Du leitest das Sachgebiet 
Betriebsdienst Bahnhöfe in der Abteilung Betriebsdienst des Bereiches U-Bahn und 
bist verantwortlich für die Planung, Koordination und Durchführung des Bahnhof-
dienstes. - Du erarbeitest Konzepte, Anforderungen und Vorgaben unter Berück-
sichtigung der Verkehrs- und Betriebssicherheit. - Du bist verantwortlich für die 
strategische Ausrichtung und Steuerung des mobilen Bahnhofdienstes und unserer 
drei Zentralen für Steuerung, Information und Service. - Du bist zuständig für die 
Überwachung und Gewährleistung von betreuten und sicheren Bahnhöfen während 
des Betriebes sowie in der Betriebspause.

Anforderungen: Wir suchen eine fachlich versierte Persönlichkeit mit 
mehrjähriger Berufserfahrung in Betrieben mit schienengebundenen Fahrzeugen und 
einem abgeschlossenen Studium der Fachrichtung Verkehrswesen oder Wirtschafts-
ingenieurwesen beziehungsweise gleichwertigen Kenntnissen und Fähigkeiten auf-
grund einer vergleichbaren Ausbildung mit entsprechender Berufserfahrung. Darüber 
hinaus verfügst du über Führungserfahrung, idealerweise im Schichtbetrieb sowie 
gründliche und umfassende Fachkenntnisse aller für den Bahnbetrieb erforderlichen 
Gesetze, Verordnungen, Vorschriften. Zu deinen Stärken zählen Führungskompe-
tenz, Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit und ein ausgeprägtes analytisches 
Denken. Ergebnisorientierung, Flexibilität, hohe Belastbarkeit sowie ein sichereres, 
verbindliches Auftreten runden dein Profil ab.

Bewerbungsfrist: 18. November 2019

Bewerbungsanschrift: Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)  
Holzmarktstraße 15-17, 10179 Berlin

Bewerbungsunterlagen: Online über: www.BVG.de/Karriere

Hinweise: Wir haben uns Chancengleichheit und die berufliche 
Förderung von Frauen zum Ziel gesetzt. Deshalb sind wir besonders an Bewer-
bungen von Frauen interessiert. Ausdrücklich erwünscht sind auch Bewerbungen 
von Menschen mit Migrationshintergrund. Schwerbehinderte Menschen werden bei 
entsprechender Eignung bevorzugt.

Ansprechperson: Frau Caroline Schmidt

Telefon: 030 256-28358

E-Mail: Recruiting@bvg.de

http://www.berlin.de/stellen/43367

http://www.BVG.de/Karriere
mailto:Recruiting@bvg.de 
http://www.berlin.de/stellen/43367 
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Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

Bereich Vertrieb und Marketing

Bezeichnung: Schichtleiterin/Schichtleiter (w/m/d) im Call-Center

Entgeltgruppe: 6 TV-N Berlin

Besetzbar ab: schnellstmöglich

Kennzahl: 3434-EX

Vollzeit/Teilzeit: beides

Arbeitsgebiet: Die Mobilität Berlins wandelt sich. Die BVG auch. Sei 
schon heute Teil unserer Zukunft. Wir entwickeln innovative Verkehrslösungen und 
bringen die Elektromobilität der Stadt voran. Mit uns kommen über eine Milliarde 
Menschen im Jahr sicher an ihr Ziel. Wir sind ein Team aus 14 660 Beschäftigten, 
die fahren, schweißen, planen, rechnen, controllen, einkaufen und kommunizieren. 
Und noch viel mehr. Hast du Lust, bei uns einzusteigen? Wir suchen für den Bereich 
Vertrieb/Marketing im Kundenservice, speziell im Team Call-Center, eine/-n Mitar-
beiterin/Mitarbeiter (w/m/d). Unser Team im Call-Center ist erster Ansprechpartner 
für unsere Kunden, wenn es um Anliegen, Hinweise oder Fragestellungen rund um 
Themen wie Abonnement, Social Media, Apps, Verkehr, Tarif, Fundbüro, Sicherheit 
und Beschwerden geht. Es sorgt dafür, dass unsere Kunden so schnell wie möglich 
eine aussagekräftige und zufriedenstellende Antwort auf ihre Anfragen erhalten be-
ziehungsweise eine bestmögliche Lösung für ihre Anliegen gefunden wird. Deine Auf-
gaben Als Schichtleitung (w/m/d) im Call-Center übernimmst du in deiner Schicht die 
fachliche Führung von bis zu 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (w/m/d) und stellst 
sicher, dass möglichst viele Kundenanliegen nach vorgegebenen Qualitätsstandards 
bearbeitet werden mit dem Ziel, dass die Kunden am Ende zufrieden sind. Deine 
Aufgaben im Detail: - Du bist erste Ansprechperson für die Call-Center-Agenten, 
Fachabteilungen sowie Vorgesetzten im operativen Betrieb, stehst für auftretende 
Problem- beziehungsweise Fragestellungen zur Verfügung und triffst Entscheidun-
gen. - Du hast das Arbeitsaufkommen jederzeit im Blick und verteilst die zu bearbei-
tenden Aufgaben, je nach Kapazitäten, an die verfügbaren Kolleginnen und Kolle-
gen (w/m/d). - Du sorgst dafür, dass das Team die anfallenden Aufgaben jederzeit 
korrekt bearbeitet und die vorgegebenen Qualitätsstandards sowie Prozesse einhält. 
- Sofern Konflikte mit Kunden, Fachabteilungen oder Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern (w/m/d) auftreten, ist es deine Aufgabe, eine Lösung zu erzielen und die dafür 
notwendigen Gespräche zu führen. - Du bearbeitest telefonische sowie schriftliche 
Kundenanliegen, holst gegebenenfalls Informationen bei Fachabteilungen ein und 
bereitest diese für die Kunden und Mitarbeiterinnen sowie Mitarbeiter (w/m/d) auf. 
- Du verfasst Arbeitsanweisungen für das Team im Call-Center und schaffst alle erfor-
derlichen Rahmenbedingungen durch zum Beispiel technische, organisatorische und 
personelle Maßnahmen, um einen reibungslosen Betriebsablauf zu gewährleisten.

Bewerbungsfrist: 12. November 2019

Bewerbungsanschrift: Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)  
Holzmarktstraße 15-17, 10179 Berlin

Die ausführliche Stellenausschreibung kann unter: http://www.berlin.de/stellen/43388 
eingesehen werden.

Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Berufsfeld: Technische Berufe

Laufbahngruppe: Sonstige

Bezeichnung: Gutachter Trinkwasserhygiene (w/m/d)

Entgeltgruppe: 10

Besetzbar ab: sofort

Kennzahl: 215/2019

http://www.berlin.de/stellen/43388
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Vollzeit/Teilzeit: Vollzeit

Arbeitsgebiet: • Eigenverantwortliche Begutachtung und Überprüfung 
von bestehenden Trinkwasserinstallationen, Erstellung von Gefährdungsanalysen 
und Umsetzung von Gegenmaßnahmen bei der Feststellung von Gefährdungen  
• Selbstständige Erstellung gesetzlich vorgeschriebener Dokumentationen nach 
erfolgter Überprüfung der Trinkwasserinstallationen, die dem Auftraggeber/Eigen-
tümer als gesetzliche Grundlage dienen • Beratung von Ingenieurbüros, öffentliche 
Einrichtungen, Wohnungsbau- und Sanitärunternehmen • Informationsgespräche 
zur Hygiene der Trinkwasserinstallation mit Kunden, Installateuren und Mitarbeitern 
• Erarbeitung von Empfehlungen für den bestimmungsgemäßen und hygienisch 
sicheren Betrieb von Trinkwasserinstallationen, inklusive Entwicklung von Präventi-
onsmaßnahmen

Anforderungen: • Bachelorabschluss in der Fachrichtung Verfahrens- 
und Umwelttechnik und Sachverständige/-r für Gefährdungsanalyse • Gleichwertig: 
Technikerabschluss in oben genannter Fachrichtung und Sachverständige/-r für Ge-
fährdungsanalyse mit fundierten Erfahrungen im Umgang mit Trinkwasser • Geprüfte 
Fachkraft für Trinkwasserhygiene nach VDI 6023 und geprüfte/-r akkreditierte/-r Pro-
benehmer/-in für Trinkwasserbeprobung mit regelmäßigem Nachweis • Gute Kennt-
nisse in SAP PM, SAP MM, CMS und MS-Office • Führerschein Klasse B • Sehr gute 
Kenntnisse der Trinkwasserverordnung und der relevanten technischen Regeln

Bewerbungsfrist: 15. November 2019

Bewerbungsanschrift: Berliner Wasserbetriebe  
Recruiting  
Fischerstraße 29, 10317 Berlin

Bewerbungsunterlagen: Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunter-
lagen bis zum 15.11.2019 unter Angabe der Kennzahl 215/2019 an nachfolgende 
Anschrift. Unterlagen, die Sie online einreichen, konvertieren Sie bitte zu einem 
PDF-Dokument (inklusive Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen).

Hinweise: Behinderte Menschen werden bei gleicher Eignung be-
vorzugt. Da wir uns Chancengleichheit und die berufliche Förderung von Frauen zum 
Ziel gesetzt haben, sind wir besonders an Bewerbungen von Frauen interessiert. 
Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund sind ausdrücklich erwünscht.

Ansprechperson: Haben Sie Fragen rund um die Anstellung bei den  
Berliner Wasserbetrieben oder den Bewerbungspro-
zess? Ihre Recruiterin Pamela Bernhardt beantwortet 
gern Ihre Fragen.

Telefon: 030 8644-8585

E-Mail: bewerbung@bwb.de

http://www.berlin.de/stellen/43463

Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Berufsfeld: Technische Berufe

Laufbahngruppe: Sonstige

Bezeichnung: Mechatroniker Zierbrunnen (w/m/d) 
(mehrere Stellen)

Entgeltgruppe: 5

Besetzbar ab: sofort

Kennzahl: 217/2019

Vollzeit/Teilzeit: Vollzeit

Arbeitsgebiet: • Eigenverantwortliche Inbetriebnahme, Unterhaltung 
und Außerbetriebnahme von Zierbrunnenanlagen • Wartungs-, Reinigungs-, Instand-
setzungsarbeiten und Störungsbeseitigung an allen Zierbrunnen im gesamten Stadt-

mailto:bewerbung@bwb.de 
http://www.berlin.de/stellen/43463 
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gebiet • Umbaumaßnahmen zur Trinkwasserhygiene auf den Abwasserpumpwerken 
• Ausführung von Rohrlegearbeiten im Verfahren der radialen und axialen Verpres-
sung von Rohrleitungen

Anforderungen: • Abgeschlossene Ausbildung als Mechatroniker/-in  
• Kenntnisse der Trinkwasserverordnung und im sanitären Anlagenbau erforderlich  
• Schweißerqualifikation nach DVS 2212-1 der Prüfgruppen I und II, nach DVS 
2212-4 und DVGW GW 330 erforderlich • Zusatzqualifikation als Elektrofachkraft für 
festgelegte Tätigkeiten erforderlich • Führerschein Klasse B • Teamfähigkeit, Zuver-
lässigkeit und Einsatzbereitschaft

Bewerbungsfrist: 18. November 2019

Bewerbungsanschrift: Berliner Wasserbetriebe  
Recruiting  
Fischerstraße 29, 10317 Berlin

Bewerbungsunterlagen: Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunter-
lagen bis zum 18.11.2019 unter Angabe der Kennzahl 217/2019 an nachfolgende 
Anschrift. Unterlagen, die Sie online einreichen, konvertieren Sie bitte zu einem 
PDF-Dokument (inklusive Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen).

Hinweise: Behinderte Menschen werden bei gleicher Eignung be-
vorzugt. Da wir uns Chancengleichheit und die berufliche Förderung von Frauen zum 
Ziel gesetzt haben, sind wir besonders an Bewerbungen von Frauen interessiert. 
Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund sind ausdrücklich erwünscht.

Ansprechperson: Haben Sie Fragen rund um den Bewerbungsprozess? 
Ihre Recruiterin Pamela Bernhardt beantwortet gern Ihre 
Fragen.

Telefon: 030 8644-8585

E-Mail: bewerbung@bwb.de

http://www.berlin.de/stellen/43481

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin 

Abteilung Bürgerdienste, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten

Bezeichnung: Sachbearbeitung im Amt für Bürgerdienste  
Bereich Zweckentfremdung

Entgeltgruppe: 9

Besetzbar ab: sofort

Befristung: unbefristet

Kennzahl: cw19-147B

Vollzeit/Teilzeit: beides

Arbeitsgebiet: Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen auf Geneh-
migung der Zweckentfremdung von Wohnraum Bearbeitung und Entscheidung von 
Anträgen auf Genehmigung des Leerstands von Wohnraum Bearbeitung und Ent-
scheidung von Anträgen auf Abriss von Wohnraum Kontrolle und Vollstreckung über 
die zu leistenden Ausgleiche und Gebühren Überwachung des Verbots der Zwe-
ckentfremdung einschließlich notwendiger Ermittlungen und Beweissicherungen vor 
Ort im Außendienst Durchsetzung der Zweckbestimmung des Wohnraumes ein-
schließlich Verwaltungszwangsmaßnahmen und Bußgeld-/Ordnungswidrigkeitenver-
fahren Organisation der notwendigen Arbeitsabläufe Schaffung von Voraussetzungen 
für ein einheitliches Ermessenshandeln bei der Sicherung der Zweckbestimmung 
von Wohnraum Bearbeitung schwieriger Fälle mit Zeichnungsbefugnis. Klärung von 
Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung mit den Senatsverwaltungen oder 
anderen Behörden beziehungsweise Abteilungen in Abstimmung mit der Fachbe-
reichsleitung Erarbeitung von Stellungnahmen und Entwürfen zu Eingaben, Be-
schwerden, Beschwerdeverfahren und einstweiligen Anordnungen Teilnahme an 
überbezirklichen Arbeitsgruppen Anordnungsbefugnis für Einnahmen in unbegrenzter 

mailto:bewerbung@bwb.de 
http://www.berlin.de/stellen/43481 
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Höhe sowie für Ausgaben bis zu 2 500 Euro Praxisanleitung für Auszubildende Er-
stellen von Zurückweisungs- und Aufhebungsbescheiden Anwendung und Auslegung 
von Normen Korrektur von falschen oder unterschiedlichen Rechtsanwendungen Das 
Arbeitsgebiet erfordert die Bereitschaft zum Außendienst.

Bewerbungsfrist: 29. November 2019

Bewerbungsanschrift: Bitte bewerben Sie sich online unter:  
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stel-
lenangebot.html?yid=9367&agid=23

Hinweise: Die ausführliche Stellenausschreibung mit Angabe der 
Anforderungen, des Anforderungsprofils und sonstigen Hinweisen kann im Internet 
und im Intranet der Berliner Verwaltung unter: https://www.berlin.de/karriereportal/
stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9367&agid=23 eingesehen werden.

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin 

Abteilung Soziales und Gesundheit

Bezeichnung: Gruppenleitung 
Sozialarbeit im Sozialpsychiatrischen Dienst

Besoldungsgruppe: A 12

Entgeltgruppe: 11

Besetzbar ab: sofort

Befristung: unbefristet

Kennzahl: cw19-169S

Vollzeit/Teilzeit: beides

Arbeitsgebiet: - Fachliche Leitung und Koordinierung der Sozialarbeit 
sowie des Einsatzes der Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter im Schreib- und Verwaltungs-
dienst und der Praktikanten/Hospitanten. - Beratung und Anleitung der Mitarbeite-
rinnen/Mitarbeiter. - Dienstliche Beurteilung der Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter 
und Verwaltungskräfte. - Vermittlung spezieller sozialpsychiatrischer Probleme und 
Entwicklungen in der Arbeitsgruppe. - Grundsatzangelegenheiten des Sachgebietes. 
- Mitwirkung bei der Steuerung und Entwicklung der bezirklichen Psychiatrie (unter 
anderem in der AG Strukturen und der PSAG). - Überwachung der Kosten- und 
Leistungsrechnung im Sozialpsychiatrischen Dienst. - Wahrnehmung der sozial-
pädagogischen Aufgaben auf der Grundlage des Gesetzes über den öffentlichen 
Gesundheitsdienst (GDG), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychi-
schen Krankheiten (PsychKG), § 16a Sozialgesetzbuch (SGB) II, § 59 SGB XII und 
nach den weiteren für den Sozialpsychiatrischen Dienst geltenden Gesetzen und 
Vorschriften. - Psychosoziale Beratung und Betreuung psychisch Kranker, Abhängig-
keitskranker und seelisch sowie geistig Behinderter oder von Behinderung bedrohter 
Menschen im Rahmen des gesetzlichen Auftrages nach GDG, PsychKG, § 16a SGB 
II und § 59 SGB XII. Beratung der Angehörigen und Kontaktpersonen. - Hilfevermitt-
lung. Einleitung und gegebenenfalls Begleitung und Organisation von Hilfen in Zu-
sammenarbeit mit Ärztinnen/Ärzte der Arbeitsgruppe und anderen an der bezirklichen 
psychiatrischen Versorgung beteiligten Leistungsanbietern innerhalb und außerhalb 
des Bezirksamtes. - Erstellung von Sozialanamnesen. Fertigung sozialpädagogischer 
Stellungnahmen für die Leistungsstellen der Grundsicherung für Arbeitssuchende 
(SGB II) und Erwerbsunfähige (SGB XII) und andere Ämter und Institutionen. Sozi-
alpädagogische Stellungnahmen im Rahmen von Betreuungsverfahren. - Mitwirkung 
bei der statistischen Berichterstattung, Öffentlichkeitsarbeit, einschließlich der Aufga-
ben nach §§ 7, 10 PsychKG. - Teilnahme an Fach- und Fall - 
konferenzen sowie bezirkliche und überbezirkliche Gremienarbeit (unter anderem 
AG Strukturen, Montagsrunde, PSAG, bezirklicher Psychiatriebeirat, AG SpDI). - 
Organisation des bezirklichen Steuerungsgremiums Psychiatrie (SGP) einschließlich 
der Zuständigkeits- und Bedarfsprüfung, Vertretung des Psychiatrie-Koordinators im 
SGP. Mitarbeit im Beirat des Berliner Krisendienstes Region West. - Teamberatun-
gen, Fallsupervision im Team. - Betreuung von Hospitanten und Praktikanten.

Bewerbungsfrist: 29. November 2019

https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9367&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9367&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9367&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9367&agid=23
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Bewerbungsanschrift: Bitte bewerben Sie sich online unter:  
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stel-
lenangebot.html?yid=9227&agid=23

Hinweise: Die ausführliche Stellenausschreibung mit Angabe der 
Anforderungen, des Anforderungsprofils und sonstigen Hinweisen kann im Internet 
und im Intranet der Berliner Verwaltung unter: https://www.berlin.de/karriereportal/
stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9227&agid=23 eingesehen werden.

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin

Amt für Soziales

Bezeichnung: Sachbearbeitung im Amt für Soziales  
Fachbereich 1 als  
Stadtoberinspektorin/Stadtoberinspektor  
beziehungsweise  
Tarifbeschäftigte/Tarifbeschäftigter

Besoldungsgruppe: A 10

Entgeltgruppe: 9 b

Besetzbar ab: 1. Januar 2020

Befristung: unbefristet

Kennzahl: 3900-42201-066

Vollzeit/Teilzeit: beides

Arbeitsgebiet: • Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminderung oder • Hilfe zur Pflege einschließlich Hilfe zum Lebens-
unterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung oder • Leistungen 
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz einschließlich Hilfe zum Lebensunterhalt 
und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Die Sachbearbeitung be-
inhaltet dabei: • Umfassende Fallbearbeitung bis zur Entscheidung im Rahmen der 
Zeichnungsbefugnis, Bescheiderteilung und Zahlbarmachung • Beratung von und 
Gesprächsführung mit Bürgerinnen und Bürgern in verschiedenen Problemlagen, mit 
Bevollmächtigten sowie Mitarbeitenden anderer Ämter, Dienste und Einrichtungen.  
• Dateneingabe, Berechnung und Zahlbarmachung der Leistungen mit OpenProSoz  
• Erarbeitung von Schriftsätzen mit WinWord • Formularbearbeitung mit WinWord 
und Excel

Bewerbungsfrist: 29. November 2019

Bewerbungsanschrift: Bitte bewerben Sie sich online unter:  
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stel-
lenangebot.html?yid=9278&agid=23

Hinweise: Die ausführliche Stellenausschreibung mit Angabe der 
Anforderungen, des Anforderungsprofils und sonstigen Hinweisen kann im Internet 
und im Intranet der Berliner Verwaltung: unter: https://www.berlin.de/karriereportal/
stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9278&agid=23 eingesehen werden.

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin

Serviceeinheit Facility Management (Energiewirtschaftsstelle),  
Standort Petersburger Straße 86-90, 10247 Berlin

Bezeichnung: Mitarbeit in der Rechnungssachbearbeitung in der 
Energiewirtschaftsstelle

Entgeltgruppe: 5

Besetzbar ab: 1. Januar 2020

https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9227&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9227&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9227&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9227&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9278&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9278&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9278&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9278&agid=23
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Befristung: befristet

Kennzahl: 3306-42801-028

Vollzeit/Teilzeit: beides

Arbeitsgebiet: - Rechnungssachbearbeitung (Prüfung, Zahlbarma-
chung der Rechnungen) - Prüfung von Verbrauchsmitteilungen (Zählerstände usw.) 
- Mitarbeit bei Kosten- und Verbrauchsprognosen - Pflege der Energiekosten- und 
-verbrauchsdatenbanken - Mitarbeit bei der Belieferung der Einrichtungen mit flüssi-
gen und festen Brennstoffen

Bewerbungsfrist: 21. November 2019

Bewerbungsanschrift: Bitte bewerben Sie sich online unter:  
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stel-
lenangebot.html?yid=9464&agid=23

Hinweise: Die ausführliche Stellenausschreibung mit Angabe der 
Anforderungen, des Anforderungsprofils und sonstigen Hinweisen kann im Internet 
und im Intranet der Berliner Verwaltung unter: https://www.berlin.de/karriereportal/
stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9464&agid=23 eingesehen werden.

Bezirksamt Lichtenberg von Berlin

Bezeichnung: Stadtinspektorinnen/Stadtinspektor a. P. 

Besoldungsgruppe: A 9

Besetzbar ab: sofort

Befristung: unbefristet

Kennzahl: 3304/42201/NW

Vollzeit/Teilzeit: beides

Arbeitsgebiet: Es erwarten sie zum Beispiel folgende Einsatzorte:  
Jugendamt - kindschaftsrechtliche Beratung (Beistandschaften) - Wirtschaftliche  
Jugendhilfe und Kosteneinziehung - Fallmanagement Eingliederungshilfe für behin-
derte Kinder und Jugendliche Amt für Soziales - Fallmanagement Eingliederungshilfe 
für behinderte Menschen - Sachbearbeitung Hilfegewährung (Hilfe zur Pflege, Grund-
sicherung, Asylleistungen, etc.) Jobcenter - Sachbearbeitung Bearbeitungsservice 
- Arbeitsvermittlung SGB II Ordnungsamt - Sachbearbeitung von Ordnungsangele-
genheiten Amt für Regionalisierte Ordnungsaufgaben - Sachbearbeitung ordnungs-
gemäße Straßenreinigung

Bewerbungsfrist: 24. November 2019

Bewerbungsanschrift: Bitte bewerben Sie sich online unter:  
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stel-
lenangebot.html?yid=9636&agid=23

Hinweise: Die ausführliche Stellenausschreibung mit Angabe der 
Anforderungen, des Anforderungsprofils und sonstigen Hinweisen kann im Internet 
und im Intranet der Berliner Verwaltung unter: https://www.berlin.de/karriereportal/
stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9636&agid=23 eingesehen werden.

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin 

Jugendamt

Bezeichnung: Sachbearbeitung Wirtschaftliche Jugendhilfe (m/w/d)

Entgeltgruppe: 9

Besetzbar ab: sofort

https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9464&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9464&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9464&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9464&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9636&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9636&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9636&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9636&agid=23
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Befristung: unbefristet

Kennzahl: 4040/195

Vollzeit/Teilzeit: Vollzeit

Arbeitsgebiet: Sie sind verantwortlich für: 1. die Bewilligung und 
Zahlbarmachung von Leistungen nach dem SGB VIII, insbesondere Erklärung der 
Kosten übernahme, Rechnungsbearbeitung nach Feststellen der sachlichen und 
rechnerischen Richtigkeit 2. die Geltendmachung und Erfüllung von Erstattungs-
ansprüchen gegenüber Jugendhilfeträgern außer § 89d SGB VIII 3. die Klärung 
der Zuständigkeiten nach dem SGB VIII für Neufälle und Aktenübernahmen 4. die 
Klärung von Krankenversicherungsansprüchen von Kindern und Jugendlichen

Bewerbungsfrist: 29. November 2019

Bewerbungsanschrift: Bitte bewerben Sie sich online unter:  
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stel-
lenangebot.html?yid=9658&agid=23

Hinweise: Die ausführliche Stellenausschreibung mit Angabe der 
Anforderungen, des Anforderungsprofils und sonstigen Hinweisen kann im Internet 
und im Int ranet der Berliner Verwaltung unter: https://www.berlin.de/karriereportal/
stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9658&agid=23 eingesehen werden.

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin 

Fachbereich Standesamt

Bezeichnung: Sachbearbeitung in Staatsangehörigkeits- und Ein-
bürgerungsangelegenheiten (m/w/d)

Entgeltgruppe: 9

Besetzbar ab: sofort

Befristung: unbefristet

Kennzahl: 3501/52b

Vollzeit/Teilzeit: beides

Arbeitsgebiet: Das Aufgabengebiet umfasst die Beratung der Bür-
gerinnen und Bürger in Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsangelegenheiten 
hinsichtlich der Anspruchsvoraussetzungen und der beizubringenden Unterlagen. Sie 
bearbeiten alle Anträge zu Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsangelegenhei-
ten, fertigen Rücknahme- und Ablehnungsschreiben, stellen und händigen Staatsan-
gehörigkeitsausweise aus, erteilen Einbürgerungszusicherungen, fertigen Einbürge-
rungsurkunden und führen Einbürgerungen durch.

Bewerbungsfrist: 29. November 2019

Bewerbungsanschrift: Bitte bewerben Sie sich online unter:  
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stel-
lenangebot.html?yid=9683&agid=23

Hinweise: Die ausführliche Stellenausschreibung mit Angabe der 
Anforderungen, des Anforderungsprofils und sonstigen Hinweisen kann im Internet 
und im Intranet der Berliner Verwaltung unter: https://www.berlin.de/karriereportal/
stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9683&agid=23 eingesehen werden.

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin 

Stadtentwicklungsamt

Bezeichnung: Baukontrolleurin/Baukontrolleur (m/w/d)

Besoldungsgruppe: A 8

https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9658&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9658&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9658&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9658&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9683&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9683&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9683&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9683&agid=23
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Entgeltgruppe: 7

Besetzbar ab: sofort

Befristung: unbefristet

Kennzahl: 4201/12

Vollzeit/Teilzeit: beides

Arbeitsgebiet: Ihr zukünftiges Arbeitsgebiet umfasst die Durchführung 
von Bau- und Arbeitsschutzkontrollen sowie die Überwachung der genehmigten Bau-
vorhaben und Baustellen. Sie werden Bauzustandsbesichtigungen selbstständig  
durchführen und an Brandsicherheitsschauen sowie Betriebsüberwachungen mit-
wirken. Zuarbeiten zur Feststellung von nicht genehmigten Bauvorhaben und von 
Gefahrenstellen sowie die Bearbeitung von Bauanträgen für einfache Bauvorhaben 
werden ebenfalls in Ihrem Aufgabenbereich liegen.

Bewerbungsfrist: 29. November 2019

Bewerbungsanschrift: Bitte bewerben Sie sich online unter:  
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stel-
lenangebot.html?yid=9639&agid=23

Hinweise: Die ausführliche Stellenausschreibung mit Angabe der 
Anforderungen, des Anforderungsprofils und sonstigen Hinweisen kann im Internet 
und im Intranet der Berliner Verwa ltung unter: https://www.berlin.de/karriereportal/
stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9639&agid=23 eingesehen werden.

Bezirksamt Mitte von Berlin

Bezeichnung: Juristische Referentin/Juristischer Referent  
im bezirklichen Rechtsamt (m/w/d)

Besoldungsgruppe: A 14

Entgeltgruppe: 13 (Eine Bewertung nach 14 wird angestrebt.)

Besetzbar ab: sofort

Befristung: unbefristet

Kennzahl: 187/2019

Vollzeit/Teilzeit: Vollzeit

Arbeitsgebiet: • Juristische Beratung der Ämter, Serviceeinheiten und 
sonstigen Organisationseinheiten des Bezirksamtes in rechtlich sowie haushalts-
wirksam bedeutenden Angelegenheiten • Prozessvertretung in Angelegenheiten 
des Bezirks auch vor den Obergerichten • Betreuung von Rechtsstreitigkeiten der 
Fachämter beziehungsweise Serviceeinheiten und solcher, die von Rechtsanwältin-
nen/Rechtsanwälten geführt werden • Erarbeitung schriftlicher Stellungnahmen und 
Gutachten • Mitzeichnung rechtlich bedeutsamer Vorgänge (zum Beispiel Wider-
spruchsbescheide) • Mitwirkung bei Vertragsgestaltungen und Grundsatzentschei-
dungen • Ausbildung von Rechtsreferendarinnen beziehungsweise Rechtsreferenda-
ren und Rechtspraktikantinnen beziehungsweise Rechtspraktikanten in Abstimmung 
mit der Rechtsamtsleitung • Sonderaufgaben nach Weisung der Rechtsamtsleitung

Bewerbungsfrist: 29. November 2019

Bewerbungsanschrift: Bitte bewerben Sie sich online unter:  
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stel-
lenangebot.html?yid=9642&agid=23

Hinweise: Die ausführliche Stellenausschreibung mit Angabe der 
Anforderungen, des Anforderungsprofils und sonstigen Hinweisen kann im Internet 
und im Intranet der Berliner Verwaltung unter: https://www.berlin.de/karriereportal/
stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9642&agid=23 eingesehen werden.

https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9639&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9639&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9639&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9639&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9642&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9642&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9642&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9642&agid=23
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Bezirksamt Mitte von Berlin 

Abteilung Jugend, Familie und Bürgerdienste, Jugendamt

Bezeichnung: Stadtoberinspektorin/Stadtoberinspektor  
beziehungsweise  
Tarifbeschäftigte/Tarifbeschäftigter (m/w/d)

Besoldungsgruppe: A 10

Entgeltgruppe: 9 b Fallgruppe 2, Teil I der Entgeltordnung zum TV-L

Besetzbar ab: 1. Januar 2019

Befristung: unbefristet

Kennzahl: 192/2019

Vollzeit/Teilzeit: Vollzeit

Arbeitsgebiet: IKT-Sachbearbeitung/IT-Anwendungssystembetreuung 
im IT-Service des Jugendamtes Operative Tätigkeiten im Rahmen des IT-Service:  
• IT-Anwendungssystembetreuung von Fachsoftware im Jugendamt (Schwerpunkt-
setzung innerhalb der Arbeitsgruppe) Avus 2000 (Altverfahren), JuGHost (Altverfah-
ren), ZVK/UVK (Altverfahren), OPEN/Prosoz, EWW-Olmera, ISBJ-SoPart, BEEG, 
ZMS/Bürgertelefon 115, ISBJ-KiTa, Rentenabfrage NOVA, CMS Imperia, OpenData  
• Wahrnehmung der Schnittstellenfunktion zur zentralen Anwendungssystembetreu-
ung bei der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung und Senats-
verwaltung für Bildung, Jugend und Familie im Rahmen der Schwerpunkte  
• Statistiken im Rahmen der Schnittstellenfunktion • Ansprechpartner und IT-seitige 
Betreuung (unter anderem gemäß AV Kinderschutz) nebst Auswertung und statisti-
sche Angelegenheiten gemäß Schwerpunktsetzung • OpenProsoz: Auftragserteilung 
an ZASB zur Einrichtung von Heimtagessätzen und Zahlungsempfängern, Überspie-
lung der Akten aus anderen Bezirken und Abteilungen (digitale Aktenannahmestelle)  
• Multiplikator und Ersteinweisung von neuen Anwendern (ZMS, ISBJ-KiTa) • Zahl-
barmachung und Datenübermittlung OPEN/Prosoz und BEEG • Anwenderbetreuung 
von Standardsoftware der MS-Office-Familie (insbesondere MS-Excel, MS-Word und 
MS-Outlook) • Unterstützung bei der Erstellung und Pflege von Vordrucken (unter an-
derem Word, PDF) im Rahmen der Verfahrensbetreuung (unter anderem Einbindung 
in die Verfahren) gemäß Schwerpunktsetzung Problem- und Störungsmanagement:  
• HelpDesk/Hotline - First- und Secondlevelsupport • IT-Störungsannahme und -ana-
lyse: unter anderem Fehlererkennung, Fehlereingrenzung, Fehlerkategoriezuord-
nung, Erarbeiten von Lösungsmöglichkeiten, Setzen von Prioritäten hinsichtlich der 
Abarbeitung • IT-Störungsbeseitigung: unter anderem Handlungshinweise für Anwen-
derinnen/Anwender (Hilfe zur Selbsthilfe) und Anwenderberatung, Fehlerbeseitigung, 
Organisation der Fehlerbeseitigung unter den Aspekten Zeit und Priorität in Abspra-
che mit den Anwenderinnen/Anwender Veränderungs- und Datenmanagement  
• Hard- und Softwareinstallation (inklusive Geräte der alternierenden Telearbeit und 
mobile Arbeitsplätze) • (Mitarbeit beim) Veränderungsmanagement und IT-Instandhal-
tung: unter anderem Reparatur, Austausch von Hardware, technische Unterstützung 
bei Umzügen • Zusammenarbeit mit zentralem IT-HelpDesk/IT-Stelle (unter anderem 
Unterstützung bei der Benutzer-, Ressourcen- und Rechteverwaltung)  
• (Erst-)Einweisung der Nutzer sowie Ergonomieberatung • Teilnahme an AG´n und 
Gremien auch überbezirklich und gesamtstädtisch Projektmitarbeit (unter anderem 
ISBJ-Jugendhilfe SoPart, E-Akte), Begleitung Roll-Out-Maßnahmen • Kommunikation 
mit externen Dienstleistern • Datensicherheit und Datenschutz: Überwachung bei der 
Einhaltung der rechtlichen Vorgaben, Einweisung und Hinweise für Anwenderinnen/
Anwender • Aus- und Weiterbildung: Einarbeitung und Betreuung von Praktikantin-
nen/Praktikanten, etc. Arbeitsplatz mit Bildschirmunterstützung

Bewerbungsfrist: 29. November 2019

Bewerbungsanschrift: Bitte bewerben Sie sich online unter:  
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stel-
lenangebot.html?yid=9273&agid=23

Hinweise: Die ausführliche Stellenausschreibung mit Angabe der 
Anforderungen, des Anforderungsprofils und sonstigen Hinweisen kann im Internet 
und im Intranet der Berliner Verwaltung unter: https://www.berlin.de/karriereportal/
stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9273&agid=23 eingesehen werden.

https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9273&agid=23
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Bezirksamt Mitte von Berlin 

Abteilung Jugend, Familie und Bürgerdienste, Jugendamt 

Bezeichnung: Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter  
der Kindertagespflege (m/w/d)

Besoldungsgruppe: A 7 (Eine Neubewertung nach Besoldungsgruppe A 8 
wird angestrebt.)

Entgeltgruppe: 6 (Eine Neubewertung nach Entgeltgruppe 8 wird ange-
strebt.)

Besetzbar ab: 1. Dezember 2019

Befristung: unbefristet

Kennzahl: 190/2019

Vollzeit/Teilzeit: Vollzeit

Arbeitsgebiet: - Finanzierung öffentlich geförderter Kindertagespflege 
nach Nummer 11 AV KTPF: (Berechnung und Zahlbarmachung der Betreuungs-
entgelte, der Sachkostenpauschale und diverser Sonderleistungen) - Prüfung der 
Nachweise von Tagespflegepersonen für Beiträge zur Unfallversicherung und gege-
benenfalls Renten-, Altersvorsorge-, Kranken- und Pflegeversicherung als Grundlage 
für die Finanzierung nach Nummer 11 AV KTPF sowie diesbezügliche Beratung der 
Tagespflegepersonen - Festsetzung, Einziehung und Überwachung der Kostenbetei-
ligung der Eltern nach den jeweils geltenden Vorschriften des TKBG - Überprüfung 
von Zahlungseingängen, regelmäßige Kontrolle der Zahlungsverpflichtungen der 
Eltern durch Anforderung der Rückstandsliste aus der Bezirkskasse, Veranlassung 
von Zahlungsausgängen - Einleitung von Mahnverfahren und manuellen Kündigun-
gen bei Zahlungsverzug - Einleitung von Amtshilfeersuchen durch die Bezirkskasse 
- Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen nach § 59 LHO sowie 
Dokumentation der Niederschlagungen - Rückforderung zu Unrecht ausgezahlter 
Beiträge - Vertragsabschlüsse mit den Tagespflegepersonen (resultierend aus den 
Vertragsabschlüssen mit den Eltern, die von den pädagogischen Fachberaterinnen/
Fachberater erstellt werden) - Fertigung von Leihverträgen für Ausstattungsgegen-
stände in der Tagespflegestelle - Fehlzeitenermittlung der Tagespflegepersonen und 
Verrechnung der Entgelte sowie Abwicklung der daraus resultierenden Forderungen 
- Selbständige Bearbeitung von Widersprüchen und Stellungnahmen zu Klagen  
- Bewirtschaftung der Mittel für Maßnahmen zum Ausbau der öffentlich finanzierten 
Kindertagespflege - Enge Zusammenarbeit mit den pädagogischen Fachberaterinnen 
des Bereichs - Bildschirmarbeitsplatz, Anwendung der IT-Fachverfahren EuD Kita, 
ISBJ Kita und ProFiskal - Erstellung von Statistiken und Archivierung - Praktische 
Einarbeitung neuer Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

Bewerbungsfrist: 29. November 2019

Bewerbungsanschrift: Bitte bewerben Sie sich online unter:  
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stel-
lenangebot.html?yid=9197&agid=23

Hinweise: Die ausführliche Stellenausschreibung mit Angabe der 
Anforderungen, des Anforderungsprofils und sonstigen Hinweisen kann im Internet 
und im Intranet der Berliner Verwaltung unter: https://www.berlin.de/karriereportal/
stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9197&agid=23 eingesehen werden.

Bezirksamt Mitte von Berlin 

Abteilung Weiterbildung, Kultur, Umwelt, Natur, Straßen und Grünflächen, Amt für 
Weiterbildung und Kultur, Interner Dienst

Bezeichnung: Sachbearbeitung Personal  
im Amt für Weiterbildung und Kultur (m/w/d)

Besoldungsgruppe: A 8

https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9197&agid=23
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Entgeltgruppe: 8

Besetzbar ab: 1. Januar 2020

Befristung: unbefristet

Kennzahl: 188/2019

Vollzeit/Teilzeit: Vollzeit

Arbeitsgebiet: Sachbearbeitung in der Arbeitsgruppe Personal im Fach-
bereich interne Dienste des Amtes für Weiterbildung und 
Kultur

Bewerbungsfrist: 29. November 2019

Bewerbungsanschrift: Bitte bewerben Sie sich online unter:  
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stel-
lenangebot.html?yid=9625&agid=23

Hinweise: Die ausführliche Stellenausschreibung mit Angabe der 
Anforderungen, des Anforderungsprofils und sonstigen Hinweisen kann im Internet 
und im Intranet der Berliner Verwaltung unter: https://www.berlin.de/karriereportal/
stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9625&agid=23 eingesehen werden.

Bezirksamt Mitte von Berlin 

Abteilung Jugend, Familie und Bürgerdienste, Jugendamt 

Bezeichnung: Stadtamtfrau/Stadtamtmann  
beziehungsweise  
Tarifbeschäftigte/Tarifbeschäftigter (m/w/d)

Besoldungsgruppe: A 11 (Eine Neubewertung nach Besoldungsgruppe A 12 
wird angestrebt.)

Entgeltgruppe: 9 b Fallgruppe 1, Teil I der Entgeltordnung zum TV-L 
(Eine Neubewertung nach Entgeltgruppe 11 wird ange-
strebt.)

Besetzbar ab: 1. Januar 2020

Befristung: unbefristet

Kennzahl: 191/2019

Vollzeit/Teilzeit: Vollzeit

Arbeitsgebiet: Leitung der Arbeitsgruppe IT-Service/IT-Koordination 
(inklusive IKT-Hauptsachbearbeitung) • IT-Koordination (inklusive Hauptsachbearbei-
tung) • Strategische Beratung und Begleitung der Amtsleitung und Führungskräfte in 
IKT-Fragen Strategische Steuerung und Tätigkeiten im IT-Service: • Koordination der 
IT-Anwendungssystembetreuung von Fachsoftware im Jugendamt Avus, JuGHost, 
ZVK/UVK, OPEN/Prosoz, EWW-Olmera, ISBJ-SoPart, BEEG, ZMS/Bürgertelefon 
115, ISBJ-KiTa, Rentenabfrage NOVA, CMS Imperia, OpenData • Wahrnehmung der 
Schnittstellenfunktion zur zentralen Anwendungssystembetreuung bei der Senatsver-
waltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung und Senatsverwaltung für Bildung, 
Jugend und Familie im Rahmen der genannten Verfahren • Fachliche Kontrolle und 
Anleitung/Anweisung der Arbeitsgruppe • Koordination des Arbeitsablaufes in den 
Sachgebieten durch Hinweise, Rücksprachen und Besprechungen; Erarbeitung und 
Koordination von Arbeitsanweisungen und Arbeitshinweisen • Organisation der Be-
schaffung von Hard- und Software, Erstellung der IT Bedarfsplanung • Bearbeitung 
allgemeiner und organisatorischer Angelegenheiten, Klärung von Zweifelsfragen; 
strategische Planung mit IT-Bezug im Jugendamt, Mitarbeit in bezirklichen und über-
bezirklichen Arbeitsgruppen, Gremien und Projekten • Geschäftsführung SoPart- 
Beirat • Technisches Projektmanagement bei IT-Relevanz (unter anderem ISBJ - 
SoPart, E-Akte - DMS, E-Government, Bürgertelefon 115) und Begleitung von Ge-
schäftsoptimierungsprozessen • Koordinierung laufender und einzuführender Fach-
verfahren, insbesondere individuelle Beratung und Serviceleistungen (unter anderem 

https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9625&agid=23
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interne Schulungen) für die Mitarbeiter/-innen des Jugendamtes (unter anderem der 
Anwendung von MS-Office Standardsoftware) • Koordinierung interne IT-Hotline/ 
HelpDesk im Jugendamt • Ermittlung IT-spezifischer Rahmendaten, Angelegenheiten 
der Netzbetreuung Koordination Einführungs-, Veränderungs- und Problemmanage-
ment • Internet-/Intranetkoordination (Redaktion Portal Jugendamt/Dienstleistungs-
datenbank) • Vorbereitung und Zuarbeiten für Stellungnahmen JugAL, StR, BA, 
JHA usw. • Sonderaufgaben mit IT-Bezug • Koordinierung Anwenderbetreuung von 
Standardsoftware der MS-Office-Familie (insbesondere MS-Excel, MS-Word und  
MS-Outlook) • Koordination Datensicherheit und Datenschutz • Aus- und Weiterbil-
dung: Einarbeitung und Betreuung von Praktikantinnen/Praktikanten, etc. • Arbeits-
platz mit Bildschirmunterstützung

Bewerbungsfrist: 29. November 2019

Bewerbungsanschrift: Bitte bewerben Sie sich online unter:  
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stel-
lenangebot.html?yid=9306&agid=23

Hinweise: Die ausführliche Stellenausschreibung mit Angabe der 
Anforderungen, des Anforderungsprofils und sonstigen Hinweisen kann im Internet 
und im Intranet der Berliner Verwaltung unter: https://www.berlin.de/karriereportal/
stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9306&agid=23 eingesehen werden.

Bezirksamt Mitte von Berlin 

Umwelt- und Naturschutzamt

Bezeichnung: Sachbearbeitung im Umwelt- und Naturschutzamt

Besoldungsgruppe: A 10

Entgeltgruppe: 9

Besetzbar ab: sofort

Befristung: unbefristet

Kennzahl: 96/2019

Vollzeit/Teilzeit: Vollzeit

Arbeitsgebiet: Verwaltungstätigkeit mit einem hohen Anteil an ord-
nungsbehördlicher Aufgabenwahrnehmung und ordnungsbehördlichem Vollzug zur 
Sicherung der Ziele des Umwelt- und Naturschutzes. Ausführung von Verwaltungs- 
und Ordnungswidrigkeitenverfahren. Ordnungsbehördlicher Vollzug auf der Basis 
von Bundes-Immissionsschutzgesetz, Bundes-Bodenschutzgesetz, Wasserhaus-
haltsgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz und Bundes-Naturschutzgesetz sowie deren 
untergesetzlichen Regelungen und Verordnungen.

Bewerbungsfrist: 29. November 2019

Bewerbungsanschrift: Bitte bewerben Sie sich online unter:  
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stel-
lenangebot.html?yid=7327&agid=23

Hinweise: Die ausführliche Stellenausschreibung mit Angabe der 
Anforderungen, des Anforderungsprofils und sonstigen Hinweisen kann im Internet 
und im Intranet der Berliner Verwaltung unter: https://www.berlin.de/karriereportal/
stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=7327&agid=23 eingesehen werden.

Bezirksamt Mitte von Berlin

Abteilung Stadtentwicklung, Soziales und Gesundheit, Stadtentwicklungsamt, Fach-
bereich Stadtplanung

Bezeichnung: Sachbearbeitung von förmlich festgelegten  
Sanierungsgebieten (m/w/d)

Entgeltgruppe: 11

https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9306&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9306&agid=23
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Besetzbar ab: 1. Januar 2020

Befristung: unbefristet

Kennzahl: 186/2019

Vollzeit/Teilzeit: Vollzeit

Arbeitsgebiet: • Betreuung der städtebaulichen Untersuchungen in 
förmlich festgelegten Sanierungsgebieten • Bearbeitung sanierungsrechtlicher Anträ-
ge für Vorhaben und Rechtsvorgänge nach §§144/145 BauGB - Bescheiderteilung 
- Erarbeitung fachlicher Stellungnahmen im Rahmen des eBG und in Widerspruchs- 
und Klageverfahren hierzu • Steuerung der Durchführung nach §164 BauGB mit 
der objektbezogenen Koordinierung der Sanierungsdurchführung und Beratung der 
Verfahrensbeteiligten, Erteilen von Entmietungsgenehmigungen

Bewerbungsfrist: 29. November 2019

Bewerbungsanschrift: Bitte bewerben Sie sich online unter:  
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stel-
lenangebot.html?yid=9266&agid=23

Hinweise: Die ausführliche Stellenausschreibung mit Angabe der 
Anforderungen, des Anforderungsprofils und sonstigen Hinweisen kann im Internet 
und im Intranet der Berliner Verwaltung unter: https://www.berlin.de/karriereportal/
stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9266&agid=23 eingesehen werden.

Bezirksamt Neukölln von Berlin

Abteilung Bildung, Schule, Kultur und Sport

Bezeichnung: Bauplanung der Abteilung Bildung, Schule, Kultur 
und Sport

Entgeltgruppe: 11

Besetzbar ab: sofort

Kennzahl: 19_205_BauPlanWbKu

Vollzeit/Teilzeit: Vollzeit

Arbeitsgebiet: Bauplanung der Abteilung Bildung, Schule, Kultur und 
Sport - Wahrnehmung der Bedarfsträgerschaft für Neu- und Erweiterungsbauten 
sowie größere Sanierungs- und Unterhaltsmaßnahmen, insbesondere im Bereich 
Weiterbildung und Kultur, beispielsweise in Bibliotheken, Volkshochschule und 
Musikschule - Bewertung baulicher Anträge von Fachbereichsleitungen der Abteilung 
BiSchuKuSport bezüglich des sachlichen Bedarfs unter Einbeziehung strategische 
Überlegungen (zum Beispiel Schulentwicklungsplanung, Barrierefreiheit), der fachli-
chen Notwendigkeit und der Finanzierung inklusive Zusammentragung und Auswer-
tung von Wünschen der Nutzer/-innen sowie Wirtschaftlichkeitsprüfung - Erstellung 
von Entscheidungsvorlagen für WbKu AL und Leitung BauPlan: Umsetzung von Bau- 
und Sanierungsarbeiten - Monitoring zu Fördermöglichkeiten (Dritt- und Sondermittel) 
für Baumaßnahmen, unterschriftsreife Vorbereitung der Dritt- und Sondermittelanträ-
ge inklusive Konzepterstellung unter Einbeziehung anderer Fachbereiche, Fertigung 
halbjährlich Stellungnahmen und Abschlussberichte für Dritt-/Sondermittelgeber 
- Überwachung der Umsetzung durch SE FM, Fachbereich Hochbau und Objekt-
management - Sicherstellung der Anpassung von einzelnen Baumaßnahmen an 
den laufenden Betrieb - Vermittlung zwischen den Beteiligten (zum Beispiel Leitung, 
betroffene Fachbereiche des Bezirksamtes, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Wohnen) - Antragsbearbeitung bei Grundstücksübertragungen Bei Fragen zum 
Aufgabengebiet: Herr Müller, Telefon: 030 90239-2278.

Bewerbungsfrist: 6. Dezember 2019

https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9266&agid=23
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Bewerbungsanschrift: Fühlen Sie sich angesprochen? Bei Interesse bewerben 
Sie sich bitte innerhalb der angegebenen Bewerbungs-
frist unter Angabe der Kennzahl online unter: https://
www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenan-
gebot.html?yid=9512&agid=59 über das Karriereportal, 
der zentralen Bewerbungsplattform der Berliner Ver-
waltung. Bewerbungen per Post oder E-Mail werden 
ebenfalls berücksichtigt - weitere Kontaktdaten finden 
Sie unter: http://www.berlin.de/ba-neukoelln/ Bei Fragen 
oder Problemen stehen wir Ihnen im Zentralen Bewer-
bungsbüro jederzeit gerne zur Seite! Im Zusammen-
hang mit der Durchführung des Auswahlverfahrens und 
gegebenenfalls der Einstellung werden die Daten der 
Bewerbenden elektronisch gespeichert und verarbeitet 
[gemäß § 6 Absatz 1 EU-DSVGO]. Eine Weitergabe an 
Dritte erfolgt nicht.

Die ausführliche Stellenausschreibung kann unter: http://www.berlin.de/stellen/43103 
eingesehen werden.

Bezirksamt Neukölln von Berlin

Abteilung Finanzen und Wirtschaft, Serviceeinheit Facility Management, Fachbereich 
Informationstechnik

Bezeichnung: User-Help-Desk in der Informations- und  
Kommunikationstechnik (m/w/d)

Entgeltgruppe: 9 Fallgruppe 3 Teil II Absatz 11 UA4 der EGO zum TV-L

Besetzbar ab: sofort

Kennzahl: 19_204_UHD

Vollzeit/Teilzeit: Vollzeit

Arbeitsgebiet: User-Help-Desk für Informations- und Kommunikations-
technik im First- and Second-Level-Service - Entgegennahme aller IT- und VoIP-TK- 
Störungsmeldungen über IKT-Hotline oder das Trouble-Ticket-System - Analyse, Pri-
orisierung und Kategorisierung der Störungsmeldungen - Beseitigung von Störungen, 
Veranlassung von Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen, Beauftragung 
von externen - Dokumentation der Fehlerbeseitigung - Benutzerunterstützung der An-
wender bei Anfragen zur Standard-Software - bedarfsgerechte Vor-Ort-Unterstützung 
der User bei Hardware-/Netzwerkstörungen/Softwareproblemen - Erstellung von Be-
nutzeranleitungen - Nutzerverwaltung - Mitarbeit bei der Planung und Durchführung 
des Rollouts von Hard- und Software in die bestehende Infrastruktur - Installation, 
Umzug, Administration und Wartung von IKT-Hardware, Austausch defekter Geräte 
inklusive Dokumentation und Fertigung von Transportaufträgen - Inventarisierung 
der IKT-Komponenten einschließlich Pflege der Bestandshardware, Verwaltung des 
IT-Lagers - Integration von zusätzlichen Systemkomponenten an den Arbeitsplätzen 
(wie beispielsweise Scanner, Netzwerkdrucker, EC-Terminals, Fingerprintsensoren) 
- Betreuung und Pflege der Applikation zur Installation und Verwaltung der Netz-
werkdrucker (IPrint und TA-Appliance) - Durchführung von Patcharbeiten, Prüfung 
von Patchungen bei Störungsmeldungen - fachliche Anleitung und Einarbeitung von 
Auszubildenden im Bereich des Servicedesks - Desktop Virtualisierung - Einrichtung 
und Wartung mobiler Endgeräte - ThinClient Management - Patchmanagement 

Hinweise: - Die Tätigkeit erfordert in Havariefällen und für planbare 
Wartungsarbeiten auch das Arbeiten zu ungünstigen Zeiten außerhalb der üblichen 
Bürozeiten. - Die regelmäßige Wahrnehmung von Rufbereitschaften auch in den 
Nachtstunden und an Feiertagen und Wochenenden ist erforderlich. - Der Einsatz 
erfolgt an unterschiedlichen Standorten (teilweise nur über Treppen erreichbar) der 
Bezirksverwaltung Neukölln. - Die Tätigkeit ist mit körperlichen Belastungen durch 
Heben von schweren Lasten (unter anderem PC-Technik, Drucker, aktive Netzwerk-
komponenten) verbunden. Bei Fragen rund ums Aufgabengebiet: Frau Gorke, Tele-
fon: 030 90239-2323.

https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9512&agid=59
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9512&agid=59
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Bewerbungsfrist: 6. Dezember 2019

Bewerbungsanschrift: Fühlen Sie sich angesprochen? Bei Interesse bewerben 
Sie sich bitte innerhalb der angegebenen Bewerbungs-
frist unter Angabe der Kennzahl online unter: https://
www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenan-
gebot.html?yid=9463&agid=59 über das Karriereportal, 
der zentralen Bewerbungsplattform der Berliner Ver-
waltung. Bewerbungen per Post oder E-Mail werden 
ebenfalls berücksichtigt - weitere Kontaktdaten finden 
Sie unter: http://www.berlin.de/ba-neukoelln/ Bei Fragen 
oder Problemen stehen wir Ihnen im Zentralen Bewer-
bungsbüro jederzeit gerne zur Seite! Im Zusammen-
hang mit der Durchführung des Auswahlverfahrens und 
gegebenenfalls der Einstellung werden die Daten der 
Bewerber/-innen elektronisch gespeichert und verarbei-
tet [gemäß § 6 Absatz 1 EU-DSVGO]. Eine Weitergabe 
an Dritte erfolgt nicht.

Die ausführliche Stellenausschreibung kann unter: http://www.berlin.de/stellen/42985 
eingesehen werden.

Bezirksamt Neukölln von Berlin

Abteilung Finanzen und Wirtschaft, Serviceeinheit Facility Management, Fachbereich 
Objektmanagement

Bezeichnung: Haustechnikerin/Haustechniker (m/w/d)

Entgeltgruppe: 6 Teil I der EGO zum TV-L

Besetzbar ab: sofort

Kennzahl: 19_202_HT

Vollzeit/Teilzeit: Vollzeit

Arbeitsgebiet: Haustechniker/-in, Technische Veranstaltungsbetreuung  
- erste/-r Ansprechpartner/-in der externen Gebäudedienstleister wie Hausmeister, 
Pförtner-, Reinigungs- und Sicherheitsdienste - Anleitung und Einweisung der exter-
nen Gebäudedienstleister in die Besonderheiten der einzelnen Liegenschaften, wie 
Durchsetzung der Hausordnung, barrierefreie Eingänge, technische Einrichtungen, 
Handlungsanweisung für Stör-, Alarm- und Notfallmeldungen, Umgang mit Liefe-
ranten usw. - Betreuung von externen Dienstleistern und Überwachung der Instand-
haltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen - Störungsbeseitigung, Identifizierung, 
Lokalisierung von technischen Störungen, eigenständige Ausführung von Wartungs-, 
Pflege- und Instandsetzungsarbeiten zur Beseitigung von kleineren Schäden und 
Mängeln - Maßnahmen der Verkehrssicherungspflicht Sperrung von Bereichen im 
Rahmen der Verkehrssicherungspflicht - Durchführung von Kontrollgängen, insbe-
sondere auch hinsichtlich der Einhaltung von Brandschutz, Unfallschutz, Arbeits-
schutz - Kontrolle der Funktion der Not- und Sicherheitsbeleuchtung und sonstiger 
Sicherheitseinrichtungen - regelmäßige Aktualisierung der Unterlagen/Informationen  
für externe Gebäudedienstleister - technische Betreuung von Veranstaltungen ver-
schiedener Art wie beispielsweise Informationsveranstaltungen, Schulungen, Präsen-
tationen, Bezirksverordneten-Versammlungen, Tage der offenen Tür etc. - Aufbau, 
Abbau, Vernetzung, Inbetriebnahme und Bedienung unterschiedlicher technischer 
Ausstattungen und Geräte für Veranstaltungen wie Whiteboards, Beamer, Audioge-
räte, Beschallungsanlagen, Videokonferenz- und Präsentationstechnik, IT-Technik, 
Telefone, Vernetzung, WLAN-Anschluss, Beleuchtungstechnik, Touchscreen, Digitale 
Flipcharts, Clickshare, Elektroanschlüsse etc. - Gewährleistung eines reibungslosen 
technischen Veranstaltungsbetriebs einschließlich Prüfung der elektrischen Sicher-
heit, Funktionsprobe und gegebenenfalls akuter Störungsbehebung - Einweisung 
des Veranstalters in die Bedienung der Veranstaltungstechnik - Bereitstellung der 
technischen Anlagen, Aufbauten sowie der Transport zum Veranstaltungsort gege-
benenfalls auch zwischen den einzelnen Dienstgebäuden - Verwaltung der techni-

https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9463&agid=59
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9463&agid=59
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9463&agid=59
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schen Anlagen und Geräte des Veranstaltungsservices - eigenständige Ausführung 
von Wartungs-, Pflege- und Instandsetzungsarbeiten zur Beseitigung von kleineren 
Schäden und Mängeln 

Hinweise: Die Tätigkeit erfordert regelmäßiges Arbeiten zu un-
günstigen Zeiten (zum Beispiel Absicherung der technischen Betreuung bei Veran-
staltungen auch nach den üblichen Bürozeiten). Regelmäßige Wahrnehmung von 
Rufbereitschaften bei Stör- und Gefahrmeldungen der Gebäudeleittechnik auch in 
den Nachtstunden und an Feiertagen und Wochenenden ist erforderlich. Der Einsatz 
erfolgt an unterschiedlichen Standorten (teilweise nicht barrierefrei) der Bezirksver-
waltung Neukölln. Die Tätigkeit ist mit körperlichen Belastungen durch Heben von 
schweren Lasten (Möbeln, Veranstaltungstechnik) verbunden. Bei Fragen rund ums 
Aufgabengebiet: Frau Gorke, Telefon: 030 90239-2323.

Bewerbungsfrist: 6. Dezember 2019

Bewerbungsanschrift: Fühlen Sie sich angesprochen? Bei Interesse bewerben 
Sie sich bitte innerhalb der angegebenen Bewerbungs-
frist unter Angabe der Kennzahl online unter: https://
www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenan-
gebot.html?yid=8637&agid=59 über das Karriereportal, 
der zentralen Bewerbungsplattform der Berliner Ver-
waltung. Bewerbungen per Post oder E-Mail werden 
ebenfalls berücksichtigt - weitere Kontaktdaten finden 
Sie unter: http://www.berlin.de/ba-neukoelln/ Bei Fragen 
oder Problemen stehen wir Ihnen im Zentralen Bewer-
bungsbüro jederzeit gerne zur Seite! Im Zusammen-
hang mit der Durchführung des Auswahlverfahrens und 
gegebenenfalls der Einstellung werden die Daten der 
Bewerber/-innen elektronisch gespeichert und verarbei-
tet [gemäß § 6 Absatz 1 EU-DSVGO]. Eine Weitergabe 
an Dritte erfolgt nicht.

Die ausführliche Stellenausschreibung kann unter: http://www.berlin.de/stellen/41041 
eingesehen werden.

Bezirksamt Neukölln von Berlin

Abteilung Stadtentwicklung, Soziales und Bürgerdienste, Amt für Soziales

Bezeichnung: Sachbearbeitung Soz 21, Grundsicherung (m/w/d) 
Stadtoberinspektorin/Stadtoberinspektor 
Stadtinspektorin/Stadtinspektor (auch auf Probe) 
beziehungsweise  
Tarifbeschäftigte/Tarifbeschäftigter

Besoldungsgruppe: A 10 beziehungsweise A 9

Entgeltgruppe: 9 Fallgruppe 2 TV-L

Besetzbar ab: sofort, beziehungsweise ab 01.02.2020

Befristung: zwei Stellen ab sofort unbefristet; eine Stelle Vollzeit ab 
01.02.2020 besetzbar; eine Stelle ab sofort befristet bis 
zum 08.09.2020 nach § 14 Absatz 1 Nummer 3 TzBfG

Kennzahl: 19_206_SozGrusi4

Vollzeit/Teilzeit: Vollzeit

Arbeitsgebiet: Sachbearbeitung im Sachgebiet Soz 21, Grundsicherung 
des Amtes für Soziales Bearbeitung von Anträgen auf Hilfe zum Lebensunterhalt 
nach dem 3. Kapitel SGB XII (§§ 27 ff), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-
minderung nach dem 4. Kapitel SGB XII (§§ 41 ff), Pflegegeld nach dem Landespfle-
gegeldgesetz (LPflGG) und Beachtung der einschlägigen ergänzenden Vorschriften 
nach dem SGB I, SGB II, SGB V, SGB X Die Sachbearbeitung umfasst: - Gesamte 

https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=8637&agid=59
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=8637&agid=59
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=8637&agid=59
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Bearbeitung (einschließlich Entscheidungen) aller Geschäftsvorfälle für das zustän-
dige Aufgabengebiet oder Vorbereitung bis zur Entscheidungsreife unter Berücksich-
tigung bestehender Arbeitsanweisungen über die Aufgabenverteilung und Entschei-
dungsbefugnis. Schwerpunkte sind die Erbringung materieller und persönlicher Hilfen 
außerhalb von Heimen, Anstalten und Einrichtungen sowie Verfolgung und Durchset-
zung von Ansprüchen gegen Leistungsberechtigte und Dritte. - Die Überprüfung von 
Entscheidungen und Verfahrenshandlungen bei Rechtsbehelfen förmlicher (Wider-
spruch, einstweiliger gerichtlicher Rechtsschutz) oder nichtförmlicher (Beschwerden, 
Petitionen und Ähnliches) Art, gegebenenfalls Stellungnahme und Weiterverweisung 
an höhere Dienststellen. - Die Erfassung von statistischen Daten (Fachstatistiken, 
Kosten- und Leistungsrechnung usw.) aus dem eigenen Arbeitsbereich und Zuliefe-
rung an die zuständigen Stellen. - Das selbständige ziel orientierte Zusammenwirken 
(Absprachen, Unterstützung, Beratung) mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Organisationseinheit, sowie den im jeweiligen Einzelfall zu beteiligenden Dienststel-
len (Gesundheitsamt, Jugendamt, Wohnungssamt, andere Sozialleistungsträger, 
etc.). - Die rotierende Mitarbeit in der fachbereichsinternen „Infotheke“. - Die Befugnis 
zur Feststellung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit nach Nummer 13 und 
16 AV § 70 LHO. Bei Fragen rund ums Aufgabengebiet: Herr Haesler, Telefon: 030 
90239-4122.

Bewerbungsfrist: 6. Dezember 2019

Bewerbungsanschrift: Fühlen Sie sich angesprochen? Bei Interesse bewerben 
Sie sich bitte innerhalb der angegebenen Bewerbungs-
frist unter Angabe der Kennzahl online unter: https://
www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenan-
gebot.html?yid=9558&agid=59 über das Karriereportal, 
der zentralen Bewerbungsplattform der Berliner Ver-
waltung. Bewerbungen per Post oder E-Mail werden 
ebenfalls berücksichtigt - weitere Kontaktdaten finden 
Sie unter: http://www.berlin.de/ba-neukoelln/ Bei Fragen 
oder Problemen stehen wir Ihnen im Zentralen Bewer-
bungsbüro jederzeit gerne zur Seite! Im Zusammen-
hang mit der Durchführung des Auswahlverfahrens und 
gegebenenfalls der Einstellung werden die Daten der 
Bewerber/-innen elektronisch gespeichert und verarbei-
tet [gemäß § 6 Absatz 1 EU-DSVGO]. Eine Weitergabe 
an Dritte erfolgt nicht.

Die ausführliche Stellenausschreibung kann unter: http://www.berlin.de/stellen/43205 
eingesehen werden.

Bezirksamt Pankow von Berlin

Abteilung Jugend, Wirtschaft und Soziales

Bezeichnung: Sozialarbeiterin/Sozialarbeiter (m/w/d)  
in einer Jugendfreizeiteinrichtung

Entgeltgruppe: 11 b, Teil II, Abschnitt 20.4 TV-L Berlin

Besetzbar ab: sofort

Befristung: unbefristet

Kennzahl: 198-4011-2019

Vollzeit/Teilzeit: beides

Arbeitsgebiet: Ihr Arbeitsgebiet umfasst unter anderem: Aufgaben der 
Jugendarbeit nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII und §§ 6, 8, 15 AG KJHG Berlin mit folgen-
den Tätigkeiten: • Leitung eines eigenständigen Bereiches mit spezieller Zielgruppe  
• Erarbeitung einer Konzeption für den zuständigen Bereich in Einbindung zur 
Gesamtkonzeption und den Schwerpunkten der Jahresplanung • Planung, Durchfüh-
rung, Auswertung der pädagogischen, zielgruppenorientierten Angebote für den Zu-
ständigkeitsbereich • Sozialpädagogische Beratung und Begleitung junger Menschen 

https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9558&agid=59
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9558&agid=59
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9558&agid=59
http://www.berlin.de/ba-neukoelln/
http://www.berlin.de/stellen/43205
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im Altern von 14 bis 27 Jahren gegebenenfalls unter Einbeziehung der Eltern oder 
anderer Bezugspersonen

Bewerbungsfrist: 24. November 2019

Bewerbungsanschrift: Bitte bewerben Sie sich online unter:  
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stel-
lenangebot.html?yid=9671&agid=23

Hinweise: Die ausführliche Stellenausschreibung mit Angabe der 
Anforderungen, des Anforderungsprofils und sonstigen Hinweisen kann im Internet 
und im Intranet der Berliner Verwaltung unter: https://www.berlin.de/karriereportal/
stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9671&agid=23 eingesehen werden.

Bezirksamt Pankow von Berlin

Abteilung Jugend, Wirtschaft und Soziales

Bezeichnung: Fachgebietsleitung (m/w/d)  
für den Teilhabefachbereich im Ergänzenden  
Sozialdienst des Jugendamtes

Besoldungsgruppe: A 12

Entgeltgruppe: 11

Besetzbar ab: 1. Januar 2020

Befristung: unbefristet

Kennzahl: 189-4015-2019

Vollzeit/Teilzeit: beides

Arbeitsgebiet: • Aufbau und Entwicklung einer neuen Organisations-
einheit und eines neuen Aufgabengebietes • Fachliche Leitung, Planung, Kontrolle, 
Steuerung und Umsetzung der fachlichen Standards im Teilhabefachbereich • fach- 
und dienstrechtliche Gesamtleitung des Teilhabefachbereichs • Organisation und 
Sicherstellung der sachgerechten Arbeitsabläufe im Teilhabefachbereich • Führungs-
aufgaben wie beispielsweise Koordination der Urlaubsplanung, Vertretungsregelung, 
Personalplanung und -entwicklung, Durchführung von Dienstbesprechungen, Durch-
führung von Jahresgesprächen • Haushaltsplanung, Haushaltsüberwachung im 
Bereich des Teilhabefachbereichs in Abstimmung mit der Fachdienstleitung und der 
Jugendamtsdirektorin

Bewerbungsfrist: 1. Dezember 2019

Bewerbungsanschrift: Bitte bewerben Sie sich online unter:  
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stel-
lenangebot.html?yid=9627&agid=23

Hinweise: Die ausführliche Stellenausschreibung mit Angabe der 
Anforderungen, des Anforderungsprofils und sonstigen Hinweisen kann im Internet 
und im Intranet der Berliner Verwaltung unter: https://www.berlin.de/karriereportal/
stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9627&agid=23 eingesehen werden.

Bezirksamt Pankow von Berlin

Abteilung Jugend, Wirtschaft und Soziales

Bezeichnung: Fachgebietsleitung (m/w/d)  
für den Teilhabefachbereich im Ergänzenden  
Sozialdienst des Jugendamtes

Besoldungsgruppe: A 12

Entgeltgruppe: 11

https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9671&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9671&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9671&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9671&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9627&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9627&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9627&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9627&agid=23
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Besetzbar ab: 1. Januar 2020

Befristung: unbefristet

Kennzahl: 189-4015-2019

Vollzeit/Teilzeit: beides

Arbeitsgebiet: • Aufbau und Entwicklung einer neuen Organisations-
einheit und eines neuen Aufgabengebietes • Fachliche Leitung, Planung, Kontrolle, 
Steuerung und Umsetzung der fachlichen Standards im Teilhabefachbereich • fach- 
und dienstrechtliche Gesamtleitung des Teilhabefachbereichs • Organisation und 
Sicherstellung der sachgerechten Arbeitsabläufe im Teilhabefachbereich • Führungs-
aufgaben wie beispielsweise Koordination der Urlaubsplanung, Vertretungsrege-
lung, Personalplanung und -entwicklung, Durchführung von Dienstbesprechungen, 
Durchführung von Jahresgesprächen • Haushaltsplanung, Haushaltsüberwachung im 
Bereich des Teilhabefachbereichs in Abstimmung mit der Fachdienstleitung und der 
Jugendamtsdirektorin

Bewerbungsfrist: 24. November 2019

Bewerbungsanschrift: Bitte bewerben Sie sich online unter:  
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stel-
lenangebot.html?yid=9627&agid=23

Hinweise: Die ausführliche Stellenausschreibung mit Angabe der 
Anforderungen, des Anforderungsprofils und sonstigen Hinweisen kann im Internet 
und im Intranet der Berliner Verwaltung unter: https://www.berlin.de/karriereportal/
stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9627&agid=23 eingesehen werden.

Bezirksamt Pankow von Berlin

Abteilung Jugend, Wirtschaft und Soziales, Amt für Soziales

Bezeichnung: Gruppenleitung (m/w/d)  
der AG „Eingliederungshilfe für Behinderte  
(Sachbearbeitung)“ im Fachbereich „Sozialhilfe“

Besoldungsgruppe: A 11

Entgeltgruppe: 10

Besetzbar ab: sofort

Befristung: unbefristet

Kennzahl: 183-3910-2019

Vollzeit/Teilzeit: beides

Arbeitsgebiet: • Leitungsaufgaben zur Führung von Sachbearbeite-
rinnen/Sachbearbeiter und Organisation von Arbeitsaufgaben/-abläufen und perso-
nellen Angelegenheiten; • Bearbeitung von Vorgängen besonders schwieriger und 
verantwortungsvoller Art auf Grund der von Sachbearbeitern zu fertigenden Stellung-
nahmen und Entwürfen (zum Beispiel Widersprüche, Petitionen, Dienstaufsichtsbe-
schwerden); • erste Beschwerde- und Widerspruchsinstanz; Vermittlung unterschied-
licher Auffassungen bei Aktenabgabe und anderer klärungsbedürftiger Probleme 
innerhalb und außerhalb der AG (Änderung der Zuständigkeit); • Bearbeitung von 
Widersprüchen in Sozialhilfeangelegenheiten und Vorlagen mit Entscheidungsemp-
fehlung für den Widerspruchsbeirat; Erarbeitung von Widerspruchsbescheiden nach 
Vorlage im Widerspruchsbeirat; • haushaltsrechtliche Befugnisse entsprechend den 
Vorgaben; • Schlusszeichnungsvorbehalte entsprechend Zeichnungsbefugniskatalog; 
• Fertigen von Statistiken

Bewerbungsfrist: 1. Dezember 2019

Bewerbungsanschrift: Bitte bewerben Sie sich online unter:  
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stel-
lenangebot.html?yid=9662&agid=23

https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9627&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9627&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9627&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9627&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9662&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9662&agid=23
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Hinweise: Die ausführliche Stellenausschreibung mit Angabe der 
Anforderungen, des Anforderungsprofils und sonstigen Hinweisen kann im Internet 
und im Intranet der Berliner Verwaltung unter: https://www.berlin.de/karriereportal/
stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9662&agid=23 eingesehen werden.

Bezirksamt Pankow von Berlin

Abteilung Stadtentwicklung und Bürgerdienste

Bezeichnung: Gruppenleitung (m/w/d) in der Gruppe Geo- und 
Informationstechnologie im Stadtentwicklungsamt

Entgeltgruppe: 11

Besetzbar ab: 1. Januar 2020

Befristung: unbefristet

Kennzahl: 187-4200-2019

Vollzeit/Teilzeit: beides

Arbeitsgebiet: • die Leitungsfunktion über drei Mitarbeiter der Gruppe 
Geo- und Informationstechnologie • Organisation der Anwendungssystembetreuer 
für alle Fachverfahren im Stadtentwicklungsamt • Bindeglied zwischen IT-Stelle und 
Anwendern im Bereich des Stadtentwicklungsamts • Schaffung und Aufrechterhal-
tung der technischen und organisatorischen Voraussetzungen für die Nutzbarkeit 
der rechentechnischen Infrastruktur durch die Anwender im Stadtentwicklungsamt in 
Abstimmung mit der IT-Stelle des Bezirksamtes • Beratung der Anwender bei Fragen 
zu fachspezifischer Software • Gewährleistung und Überwachung von Datenschutz, 
Datensicherheit, und Datenmanagement in Abstimmung mit der IT-Stelle • Orga-
nisieren und Durchführung eigener Schulungen zu verschiedener fachbezogener 
Software/Anwendungsverfahren • Vorbereitung von Bezirksamts- und Bezirksver-
ordnetenversammlungs-Vorlagen, Bearbeitung von Anfragen und Petitionen, sowie 
Öffentlichkeitsarbeit • Koordinierung und Management der Geo- und Sachdaten der 
Stadtentwicklung • Erstellung, Verarbeitung, Reproduktion, Verwaltung, Analyse, 
Auswertung und Veranschaulichung von Geodaten komplexer Sachverhalte, sowie 
im Rahmen planungsrechtlicher Prozesse • Aufbereitung des Datenimports von 
Externen und Datenexports zu Externen • Bereitstellung und Pflege der Datengrund-
lagen • Auswerten und generieren von umfangreichen Datensätzen • Selbständig 
Beschaffung und Beurteilung von Daten • Entwicklung von individuellen Lösungen für 
Entscheidungsgrundlagen der Behördenleitung • Konzeptionierung, Präsentation und 
Steuerung der Internetpräsenz des Stadtentwicklungsamtes

Bewerbungsfrist: 24. November 2019

Bewerbungsanschrift: Bitte bewerben Sie sich online unter:  
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stel-
lenangebot.html?yid=9535&agid=23

Hinweise: Die ausführliche Stellenausschreibung mit Angabe der 
Anforderungen, des Anforderungsprofils und sonstigen Hinweisen kann im Internet 
und im Intranet der Berliner Verwaltung unter: https://www.berlin.de/karriereportal/
stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9535&agid=23 eingesehen werden.

Bezirksamt Pankow von Berlin

Abteilung Umwelt und öffentliche Ordnung

Bezeichnung: Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter (m/w/d)  
in der Überwachung der Parkraumbewirtschaftungs-
gebiete (einschließlich Umweltzone)

Entgeltgruppe: 4

Besetzbar ab: sofort

https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9662&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9662&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9535&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9535&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9535&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9535&agid=23
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Befristung: unbefristet

Kennzahl: 193-9550-2019

Vollzeit/Teilzeit: beides

Arbeitsgebiet: - Feststellung und Verfolgung von verkehrsordnungs-
rechtlichen Verstößen nach der StVO in Parkraumbewirtschaftungsgebieten - Fest-
stellung von Verstößen nach der StVO bezüglich der Plakettenpflicht innerhalb der 
Umweltzone und Weiterleiten der festgestellten Verstöße an die zentrale Bußgeld-
stelle beim Polizeipräsidenten von Berlin - Anfertigung von schriftlichen Stellungnah-
men im Einspruchsverfahren - Zeugenaussagen bei Gerichtsterminen

Bewerbungsfrist: 24. November 2019

Bewerbungsanschrift: Bitte bewerben Sie sich online unter:  
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stel-
lenangebot.html?yid=9631&agid=23

Hinweise: Die ausführliche Stellenausschreibung mit Angabe der 
Anforderungen, des Anforderungsprofils und sonstigen Hinweisen kann im Internet 
und im Intranet der Berliner Verwaltung unter: https://www.berlin.de/karriereportal/
stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9631&agid=23 eingesehen werden.

Bezirksamt Pankow von Berlin

Abteilung Umwelt und öffentliche Ordnung

Bezeichnung: Sachbearbeitung (m/w/d) Gewerbeangelegenheiten

Besoldungsgruppe: A 8

Entgeltgruppe: 8

Besetzbar ab: 24. Januar 2020

Befristung: unbefristet

Kennzahl: 185-3400-2019

Vollzeit/Teilzeit: beides

Arbeitsgebiet: • Sachbearbeitung für Gewerbeangelegenheiten • Re-
gelung der gewerblichen Tätigkeit im Interesse eines ordnungsgemäßen Wirtschafts-
verkehrs unter Beachtung der öffentlichrechtlichen Verpflichtungen; • Wahrnehmung 
von Ordnungsaufgaben zur Durchsetzung des Wirtschaftsordnungsrechts zum 
Schutz der Allgemeinheit; • Entgegennahme und Bearbeitung von Gewerbeanzeigen 
(An-, Um- und Abmeldungen); • Erteilung von gewerbe- und gaststättenrechtlichen 
Erlaubnissen sowie sonstigen Genehmigungen, zum Beispiel nach Vorschriften 
des Bewachungsrechts, des gewerblichen Spielrechts; • Erteilen von Gewerbeaus-
künften; • Beratung von Gewerbetreibenden und Verbrauchern; • Vorbereitung der 
Unterlagen für ordnungs- und strafrechtliche Verfahren gegen außerhalb geltenden 
Rechts stehende Gewerbetreibende und -betriebe; • Vorbereitung von Einzelfallent-
scheidungen unter Abwägung einer Vielzahl von Gesichtspunkten im Interesse der 
Gewerbetreibenden, der Allgemeinheit und des geltenden Rechts; • ergebnisori-
entierte Zusammenarbeit mit anderen Ämtern und Serviceeinheiten, insbesondere 
mit der Bau- und Wohnungsaufsicht, der Veterinär- und Lebensmittelaufsicht, der 
Straßenverkehrsbehörde; Erhebung von Verwaltungsgebühren

Bewerbungsfrist: 24. November 2019

Bewerbungsanschrift: Bitte bewerben Sie sich online unter:  
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stel-
lenangebot.html?yid=9414&agid=23

Hinweise: Die ausführliche Stellenausschreibung mit Angabe der 
Anforderungen, des Anforderungsprofils und sonstigen Hinweisen kann im Internet 
und im Intranet der Berliner Verwaltung unter: https://www.berlin.de/karriereportal/
stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9414&agid=23 eingesehen werden.

https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9631&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9631&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9631&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9631&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9414&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9414&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9414&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9414&agid=23
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Bezirksamt Reinickendorf von Berlin

Abteilung Jugend, Familie, Schule und Sport, Koordinierungsstelle

Bezeichnung: Stadtamtfrau/Stadtamtmann  
beziehungsweise  
Tarifbeschäftigte/Tarifbeschäftigter

Besoldungsgruppe: A 11 (Bewertungsvermutung)

Entgeltgruppe: 10 (Bewertungsvermutung)

Besetzbar ab: 01.01.2020

Befristung: unbefristet

Kennzahl: 2019-276-9083

Vollzeit/Teilzeit: Vollzeit

Eine Teilzeitbeschäftigung ist möglich, wenn sich im Auswahlverfahren geeignete 
Besetzungskonstellationen ergeben sollten.

Arbeitsgebiet: Sachbearbeitung mit den Hauptarbeitsbereichen Haus-
halt, Controlling, Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) und Zuwendungen (m/w/d); 
• Mittelbewirtschaftung; • Entwicklung und Aktualisierung von Geschäftsanweisun-
gen; • Prognose, Jahresabschluss, Vermögensverwaltung, Investitionsplanung;  
• Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs; • Controlling und Sachbearbeitung Kosten- 
und Leistungsrechnung (KLR); • Sachbearbeitung und Schnittstellenfunktion zu den 
regionalisierten Organisationseinheiten, zum zentralen Controlling und überbezirk-
lichen Arbeitsgruppen; • Bearbeitung von Zuwendungen und Leistungsverträgen;  
• Weiterentwicklung des Förderleitfadens und der Förderrichtlinien für die freien Trä-
ger; • Fertigung von Bekanntmachungen. Weitere Einzelheiten können dem Anforde-
rungsprofil entnommen werden.

Bewerbungsfrist: 29. November 2019

Bewerbungsanschrift: Bitte bewerben Sie sich unter:  
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stel-
lenangebot.html?yid=9083

Die ausführliche Stellenausschreibung kann unter: http://www.berlin.de/stellen/43454 
eingesehen werden.

Bezirksamt Reinickendorf von Berlin

Abteilung Wirtschaft, Gesundheit, Integration und Soziales, Gesundheitsamt

Berufsfeld: Soziale Dienste

Laufbahngruppe: Sonstige

Bezeichnung: Sozialarbeiterin/Sozialarbeiter  
beziehungsweise  
Sozialpädagogin/Sozialpädagoge

Entgeltgruppe: 9 b Fallgruppe 1

Besetzbar ab: 01.02.2020

Befristung: ohne

Kennzahl: 2019-260-8871

Vollzeit/Teilzeit: beides

Eine Teilzeitbeschäftigung ist möglich, wenn sich im Auswahlverfahren geeignete 
Besetzungskonstellationen ergeben sollten.

Wochenstunden: 39,4

https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9083
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9083
http://www.berlin.de/stellen/43454
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Arbeitsgebiet: Sozialarbeiter/-in in der Beratungsstelle für Menschen 
mit Behinderungen, Krebs und Aids (m/w/d) Ihr Arbeitsgebiet umfasst: - Sozialpäda-
gogische Arbeit und psychosoziale Betreuung von Menschen mit Behinderung, Krebs 
und Aids Erkrankungen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Grundlagen - Hilfe 
bei der Vermittlung und Beantragung von Maßnahmen nach jeweiliger Gesetzes-
grundlage - Beratung von Angehörigen und sonstiger Bezugspersonen der Hilfe-
suchenden - Durchführung von Hausbesuchen und Aufsuchen von Klientinnen/ 
Klienten in Einrichtungen im Bezirk - Krisen- und Konfliktintervention und nachfol-
gend kontinuierliche Begleitung in der neuen veränderten Lebenssituation - Beratung 
über palliative Versorgung - Entwicklung stützender Maßnahmen sowie die Einleitung 
der in Betracht kommenden sozialpädagogischen Hilfen - Erhebungen von Sozial-
anamnesen und Anfertigen von sozialpädagogischen Gutachten, Stellungnahmen, 
Berichten und Vermerken - Teilnahme an Fallkonferenzen - Zusammenarbeit in  
einem multiprofessionellen Team, mit anderen Dienststellen und Institutionen des 
Hilfesystems - Anleitung von Sozialpädagogik-Studentinnen/Studenten im Rahmen 
ihrer Praktika. Weitere Einzelheiten können dem Anforderungsprofil entnommen wer-
den, das unter „Weitere Informationen“ aufgerufen oder in der Fachabteilung (siehe 
Ansprechpartner/-innen) angefordert werden kann.

Anforderungen: Ein abgeschlossenes Studium der Sozialarbeit/Sozialpä-
dagogik (mit Diplom oder Bachelor of Arts Soziale Arbeit) mit staatlicher Anerkennung 
und in Verbindung mit mehrjähriger Berufserfahrung im umschriebenen Aufgabenge-
biet und/oder ähnlichen Arbeitsbereichen. Bewerber/-innen, die ihre Staatliche Aner-
kennung nicht im Bundesland Berlin erlangt haben, werden darauf hingewiesen, dass 
über die Gültigkeit zunächst eine Entscheidung der zuständigen Senatsverwaltung 
erforderlich ist. Bewerber/-innen werden gebeten, die Studieninhalte durch Beifügung 
geeigneter Unterlagen nachzuweisen.

Anforderungsprofil: Das Anforderungsprofil ist Bestandteil der Stellenaus-
schreibung und kann im beigefügten PDF unter „weitere Informationen“ eingesehen 
werden. Es gibt detailliert wieder, welche fachlichen und außerfachlichen Kompeten-
zen die Stelle erfordert und ist außerdem Grundlage für die Auswahlentscheidung.

Bewerbungsfrist: 29. November 2019

Bewerbungsanschrift: https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stel-
lenangebot.html?yid=8871

Bewerbungsunterlagen: Bei der Erstellung Ihrer Bewerbung fügen Sie bitte fol-
gende Anhänge unter den Angabe der Kennzahl 2019-260-8871 als Datei bei: 1. ein 
Bewerbungsschreiben (mit vollständiger Anschrift, Angabe der Telefonnummer und 
der E-Mail-Adresse), 2. einen tabellarischen und lückenlosen Lebenslauf, 3. einen 
Nachweis über die geforderte Qualifikation, 4. aktuelle dienstliche Beurteilungen 
beziehungsweise Arbeitszeugnisse und 5. gegebenenfalls eine Einverständniserklä-
rung zur Personalakteneinsicht. Von der Übersendung von Bewerbungsunterlagen in 
Papierform bitten wir abzusehen.

Hinweise: - Anerkannte schwerbehinderte Menschen oder diesen  
gleichgestellte behinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt be-
rücksichtigt. - Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund, welche die 
Einstellungsvoraussetzungen erfüllen, sind ausdrücklich gewünscht. - Die Auswahl 
soll in einem standardisierten Auswahlverfahren erfolgen. - Im Rahmen des Auswahl-
verfahrens ist eine aktuelle dienstliche Beurteilung beziehungsweise ein aktuelles 
Arbeitszeugnis (nicht älter als zehn Monate) zu berücksichtigen. Soweit eine entspre-
chende dienstliche Beurteilung beziehungsweise ein entsprechendes qualifiziertes 
Arbeitszeugnis nicht vorliegt, wird gebeten, die Erstellung einzuleiten und den Bewer-
bungsunterlagen diese als Fotokopie beizufügen. - Im Auswahlverfahren entstehende 
Kosten können nicht erstattet werden. Ebenso können Bewerbungsunterlagen nur 
zurückgesandt werden, wenn ein ausreichend frankierter Rückumschlag beigefügt ist 
oder die notwendigen Informationen für den Versand per Fachpost mitgeteilt werden. 
- Bei ausländischen Bildungsabschlüssen bitten wir um Übersendung entsprechen-
der Nachweise über die Gleichwertigkeit mit einem deutschen Abschluss. Weitere 
Informationen erhalten Sie bei der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen 
(ZAB) unter: https://www.kmk.org/service/anerkennung-auslaendischer-abschluesse.
html - Da das Verfahren derzeit noch nicht komplett barrierefrei ist, wenden Sie sich 
im Bedarfsfall bitte direkt an den Fachbereich Personalmanagement, Frau Paulson, 
Telefon: 030 90294-2092.

https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=8871
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=8871
https://www.kmk.org/service/anerkennung-auslaendischer-abschluesse.html
https://www.kmk.org/service/anerkennung-auslaendischer-abschluesse.html
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Ansprechperson: Fachabteilung: Frau Brauer, Telefon: 030 90294-4137, 
Personalmanagement: Herr Wartenberg, Telefon: 030 
90294-2095.

Telefon: 030 90294-2095

E-Mail: pm@reinickendorf.berlin.de

http://www.berlin.de/stellen/43457

Bezirksamt Spandau von Berlin 

Abteilung Bauen, Planen und Gesundheit - Gesundheitsamt (Kinder- und Jugend-
gesundheitsdienst)

Bezeichnung: Physiotherapeutin/Physiotherapeut (m/w/d)

Entgeltgruppe: 9

Besetzbar ab: 1. Januar 2020

Befristung: unbefristet und befristet

Kennzahl: 169/2019

Vollzeit/Teilzeit: Teilzeit

Arbeitsgebiet: - Physiotherapeutische Diagnostik und Behandlung von 
entwicklungsverzögerten, wahrnehmungs-, verhaltensgestörten und/oder behinder-
ten Kindern und Jugendlichen nach ärztlicher Verordnung in einer Beratungsstelle 
oder im Förderzentrum mit Schwerpunkt geistige Entwicklung (Sofern ein alleiniger 
Einsatzort im Förderzentrum für Geistige Entwicklung „Schule am Gartenfeld“ zutrifft: 
Teilnahme an der ferienregulierten Arbeitszeit) - Erstellen von Therapieplänen und 
Therapieberichten - Unterstützung, Beratung und interdisziplinäre Zusammenarbeit 
mit den Eltern und zum Beispiel Erzieherinnen/Erzieher, Lehrerinnen/Lehrer, Ärztin-
nen/Ärzte, Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter, Einzelfallhelferinnen/Einzelfallhelfer, 
Familienhelferinnen/Familienhelfer - Beratung zur individuellen Versorgung mit 
Hilfsmitteln - Verwaltungstätigkeiten (Kassenabrechnungen, Statistiken) - Anleitung 
von Praktikantinnen/Praktikanten - Teilnahme an Projekten (Schule, Gesundheitsamt, 
Bezirksamt)

Bewerbungsfrist: 22. November 2019

Bewerbungsanschrift: Bitte bewerben Sie sich online unter:  
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stel-
lenangebot.html?yid=9159&agid=23

Hinweise: Die ausführliche Stellenausschreibung mit Angabe der 
Anforderungen, des Anforderungsprofils und sonstigen Hinweisen kann im Internet 
und im Intranet der Berliner Verwaltung unter: https://www.berlin.de/karriereportal/
stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9159&agid=23 eingesehen werden.

Bezirksamt Spandau von Berlin 

Abteilung Wirtschaftsförderung, Soziales, Weiterbildung und Kultur - Amt für Weiter-
bildung und Kultur

Bezeichnung: Bibliothekarin/Bibliothekar  
in der Bezirkszentralbibliothek

Entgeltgruppe: 9

Besetzbar ab: 1. Januar 2020

Befristung: befristet

Kennzahl: 180/2019

mailto:pm@reinickendorf.berlin.de 
http://www.berlin.de/stellen/43457 
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9159&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9159&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9159&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9159&agid=23
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Vollzeit/Teilzeit: beides

Arbeitsgebiet: • Lektorat (Bestandsaufbau, Bestandserschließung und 
-pflege) • Beratungs- und Informationsdienste auch im Spät- und Samstagsdienst  
• Vertretungsdienst in anderen Einrichtungen

Bewerbungsfrist: 22. November 2019

Bewerbungsanschrift: Bitte bewerben Sie sich online unter:  
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stel-
lenangebot.html?yid=8884&agid=23

Hinweise: Die ausführliche Stellenausschreibung mit Angabe der 
Anforderungen, des Anforderungsprofils und sonstigen Hinweisen kann im Internet 
und im Intranet der Berliner Verwaltung unter: https://www.berlin.de/karriereportal/
stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=8884&agid=23 eingesehen werden.

Bezirksamt Spandau von Berlin 

Abteilung Wirtschaftsförderung, Soziales, Weiterbildung und Kultur - Amt für Weiter-
bildung und Kultur

Bezeichnung: Leitung des Amtes für Weiterbildung und Kultur

Besoldungsgruppe: A 15

Entgeltgruppe: 15

Besetzbar ab: sofort

Befristung: unbefristet

Kennzahl: 177/2019

Vollzeit/Teilzeit: Vollzeit

Arbeitsgebiet: • Fach- und Ressourcenverantwortung für den Einsatz 
der zur Verfügung stehenden Personal- und Sachmittel, sowie Ergebnisverantwor-
tung im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung • Festlegung der Aufgaben der 
Fachbereiche unter Beachtung der betriebswirtschaftlichen, rechtlichen, fachlichen 
und politischen Rahmenbedingungen und der Belange der Bürgerinnen und Bürger 
• Überbezirkliche Abstimmung strategischer Entwicklung der Ämter Weiterbildung 
und Kultur wie zum Beispiel Produktänderungsverfahren, Digitalisierung, Geschäfts-
prozessmanagement und die gemeinsame Aufgabenwahrnehmung • Strategische 
und fachliche Beratung der politischen Entscheidungsträger sowie der politischen 
Gremien (Bezirksamt, Bezirksverordnetenversammlung (BVV) und ihrer Ausschüsse) 
in allen Angelegenheiten des Amtes für Weiterbildung und Kultur

Bewerbungsfrist: 15. November 2019

Bewerbungsanschrift: Bitte bewerben Sie sich online unter:  
https://www.berlin.de/karriereporta l/stellen/jobportal/stel-
lenangebot.html?yid=9183&agid=23

Hinweise: Die ausführliche Stellenausschreibung mit Angabe der 
Anforderungen, des Anforderungsprofils und sonstigen Hinweisen kann im Internet 
und im Intranet der Berliner Verwaltung unter: https://www.berlin.de/karriereportal/
stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9183&agid=23 eingesehen werden.

Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin

Bezeichnung: Sachbearbeitung - Allgemeine materielle Hilfen 
(m/w/d)

Besoldungsgruppe: A 10

Entgeltgruppe: 9

https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=8884&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=8884&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=8884&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=8884&agid=23
https://www.berlin.de/karriereporta l/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9183&agid=23
https://www.berlin.de/karriereporta l/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9183&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9183&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9183&agid=23
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Besetzbar ab: 1. Januar 2020

Befristung: unbefristet

Kennzahl: 3910-B044.4

Vollzeit/Teilzeit: Vollzeit

Arbeitsgebiet: Sie werden unter anderem folgende Tätigkeiten wahr-
nehmen dürfen: - die Bearbeitung von Anträgen auf laufende und einmalige Leistun-
gen nach dem SGB XII, AsylbLG und sonstige Sozialleistungen - die Beratung von 
Rat- und Hilfesuchenden ausführen - die Verfolgung und Durchsetzung von An-
sprüchen gegen Dritte und gegen Hilfeempfängerinnen/Hilfeempfänger und weitere 
interessante Tätigkeiten, die näher im beigefügten Anforderungsprofil aufgeführt sind.

Bewerbungsfrist: 6. Dezember 2019

Bewerbungsanschrift: Bitte bewerben Sie sich online unter:  
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stel-
lenangebot.html?yid=9452&agid=23

Hinweise: Die ausführliche Stellenausschreibung mit Angabe der 
Anforderungen, des Anforderungsprofils und sonstigen Hinweisen kann im Internet 
und im Intranet der Berliner Verwaltung unter: https://www.berlin.de/karriereportal/
stellen/jobport al/stellenangebot.html?yid=9452&agid=23 eingesehen werden.

Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin 

Stadtentwicklungsamt - Fachbereich Vermessung

Bezeichnung: Gruppenleitung im Fachbereich Vermessung und 
Kataster/Gruppe Liegenschaftskataster (m/w/d)

Besoldungsgruppe: A 12

Entgeltgruppe: 12 TV-L

Besetzbar ab: sofort

Befristung: unbefristet

Kennzahl: 4202-T005

Vollzeit/Teilzeit: beides

Arbeitsgebiet: Wichtiger Hinweis: Es kommen ausschließlich Dienst-
kräfte in Frage, die bereits im unmittelbaren Landesdienst Berlin auf unbestimmte 
Zeit beschäftigt sind. 1. Leitung der Gruppe Liegenschaftskataster 2. Prüfung und 
Übernahme von Grenzvermessungen und Zerlegungen (Vermessungsschriften) zur 
Fortführung des Liegenschaftskatasters auch besonders schwieriger und/oder um-
fangreicher Art 3. Rückverfolgung zum Zwecke der Einbuchung bisher ungebuchter 
Grundstücke im Grundbuch 4. Beurkundung/Beglaubigung von Anträgen auf Vereini-
gung und Teilung von Grundstücken 5. Bearbeitung von Widersprüchen 6. Aufgaben 
nach besonderer Weisung 7. Zeichnungsbefugnis gemäß § 52 GGO I im Rahmen 
des Aufgabengebietes

Bewerbungsfrist: 29. November 2019

Bewerbungsanschrift: Bitte bewerben Sie sich online unter:  
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stel-
lenangebot.html?yid=9596&agid=23

Hinweise: Die ausführliche Stellenausschreibung mit Angabe der 
Anforderungen, des Anforderungsprofils und sonstigen Hinweisen kann im Internet 
und im Intranet der Berliner Verwaltung unter: https://www.berlin.de/karriereportal/
stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9596&agid=23 eingesehen werden.

https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9452&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9452&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobport al/stellenangebot.html?yid=9452&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobport al/stellenangebot.html?yid=9452&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9596&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9596&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9596&agid=23
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Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin

Gesundheitsamt, Fachbereich Gesundheitsschutz und -aufsicht Hygiene

Bezeichnung: Ausbildung  
zur Gesundheitsaufseherin/ 
zum Gesundheitsaufseher (m/w/d)

Entgeltgruppe: 5, 9 a TV-L

Besetzbar ab: 1. Januar 2019

Befristung: befristet bis zum 31. Dezember 2022 (Nach erfolgrei-
chem Ablegen der Abschlussprüfung und guten Prü-
fungsleistungen ist die Übertragung der Aufgaben an die 
ausgebildete Gesundheitsaufseherin/den ausgebildeten 
Gesundheitsaufseher beziehungsweise Hygienekontrol-
leurin/Hygienekontrolleur beabsichtigt.)

Kennzahl: 4100-T060.1

Vollzeit/Teilzeit: Vollzeit

Arbeitsgebiet: Aufgaben einer Gesundheitsaufseherin/eines Gesund-
heitsaufseher nach den Vorschriften des Gesundheitsdienstgesetz (GDG), Infektions-
schutzgesetz (IFSG), Schädlingsverordnung, Trinkwasserverordnung und den jeweils 
ergangenen Verwaltungsvorschriften: Ermittlung und Maßnahmen zur Bekämpfung 
und Verhütung übertragbarer Krankheiten: Infektionshygienische Überwachung und 
Aufsicht über Einrichtungen des Gesundheitswesens (zum Beispiel Krankenhäuser, 
Pflegeheime, Arztpraxen, Labore), Überwachung von Gemeinschaftseinrichtungen 
(zum Beispiel Kindertagesstätten, Asylbewerberunterkünfte), öffentliche Einrichtun-
gen, gewerbliche Einrichtungen der Schönheitspflege; Stellungnahme zu baulichen 
Vorhaben bei Einrichtungen des Gesundheitswesens; Stellungnahmen und Veran-
lassung von Maßnahmen des umweltbezogenen Gesundheitsschutzes; umwelthygi-
enische Beratung bei Auftreten von Schimmelpilz; Schädlingsberatung und Veran-
lassung von Maßnahmen nach der Schädlingsbekämpfungsverordnung; Trinkwasser 
und Abwasserüberwachung (Ermittlung, Beratung und gegebenenfalls Auflagener-
teilung, Abschlussprüfung; Einleitung von Sofortmaßnahmen) Ablauf der Ausbildung: 
Die Ausbildung zur Gesundheitsaufseherin/zum Gesundheitsaufseher schließt mit 
einer Staatlichen Prüfung ab und untergliedert sich derzeitig in  
• 3 700 Stunden praktische Ausbildung und • 900 Stunden theoretische Ausbildung 
an der Verwaltungsakademie Entgelt während der Ausbildung: Für die Dauer der 
Ausbildung zur/zum Gesundheitsaufseherin/Gesundheitsaufseher wird Entgeltgrup- 
pe 5 TV-L gezahlt. Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung: Die Aufgaben einer 
ausgebildeten und geprüften Gesundheitsaufseherin/eines ausgebildeten und geprüf-
ten Gesundheitsaufsehers sind nach Entgeltgruppe 9 TV-L bewertet.

Bewerbungsfrist: 29. November 2019

Bewerbungsanschrift: Bitte bewerben Sie sich online unter:  
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stel-
lenangebot.html?yid=9511&agid=23

Hinweise: Die ausführliche Stellenausschreibung mit Angabe der 
Anforderungen, des Anforderungsprofils und sonstigen Hinweisen kann im Internet 
und im Intranet der Berliner Verwaltung unter: https://www.berlin.de/karriereportal/
stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9511&agid=23 eingesehen werden.

Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin 

Stadtentwicklungsamt - Fachbereich Vermessung 

Bezeichnung: Sachbearbeitung im Fachbereich Vermessung und 
Kataster (m/w/d)

Besoldungsgruppe: A 10

Entgeltgruppe: 10

https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9511&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9511&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9511&agid=23
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Besetzbar ab: sofort

Befristung: unbefristet

Kennzahl: 4202-B010.1

Vollzeit/Teilzeit: beides

Arbeitsgebiet: Sachbearbeitung im Fachbereich Vermessung und Kata-
ster/Arbeitsgruppe Geoinformation (m/w/d) 1. Fortführung des Geobasisinformations-
systems (ALKIS) 2. Mitarbeit im Projekt „Erneuerung des Liegenschaftskatasters  
3. Beratung der Sekundäranwenderinnen und Sekundäranwender sowie Datenabga-
ben aus ALKIS (zum Beispiel Leitungsbetriebe, Architekten etc.) auch schwieriger Art  
4. Stellvertretende Anwenderbetreuung des Geobasisinformationssystems ALKIS  
5. Aufgaben nach besonderer Weisung 6. Zeichnungsbefugnis gemäß § 52 GGO I im 
Rahmen des Aufgabengebietes

Bewerbungsfrist: 6. Dezember 2019

Bewerbungsanschrift: Bitte bewerben Sie sich online unter:  
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stel-
lenangebot.html?yid=9605&agid=23

Hinweise: Die ausführliche Stellenausschreibung mit Angabe der 
Anforderungen, des Anforderungsprofils und sonstigen Hinweisen kann im Internet 
und im Intranet der Berliner Verwaltung unter: https://www.berlin.de/karriereportal/
stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9605&agid=23 eingesehen werden.

Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin

Straßen- und Grünflächenamt 

Bezeichnung: Ausbildung  
zur Gärtnerin/zum Gärtner (m/w/d) 
der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau 

Besetzbar ab: 1 August 2020

Befristung: befristet

Kennzahl: Ausbildung Gärtner/2019

Vollzeit/Teilzeit: beides

Arbeitsgebiet: Ausbildung zur Gärtnerin/zum Gärtner der Fachrichtung 
Garten- und Landschaftsbau (m/w/d) Was genau erwartet Dich in der Ausbildung?  
• Ein großes und hilfsbereites Team • Ein abwechslungsreiches Arbeitsfeld im Freien 
an der frischen Luft • Du lernst Pflanzen kennen, wie man Gehölze schneidet und 
Grünflächen pflegt • Du errichtest Mauern, Treppen und Zäune • Du baust Spiel- und 
Freizeitanlagen • Es erwarten dich technisch anspruchsvolle Aufgaben wie Pflastern 
und Wegebau • Du nimmst an überbetrieblichen Kursen teil (zum Beispiel zur Anwen-
dung von Maschinen)

Bewerbungsfrist: 15 Januar 2020

Bewerbungsanschrift: Bitte bewerben Sie sich online unter:  
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stel-
lenangebot.html?yid=9250&agid=23

Hinweise: Die ausführliche Stellenausschreibung mit Angabe der 
Anforderungen, des Anforderungsprofils und sonstigen Hinweisen kann im Internet 
und im Intranet der Berliner Verwaltung unter: https://www.berlin.de/karriereportal/
stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9250&agid=23 eingesehen werden.

https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9605&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9605&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9605&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9605&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9250&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9250&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9250&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9250&agid=23


Stellenausschreibungen

ABl. Nr. 46 / 8. November 2019  7093

Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin 

Abteilung Bauen, Stadtentwicklung und öffentliche Ordnung, Stadtentwicklungsamt, 
Fachbereich Denkmalschutz

Bezeichnung: Technische Sachbearbeitung im Fachbereich Denk-
malschutz des Stadtentwicklungsamtes (m/w/d)

Entgeltgruppe: 10 Fallgruppe 1 Teil II Abschnitt 22.1 TV-L

Besetzbar ab: schnellstmöglich

Befristung: unbefristet

Kennzahl: 4201/5007 9263/2019

Vollzeit/Teilzeit: Vollzeit

Arbeitsgebiet: unter anderem - Wahrnehmung von ordnungsbehörd-
lichen Aufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz; Ordnungswidrigkeitsverfahren 
mit graphischer Bestandsaufnahme sowie Entwurfsentwicklungen von Sicherungs-
maßnahmen - Erteilung von Genehmigungen und Abgabe von Stellungnahmen in 
bauordnungsrechtlichen Verfahren nach dem Denkmalschutzgesetz, einschließlich 
Kontrollen und Überwachung für Vorhaben nicht nur einfacher Art, soweit nicht der 
Fachbereichsleitung vorbehalten - Erteilung von Genehmigungen bei Nutzungsän-
derungen, Instandsetzungen, Beseitigungen und Wiederherstellungen nicht nur ein-
facher Art - Überprüfung des Denkmaltatbestandes hinsichtlich der denkmalpflege-
rischen Unterhaltung und Erhaltung sowie die Fortschreibung von Bestandsplänen, 
Bauaufnahmen und Kontrollen - Bearbeitung besonderer Aufgaben nach Weisung 
von UD L und AL

Bewerbungsfrist: 6. Dezember 2019

Bewerbungsanschrift: Bitte bewerben Sie sich online unter:  
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stel-
lenangebot.html?yid=9506&agid=23

Hinweise: Die ausführliche Stellenausschreibung mit Angabe der 
Anforderungen, des Anforderungsprofils und sonstigen Hinweisen kann im Internet 
und im Intranet der Berliner Verwaltung unter: https://www.berlin.de/karriereportal/
stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9506&agid=23 eingesehen werden.

Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin

Jugendamt, Fachbereich Kindschaftsrechtliche Beratung und Vertretung

Bezeichnung: Beistand und Urkundsperson im Jugendamt - Kind-
schaftrechtliche Vertretung und Beratung (m/w/d)

Entgeltgruppe: 9 b, Fallgruppe 1, Teil I TV-L

Besetzbar ab: sofort

Befristung: unbefristet

Kennzahl: 4040/5008 5058/2019

Vollzeit/Teilzeit: beides

Arbeitsgebiet: • Führung und Bearbeitung von Unterhaltsbeistandschaf-
ten gemäß § 55 Absatz 1 SGB VIII in Verbindung mit § 1712 BGB • Gerichtliche Gel-
tendmachung, Beitreibung, Einziehung und Verfügung über Unterhaltsansprüche und 
Unterhaltsforderung der vertretenen Minderjährigen • Wahrnehmung der Aufgaben 
als Urkundsperson und Beurkundung der in § 59 SGB VIII genannten Erklärungen 
• Beratung und Unterstützung von Eltern und jungen Menschen gemäß §§ 18, 52a 
SGB VIII im Zusammenhang mit der Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung 
von Unterhaltsansprüchen • Anleitung von Auszubildenden und Praktikanten

Bewerbungsfrist: 29. November 2019

https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9506&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9506&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9506&agid=23
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Bewerbungsanschrift: Bitte bewerben Sie sich online unter:  
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stel-
lenangebot.html?yid=9626&agid=23

Hinweise: Die ausführliche Stellenausschreibung mit Angabe der 
Anforderungen, des Anforderungsprofils und sonstigen Hinweisen kann im Internet 
und im Intranet der Berliner Verwaltung unter: https://www.berlin.de/karriereportal/
stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9626&agid=23 eingesehen werden.

Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin 

Serviceeinheit Facility Management Informationstechnik

Bezeichnung: Beschäftigte/Beschäftigter in der IT-Systemtechnik 
(m/w/d)

Entgeltgruppe: 11 Fallgruppe 3 Teil II Abschnitt 11.4 TV-L

Besetzbar ab: sofort

Befristung: unbefristet

Kennzahl: 3306/5067 9192/2019/008

Vollzeit/Teilzeit: Vollzeit

Arbeitsgebiet: - Infrastrukturbetreuung Netzwerke und Netzwerkdiens-
te, aktive und passive Netzwerkkomponenten - Infrastrukturbetreuung Telefonie 
(technische Administration der Telefonanlagen und Telefonie-Netze beziehungs-
weise VoIP und IP-Systeme) - Infrastrukturbetreuung Server/Speichersysteme/
Speichernetzwerke - Infrastrukturbetreuung Client-Systeme (inklusive Installation, 
Desktop management, Softwareverteilung, technische Bereitstellung von Verfahrens-
zugängen, Druckersysteme) - Infrastrukturbetreuung IT-Verfahren und fachaufgaben-
bezogene IT-Infrastruktur und Dienste - Help-Desk

Bewerbungsfrist: 29. November 2019

Bewerbungsanschrift: Bitte bewerben Sie sich online unter:  
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stel-
lenangebot.html?yid=9433&agid=23

Hinweise: Die ausführliche Stellenausschreibung mit Angabe der 
Anforderungen, des Anforderungsprofils und sonstigen Hinweisen kann im Internet 
und im Intranet der Berliner Verwaltung unter: https://www.berlin.de/karriereportal/
stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9433&agid=23 eingesehen werden.

Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin 

Steuerungsdienst

Bezeichnung: Sachbearbeitung Digitale Akte, Informations-
sicherheit und Notfallmanagement (w/m/d)

Besoldungsgruppe: A 11

Entgeltgruppe: 11 (Bewertungsvermutung)

Besetzbar ab: 1. Januar 2020

Befristung: unbefristet

Kennzahl: 3300/5067 3806/2019 (2)

Vollzeit/Teilzeit: beides

Arbeitsgebiet: 1. Sachbearbeitung Informationssicherheitsmanage-
ment Durchführung von Schutzbedarfsfeststellung, Festlegung von Maßnahmen zur 
Herstellung und Einhaltung eines sichern IKT-Betriebes inklusive deren Kontrolle, 

https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9626&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9626&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9626&agid=23
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https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9433&agid=23
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Erstellung von Informationssicherheitskonzepten mit dem Tool „verinice“ inklusive 
eines Rollenkonzeptes. 2. Mitarbeit im Informationssicherheitsteam (ISMS) Ge-
schäftsstellentätigkeit für das behördliche ISMS-Team, Mitarbeit bei der Entwicklung 
von bezirklichen Sicherheitszielen, Organisation und Durchführung von Workshops, 
Überprüfung von Anweisungen und Verfahren zum behördlichen IT-Einsatz. 3. Sach - 
bearbeitung KT-Notfallmanagement Aufbau eines behördlichen IKT-Notfallmanage-
ments auf Basis der Leitlinie der Berliner Landesverwaltung. Identifizierung relevan-
ter Geschäftsprozesse und Entwicklung von Notfallstrategien. Aufbau und Mitarbeit, 
zugleich Geschäftsstelle, im behördlichen IKT-Notfallteam. 4. IKT-Verfahrensbe-
treuung „digitale Akte“ Mitwirkung bei der Planung zur Einführung, Umsetzung der 
berlinweit geplanten digitalen Akte für das Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin, 
Einführung des IT-Verfahrens und Verantwortung für den Betrieb

Bewerbungsfrist: 29. November 2019

Bewerbungsanschrift: Bitte bewerben Sie sich online unter:  
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stel-
lenangebot.html?yid=9595&agid=23

Hinweise: Die ausführliche Stellenausschreibung mit Angabe der 
Anforderungen, des Anforderungsprofils und sonstigen Hinweisen kann im Internet 
und im Intranet der Berliner Verwaltung unter: https://www.berlin.de/karriereportal/
stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9595&agid=23 eingesehen werden.

Bröhan-Museum

Berufsfeld: Kunst und Kultur

Bezeichnung: Sammlungsmanager (m/w/d)

Entgeltgruppe: 9 b

Besetzbar ab: zum nächstmöglichen Zeitpunkt, spätestens zum  
1. März 2020

Befristung: zunächst für zwei Jahre

Kennzahl: 04/2019

Vollzeit/Teilzeit: Teilzeit, 75 %

Arbeitsgebiet: Zu Ihren Aufgaben gehören: • Management des 
Sammlungsdepots: Planung und Organisation der Depotlogistik, Überwachung der 
Lagerungsbedingungen sowie Standortverwaltung der Objekte • Bereitstellung der 
Objekte für interne Objektbewegungen sowie für den ausgehenden Leihverkehr  
• Management des Leihverkehrs: Koordination von Transporten, Kommunikation mit 
Leihnehmern und Leihgebern, Kurieren, Speditionen und Versicherungen • Unter-
stützung der wissenschaftlichen Sammlungsarbeit (zum Beispiel Inventarisierung, 
Provenienzforschung), Erstellung von Bestandslisten • Mitarbeit bei den Planungen 
zur Sanierung und Neustrukturierung der bestehenden Depots

Anforderungen: Ihr Profil: • Abgeschlossenes Studium der Museologie, 
der Museumskunde oder einer vergleichbaren Fachrichtung • Fundierte Kenntnisse 
und Erfahrung im Umgang mit einer Sammlung, im Art Handling und im musealen 
Leihverkehr • Interesse an den jeweils aktuellen Entwicklungen im Bereich des 
Sammlungsmanagements • Sehr gute Kommunikationsfähigkeit und Teamorientie-
rung sowie mündliche und schriftliche Ausdruckssicherheit • Belastbarkeit, guter Um-
gang mit Termindruck und Flexibilität • Gute Englischkenntnisse • Sicherer Umgang 
mit den gängigen Office-Anwendungen, von Vorteil Erfahrung mit Museum-Plus

Bewerbungsfrist: 13. Dezember 2019

Bewerbungsanschrift: Bröhan-Museum  
Stichwort „Sammlungsmanager“  
Schloßstraße 1 a, 14059 Berlin  
E-Mail: info@broehan-museum.de

https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9595&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9595&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9595&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9595&agid=23
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Bewerbungsunterlagen: Vollständige schriftliche Bewerbungsunterlagen erbitten 
wir bis zum 13.12. 2019 per Post oder E-Mail (zusammengefasst in einem PDF-Do-
kument) an: Bröhan-Museum, Stichwort: Sammlungsmanager, Schloßstraße 1a, 
14059 Berlin, E-Mail: info@broehan-museum.de

Hinweise: Bewerbungsunterlagen werden nur zurückgesandt, 
wenn ein adressierter und ausreichend frankierter Rückumschlag beigefügt ist.  
Reisekosten zu Vorstellungsgesprächen können nicht erstattet werden. Bewerbun-
gen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Bei gleicher Eignung, Befähigung 
und fachlicher Leistung werden Frauen nach den Bestimmungen des Landesgleich-
stellungsgesetzes (LGG) bevorzugt berücksichtigt. Schwerbehinderte werden bei 
gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt berücksichtigt. Bitte weisen Sie in der 
Bewerbung auf eine vorhandene Schwerbehinderung beziehungsweise Gleichstel-
lung hin. Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund, die die Einstel-
lungsvoraussetzungen erfüllen, sind ausdrücklich gewünscht. 

Hinweise: Zur Datenschutzgrundverordnung: Wir machen darauf 
aufmerksam, dass die Daten von Bewerbern (m/w/d) im Rahmen des Stellenbeset-
zungsverfahrens durch das Bröhan-Museum elektronisch weiterverarbeitet werden.

Ansprechperson: Dr. Anna Grosskopf

Telefon: 030 32690600

E-Mail: info@broehan-museum.de

http://www.berlin.de/stellen/43487

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)

Abteilung „Zentrale Dienstleistungen“

Berufsfeld: Allgemeiner nichttechnischer Verwaltungsdienst

Laufbahngruppe: Höherer Dienst (Laufbahngruppe 2)

Bezeichnung: Abteilungskoordinatorin/Abteilungskoordinator 
(m/w/d)

Besoldungsgruppe: A 14 BBesG

Entgeltgruppe: 14 TVöD Bund

Besetzbar ab: 01.03.2020

Kennzahl: 257/19 - Z

Vollzeit/Teilzeit: beides

Arbeitsgebiet: - Begleitung und Unterstützung der strategischen Pro-
zesse und strategischen Ziele der Verwaltung in Abstimmung mit den Zielen und der 
Strategie der BAM - Zentrale Koordination des E-Governments, des Enterprise- 
Resource-Plannings (ERP), der digitalen Infrastruktur, der elektronischen Verwal-
tungsarbeit und Digitalisierung aller relevanten Prozesse BAM-weit - Koordination 
referatsübergreifender Aufgaben, bei der fachlichen Vorbereitung abteilungsübergrei-
fender Themen, bei Fragestellungen zur Nachhaltigkeit der Energieversorgung, zu 
QM-Fragestellungen und Aufgaben im Arbeitsschutz - Beratung der Fachabteilungen 
im Hinblick auf die perspektivischen Veränderungen durch Liegenschaftsplanung und 
erforderlichen Baumaßnahmen (mit baufachlicher Begleitung) - Vorbereitung und 
Steuerung des Schriftverkehrs mit Ministerien und Anfragen der Verfassungsorgane  
- Zusammenarbeit mit der Präsidialen Stabsstelle

Anforderungen: - Abgeschlossenes Wissenschaftliches Hochschulstudi-
um der Verwaltungswissenschaften, Rechtswissenschaften, Betriebswirtschaft oder 
Naturwissenschaft (Master, Diplom, zweites Staatsexamen) - Mehrjährige Berufser-
fahrung in der öffentlichen Verwaltung oder in einer wissenschaftlichen Einrichtung, 
bevorzugt Ressortforschung - Erfahrungen mit Bauvorhaben im wissenschaftlichen 
Sektor von Vorteil - Mehrjährige Erfahrung in der Projektarbeit (zum Beispiel „Digitale  
Agenda 2020“ oder anderen Projekten der digitalen Verwaltung) - Erfüllung der lauf-
bahn- und beamtenrechtlichen Voraussetzungen für den höheren Dienst - Hohes  
Maß an Vertrauenswürdigkeit und Verantwortungsbewusstsein - Interesse an 

mailto:info@broehan-museum.de
mailto:info@broehan-museum.de 
http://www.berlin.de/stellen/43487 
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interdisziplinären und fachübergreifenden Entwicklungsprozessen - Engagement, 
Eigeninitiative und Belastbarkeit - Zielorientierte Arbeitsweise und sehr gute Kommu-
nikationsfähigkeiten

Bewerbungsfrist: 29. November 2019

Bewerbungsanschrift: Bundesanstalt für Materialforschung und -Prüfung (BAM) 
Referat Z.3 - Personal  
Unter den Eichen 87, 12205 Berlin

Bewerbungsunterlagen: Eine Bewerbung per E-Mail ist erwünscht. Bitte senden 
Sie diese bis zum 29.11.2019 unter Angabe der Kennzahl 257/19 - Z an:  
bewerbung@bam.de Der E-Mail fügen Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungs-
unterlagen in Form einer zusammengefassten Datei im PDF-Format (maximal  
20 MB) bei. Alternativ können Sie Ihre Bewerbung auch per Post an folgende 
Anschrift senden: Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Referat Z.3 - 
Personal, Unter den Eichen 87, 12205 Berlin. www.bam.de

Hinweise: Wir weisen darauf hin, dass die von Ihnen übersandten 
Bewerbungsunterlagen ausschließlich zum Zwecke des Auswahlverfahrens gespei-
chert und bearbeitet werden. Nach Abschluss des Auswahlverfahrens werden die 
Unterlagen unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen gelöscht. Die 
BAM verfolgt das Ziel der beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern. Be-
werbungen von Frauen begrüßen wir daher besonders. Anerkannt schwerbehinderte 
Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Ansprechperson: Frau H. Morisse

Telefon: 030 8104-2000

E-Mail: Heike.Morisse@Bam.de

http://www.berlin.de/stellen/43424

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)

Interne Revision

Berufsfeld: Allgemeiner nichttechnischer Verwaltungsdienst

Laufbahngruppe: Mittlerer Dienst (Laufbahngruppe 1)

Bezeichnung: Angestellte/Angestellter 
Revisionsassistentin/Revisionsassistent (m/w/d)

Entgeltgruppe: 8 TVöD Bund

Besetzbar ab: sofort

Befristung: unbefristet

Kennzahl: 256/19 - IR

Vollzeit/Teilzeit: beides

Wochenstunden: 39

Arbeitsgebiet: - Unterstützung bei der Organisation der Internen 
Revision und der Revisor/-innen während des gesamten Prüfablaufs - Ergebnispro-
tokollierung und Aufgabenmonitoring - Erstellung von Grafiken, Statistiken, Tabellen 
und Präsentationen - Unterstützung der IR-Leitung bei der Erstellung des Jahresprüf-
plans - Anwendung und Pflege des Revisionshandbuchs - Korrekturlesen gemäß den 
einschlägigen Vorschriften

Anforderungen: Erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung zum/
zur Kaufmann/Kauffrau für Bürokommunikation/-management oder zum/zur Ver-
waltungsfachangestellten - Berufserfahrungen als Revisions-/Projektassistenz von 
Vorteil - Vertiefte Kenntnisse im Projektmanagement - Professioneller Umgang mit 
den MS-Office-Produkten (insbesondere Word, Excel, PowerPoint, Adobe Acrobat) 
- Strukturierte Arbeitsweise und Organisationsgeschick, hohe Eigeninitiative und 
Flexibilität - Ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein, Freude an der Teamarbeit 

mailto:bewerbung@bam.de
http://www.bam.de
mailto:Heike.Morisse@Bam.de 
http://www.berlin.de/stellen/43424 
http://www.berlin.de/stellen/43370 
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sowie Kommunikationsstärke - Sehr gute mündliche und schriftliche Ausdrucksfähig-
keit - Gute Englischkenntnisse wünschenswert

Bewerbungsfrist: 28. November 2019

Bewerbungsanschrift: Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung  
Referat Z.3 - Personal  
Unter den Eichen 87, 12205 Berlin  
www.bam.de

Bewerbungsunterlagen: Eine Bewerbung per E-Mail ist erwünscht. Bitte senden 
Sie diese bis zum 28.11.2019 unter Angabe der Kennzahl 256/19 - IR an:  
bewerbung@bam.de Der E-Mail fügen Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungs-
unterlagen in Form einer zusammengefassten Datei im PDF-Format (maximal  
20 MB) bei. Alternativ können Sie Ihre Bewerbung auch per Post an folgende 
Anschrift senden: Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Referat Z.3 - 
Personal, Unter den Eichen 87, 12205 Berlin.

Hinweise: Wir weisen darauf hin, dass die von Ihnen übersandten 
Bewerbungsunterlagen ausschließlich zum Zwecke des Auswahlverfahrens gespei-
chert und bearbeitet werden. Nach Abschluss des Auswahlverfahrens werden die 
Unterlagen unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen gelöscht.  
Die BAM verfolgt das Ziel der beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern. 
Bewerbungen von Frauen begrüßen wir daher besonders. Anerkannt schwerbehin-
derte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Ansprechperson: Frau K. Simon

Telefon: 030 8104-3022

E-Mail: Kathrin.Simon@BAM.de

http://www.berlin.de/stellen/43373

Der Polizeipräsident in Berlin

- Berichtigung -

Die im Amtsblatt für Berlin Nummer 45 am 1. November 2019 (ABl. S. 6843) erfolgte 
Stellenausschreibung 

Bezeichnung: Polizeisekretäranwärterinnen/ 
Polizeisekretäranwärter

mit der Kennzahl: 4-009-19 wird wie folgt korrigiert:

Besetzbar ab: 1. September 2020

Die übrigen Positionen beziehungsweise Angaben bleiben unverändert bestehen.

Der Polizeipräsident in Berlin

- Berichtigung -

Die im Amtsblatt für Berlin Nummer 45 am 1. November 2019 (ABl. S. 6845) erfolgte 
Stellenausschreibung 

Bezeichnung: Hauptsachbearbeiterin/Hauptsachbearbeiter 
Organisationsentwicklung

mit der Kennzahl: 3-042-19 wird wie folgt korrigiert:

Besoldungsgruppe: A 12 beziehungsweise

Entgeltgruppe: 11

Bewerbungsfrist: 6. Dezember 2019

Die übrigen Positionen beziehungsweise Angaben bleiben unverändert bestehen.

http://www.bam.de
mailto:bewerbung@bam.de
mailto:Kathrin.Simon@BAM.de 
http://www.berlin.de/stellen/43373 
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Der Polizeipräsident in Berlin 

Direktion 1

Bezeichnung: zu 1 
Erste Polizeihauptkommissarin/ 
Erster Polizeihauptkommissar 
beziehungsweise 
Erste Kriminalhauptkommissarin/ 
Erster Kriminalhauptkommissar 
beziehungsweise 
Erste Gewerbehauptkommissarin/ 
Erster Gewerbehauptkommissar 
Besoldungsgruppe A 13 S 
zu 2 bis 10 
Polizeihauptkommissarin/Polizeihauptkommissar 
beziehungsweise 
Kriminalhauptkommissarin/Kriminalhauptkommissar 
beziehungsweise 
Gewerbehauptkommissarin/ 
Gewerbehauptkommissar 
Besoldungsgruppe A 12 
zu 11 
Polizeihauptkommissarin/Polizeihauptkommissar 
beziehungsweise 
Kriminalhauptkommissarin/Kriminalhauptkommissar 
beziehungsweise 
Gewerbehauptkommissarin/ 
Gewerbehauptkommissar 
Besoldungsgruppe A 11

Besoldungsgruppe: A 11, A 12, A13 S

Besetzbar ab: demnächst

Kennzahl: S 1-140

Vollzeit/Teilzeit: (Teilzeitbeschäftigung ist gegebenenfalls möglich.)

Arbeitsgebiet:  
1 - Schwerpunktdienstgruppenleiterin/Schwerpunktdienstgruppenleiter  
(AP-Nummer: 3020-12-621) 
1.1 - Dir 1 Abschnitt 14 
1.2 - Dir 1 Abschnitt 16/3 
1.3 - Dir 1 Abschnitt 15/1 
1.4 - Dir 1 Abschnitt 13/1

2 - Hauptsachbearbeiterin/Hauptsachbearbeiter Personal-/Stellenangelegenheiten 
(AP-Nummer: 3020-16-356) Dir 1 St 32

3 - Hauptsachbearbeiterin/Hauptsachbearbeiter Dienstgruppe  
(AP-Nummer: 3020-12-620) 
3.1 - Dir 1 Abschnitt 11, zwei Stellen 
3.2 - Dir 1 Abschnitt 12 
3.3 - Dir 1 Abschnitt 13, zwei Stellen 
3.4 - Dir 1 Abschnitt 14, drei Stellen 
3.5 - Dir 1 Abschnitt 15, zwei Stellen 
3.6 - Dir 1 Abschnitt 16, zwei Stellen

4 - Leiterin/Leiter Abschnittskommissariat (AP-Nummer: 3020-16-204)‘ 
4.1 - Dir 1 Abschnitt 13 
4.2 - Dir 1 Abschnitt 14 

5 - Hauptsachbearbeiterin/Hauptsachbearbeiter Einsatz (AP-Nummer: 3020-12-676) 
Dir 1 A 14
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6 - Hauptsachbearbeiterin/Hauptsachbearbeiter Verkehrsangelegenheiten 
(AP-3020Nummer:16-327) Dir 1 St 14

7 - Hauptsachbearbeiterin/Hauptsachbearbeiter Dauerdienst  
(AP-Nummer: 3020-13-363) Dir 1 St 1 LD 1, - drei Stellen -

8 - Leiterin/Leiter Stabsbereich ÖA/Präv (AP-Nummer: 3020-16-464) Dir 1 St 4

9 - Leiterin/Leiter Stabsbereich FmE (AP-Nummer 3020-13-425) Dir 1 St 2

10 - Hauptsachbearbeiterin/Hauptsachbearbeiter Dienst aus besonderem Anlass 
(AP-Nummer: 3020-13-371) Dir 1 St 111

11 - Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter KK Eigentumsdelikte K  
(AP-Nummer: 3020-16-527) Dir 1 K 22

Anforderungen: Die Anforderungsprofile sowie die weiteren Anforderun-
gen und sonstigen Hinweise können im Intranet der Polizei Berlin (Intrapol) unter 
dem Pfad Themen/Personal/Personalverwaltung/Beamtinnen und Beamte/Stellen-
ausschreibungen eingesehen beziehungsweise bei - Dir 1 St 32 -, Telefon: 4664-
103200, eingesehen und angefordert werden.

Bewerbungsfrist: innerhalb von drei Wochen

Bewerbungsanschrift: Bewerbungen sind innerhalb von drei Wochen nach 
Veröffentlichung unter Angabe der Kennzahl und der 
Gliederungsnummer an den Polizeipräsidenten in Berlin, 
Direktion 1 - Stab 32-, Pankstraße 29, 13357 Berlin, zu 
richten.

Hinweise: Im Rahmen des zustehenden Organisationsermessens 
wurde mit Wirkung vom 1. Juni 2018 entschieden, dass die hier aufgeführten Stellen 
für alle Laufbahnzweige (Schutzpolizei, Kriminalpolizei, Gewerbeaußendienst) der 
Laufbahn des gehobenen Polizeivollzugsdienstes ausgeschrieben werden. Dies gilt 
auch dann, wenn das jeweilige Anforderungsprofil noch auf einzelne Laufbahnzweige 
beschränkt ist. Andere Regelungen bleiben unberührt. Ebenso wurde im Rahmen der 
zustehenden Organisationsfreiheit entschieden, dass für diese Stellen die Auswahl 
nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung allein unter jenen Bewerberinnen 
und Bewerbern getroffen wird, deren statusrechtliches Amt unter der Wertigkeit des 
ausgeschriebenen Dienstpostens liegt. Die Polizei Berlin ist bestrebt, den Anteil 
von Frauen in Bereichen, in denen sie unterrepräsentiert sind, nach Maßgabe des 
Landesgleichstellungsgesetzes und des Frauenförderplans zu erhöhen. Daher sind 
Bewerbungen von Frauen ausdrücklich erwünscht.

Der Polizeipräsident in Berlin 

Landeskriminalamt

Bezeichnung: Polizeioberkommissarin/Polizeioberkommissar 
Kriminaloberkommissarin/Kriminaloberkommissar 
Gewerbeoberkommissarin/Gewerbeoberkommissar

Besoldungsgruppe: A 10

Besetzbar ab: demnächst

Kennzahl: S 10-815

Vollzeit/Teilzeit: Teilzeit ist gegebenenfalls möglich (zu f bis n und r: 
Teilzeitbeschäftigung ist gegebenenfalls im Rahmen des 
bedarfsorientierten Dienstes möglich)

Arbeitsgebiet:  
a) Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter KK Eigentums-/Vermögensdelikte im LKA 26 
(AP-Nummer: 3009-12-430) (2 Stellen)

b) Beamtin/Beamter ermittlungsunterstützende Operativaufgaben g.D. im LKA 26 
(AP-Nummer: 3009-13-467) (2 Stellen)

c) Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter AE im LKA 42 (AP-Nummer: 3009-13-535)  
(2 Stellen)
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d) Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter Führungsdienst im LKA 5  
(AP-Nummer: 3009-14-44)

e) Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter AE PMK im LKA 52, 53 beziehungsweise 54 
(AP-Nummer: 3009-13-5) (3 Stellen)

f) Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter Führungsgruppe Spezialeinheiten im LKA 61 
Führungsgruppe (AP-Nummer: 3009-13-268)

g) Beamtin/Beamter Personenschutz g.D. im LKA 61 (AP-Nummer: 3009-12-376)  
(14 Stellen)

h) Beamtin/Beamter Personenschutz IG g.D. im LKA 61 (AP-Nummer: 3009-14-22) 
(3 Stellen)

i) Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter KK operative Technik g.D. im LKA 62 MEG OT 1 
(AP-Nummer: 3009-13-235) (2 Stellen )

j) Beamtin/Beamter MEK g.D. im LKA 62 (AP-Nummer: 3009-13-471) (10 Stellen)

k) Beamtin/Beamter SEK g.D. im LKA 63 (AP-Nummer: 3009-12-374) (10 Stellen)

l) Beamtin/Beamter ermittlungsunterstützende Operativaufgaben g.D. im LKA 64 
(AP-Nummer: 3009-13-467) (2 Stellen)

m) Beamtin/Beamter MEK A/OD g.D. im LKA 64 (AP-Nummer: 3009-12-372)  
(6 Stellen)

n) Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter KK Zentrale Logistik VE/VP/NoeP im LKA 65 
(AP-Nummer: 3009-13-247) (2 Stellen)

o) Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter FmE/IuK im LKA 6 St 21  
(AP-Nummer: 3020-13-446) (2 Stellen)

p) Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter WuG im LKA 6 St 23  
(AP-Nummer: 3020-15-131)

q) Einsatztrainerin/Einsatztrainer im LKA 6 St 34 (AP-Nummer: 3020-12-699)  
(zwei Stellen)

r) Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter KoSt SE im LKA 6 St LD  
(AP-Nummer: 3009-14-47) (5 Stellen)

s) Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter KK Intern. Rechtshilfe/nat. Zusammenarbeit im 
LKA 743 bbV (AP-Nummer: 3009-13-427) (2 Stellen)

t) Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter Zentrale Annahmestelle LKA KT im LKA KTI 14 
(AP-Nummer: 3009-14-307)

u) Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter strategische Prävention im LKA Präv 1 
(AP-Nummer: 3009-14-195) (2 Stellen)

v) Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter Grundsatzangelegenheiten Kommunikation im 
LKA St 22 (AP-Nummer: 3009-14-349)

Anforderungen: Die Anforderungsprofile sowie die weiteren Anforderun-
gen und sonstigen Hinweise können im Intranet der Polizei Berlin (IntraPol) unter 
dem Pfad Personal/Personalverwaltung/Weitere Themen/Stellenausschreibungen 
eingesehen beziehungsweise bei - LKA St 321 -, Telefon: 4664-909337, angefordert 
werden.

Bewerbungsfrist: innerhalb von zwei Wochen

Bewerbungsanschrift: Bewerbungen sind innerhalb von zwei Wochen nach 
Veröffentlichung unter der Angabe der Kennzahl und des 
Gliederungsbuchstabens an den Polizeipräsidenten in 
Berlin - LKA St 321 -, Columbiadamm 4, 10965 Berlin, 
zu richten.

Hinweise: Im Rahmen des zustehenden Organisationsermessens 
wurde mit Wirkung vom 1. Juni 2018 entschieden, dass die hier aufgeführten Stellen 
für alle Laufbahnzweige (Schutzpolizei, Kriminalpolizei, Gewerbeaußendienst) der 
Laufbahn des gehobenen Polizeivollzugsdienstes ausgeschrieben werden. Dies gilt 
auch dann, wenn das jeweilige Anforderungsprofil noch auf einzelne Laufbahnzweige 
beschränkt ist. Andere Regelungen bleiben unberührt. Die Polizei Berlin ist bestrebt, 
den Anteil von Frauen in Bereichen, in denen sie unterrepräsentiert sind, nach Maß-
gabe des Landesgleichstellungsgesetzes und des Frauenförderplans zu erhöhen. 
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Daher sind Bewerbungen von Frauen ausdrücklich erwünscht. Im Rahmen der zuste-
henden Organisationsfreiheit wurde entschieden, dass für diese Stellen eine Auswahl 
nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung allein unter jenen Bewerberinnen/
Bewerber getroffen wird, deren statusrechtliches Amt unter der Wertigkeit des aus-
geschriebenen Dienstpostens liegt. Es kommen beförderungsfähige Beamtinnen und 
Beamte des Landes Berlin in Frage, die sich im Statusamt der Besoldungsgruppe A 9 
befinden.

Der Polizeipräsident in Berlin 

Serviceeinheit Informations- und Kommunikationstechnik

Bezeichnung: Elektronikerin/Elektroniker als  
Technische Sachbearbeiterin/ 
Technischer Sachbearbeiter  
Funk- und Sondertechnik

Entgeltgruppe: 8

Besetzbar ab: 1. Januar 2020

Befristung: unbefristet

Kennzahl: 2-089-19

Vollzeit/Teilzeit: Vollzeit

Arbeitsgebiet: Der Bereich Funk- und Sondertechnik gewährleistet als 
interne Serviceeinheit die Überprüfung, Wartung und Reparatur von unter anderem 
digitalen Funkgeräten, deren Bedieneinrichtungen und Zubehör sowie Sondergerä-
ten jeglicher Art. Werden Sie Teil unseres Teams und helfen Sie, die Mitarbeitenden 
der Hauptstadtstadtpolizei dabei zu unterstützen, gemeinsam allen Menschen in der 
Metropole Berlin ein Höchstmaß an Sicherheit und Hilfe in Notfällen zu bieten.

Bewerbungsfrist: 6. Dezember 2019

Bewerbungsanschrift: Bitte bewerben Sie sich online unter:  
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stel-
lenangebot.html?yid=9337&agid=23

Hinweise: Die ausführliche Stellenausschreibung mit Angabe der 
Anforderungen, des Anforderungsprofils und sonstigen Hinweisen kann im Internet 
und im Intranet der Berliner Verwaltung unter: https://www.berlin.de/karriereportal/ste 
llen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9337&agid=23 eingesehen werden.

Der Präsident des Kammergerichts

Bezeichnung: Bibliotheksassistentin/Bibliotheksassistent (m/w/d) 
Fachangestellte/Fachangestellter  
für Medien und Informationsdienste - FaMI

Entgeltgruppe: 8

Besetzbar ab: sofort, nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Be-
schränkungen.

Befristung: 31. Dezember 2021 (Eine Verlängerung wird ange-
strebt.)

Kennzahl: 2012 E-A 44 (15.19) KG

Vollzeit/Teilzeit: Teilzeit, (50 %, derzeit 19 Stunden und 42 Minuten)

Arbeitsgebiet: a) Leihstelle: Bibliothekarische Auskunft einschließlich 
Recherche und Benutzerbetreuung mit Ausleihverbuchung sowie damit verbundenen 
Tätigkeiten, b) Bibliotheksführungen, c) Vorakzession und Erstellung der Bestell-
datensätze mit vorläufiger Titelaufnahme, d) Ansigelung des Bestands der nach-

https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9337&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9337&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/ste llen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9337&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/ste llen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9337&agid=23
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geordneten Bibliotheken Die Bibliothek des Kammergerichts ist eine bedeutende 
juristische Fachbibliothek in Berlin mit einer Zweigstellenbibliothek in der Senats-
verwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung. Sie nimmt eine 
koordinierende Funktion für die gesamte ordentliche Gerichtsbarkeit Berlins wahr. 
Wir bieten Ihnen die Mitarbeit in einem engagierten Team, ein angenehmes Arbeits-
umfeld im Norden Schönebergs, gute Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten und ein 
abwechslungsreiches und zukunftsorientiertes Arbeitsgebiet.

Bewerbungsfrist: 29. November 2019

Bewerbungsanschrift: Der Präsident des Kammergerichts  
Elßholzstraße 30-33, 10781 Berlin

Die ausführliche Stellenausschreibung kann unter: http://www.berlin.de/stellen/43067 
eingesehen werden.

Deutsches Institut für Bautechnik

Abteilung Zentrale Angelegenheiten

Bezeichnung: Verwaltungsangestellter (m/w/d)  
in der Reisekostenstelle

Entgeltgruppe: 9 a TV-L

Besetzbar ab: 01.02.2020

Befristung: 24 Monate mit der Option auf Entfristung

Kennzahl: 769

Vollzeit/Teilzeit: beides

Arbeitsgebiet: Das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) ist seit 1968 
die technische Zulassungsstelle für Bauprodukte in Deutschland. Unsere Ingenieure 
beurteilen innovative Bauprodukte im Rahmen nationaler und europäischer Zulas-
sungsverfahren. Dabei ist die Sicherheit von Bauwerken unser hoheitlicher Auftrag. 
Sicherheit, für die wir auch als Arbeitgeber stehen. Aktuell suchen wir: Verwaltungs-
angestellter (m/w/d) in der Reisekostenstelle Berlin Ihre Aufgaben: vielschichtig und 
verantwortungsvoll Als Mitarbeiter im Referat „Haushalt“ sind Sie verantwortlich für: 
• Prüfung und Abrechnung von Dienstreisen (In- und Ausland) sowohl von Be-
schäftigten als auch von eingeladenen Externen und Gremienmitgliedern nach den 
Bestimmungen des Bundesreisekostengesetzes und den ergänzenden DIBt-internen 
Vorschriften • Erstellung der Abrechnungen- und Auszahlungsanordnungen • Beant-
wortung von Anfragen der Dienstreisenden zu allen im Zusammenhang mit Planung, 
Buchung und Abrechnung der Dienstreisen anfallenden Themen • Themenverwandte 
Verwaltungsaufgaben

Bewerbungsfrist: 2. Dezember 2019

Bewerbungsanschrift: Deutsches Institut für Bautechnik - DIBt  
Kolonnenstraße 30 B, 10829 Berlin

Die ausführliche Stellenausschreibung kann unter: http://www.berlin.de/stellen/43472 
eingesehen werden.

Die Verwaltung des Abgeordnetenhauses von Berlin

Abteilung I (Allgemeine Verwaltung)

Berufsfeld: Allgemeiner nichttechnischer Verwaltungsdienst

Bezeichnung: Beschäftigte/Beschäftigter 
zur Mitarbeit in der Büroleitung

Entgeltgruppe: 6

Besetzbar ab: sofort

http://www.berlin.de/stellen/43067
http://www.berlin.de/stellen/43472
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Kennzahl: 502

Vollzeit/Teilzeit: beides

Arbeitsgebiet: Allgemeines Die Verwaltung des Abgeordnetenhauses 
von Berlin ist eine oberste Landesbehörde, die dem Verfassungsorgan Abgeordne-
tenhaus von Berlin (Berliner Landtag) bei der Erfüllung seiner umfassenden gesetz-
geberischen und kontrollierenden Aufgaben inhaltlich sowie organisatorisch zuarbei-
tet. Ihre Aufgaben Mitarbeit in der Büroleitung (Referat Personal), Bearbeitung von 
Personalangelegenheiten, insbesondere - An- und Abwesenheiten der Dienstkräfte, 
Berechnung von Zeitzuschlägen, Pflege der IPV-Daten, Arbeitszeitkonten, BEM, Fort-
bildungsangelegenheiten, Unfallmeldungen, Dienstfahrscheine, BVG-Firmen ticket, 
- Sonderaufgaben (insbesondere Auswertungen, Statistiken). Angelegenheiten des 
Arbeitsschutzes, insbesondere - Zuarbeit für den Arbeitsschutzausschuss (ASA),  
- verwaltungstechnische Organisation von Unterweisungen, Untersuchungen etc.

Anforderungen: Ihre Qualifikation - Abgeschlossene einschlägige Berufs-
ausbildung (zum Beispiel Verwaltungsfachangestellte/-r, Fachangestellte/-r für Büro-
kommunikation), - fundierte Kenntnisse im Arbeits- und Dienstrecht, - Erfahrungen im 
Umgang mit einem SAP-basierten Personalverwaltungssystem (zum Beispiel IPV),  
- gute Kenntnisse und Fertigkeiten in der Handhabung von Textverarbeitungssyste-
men (insbesondere MS-Word, MS-Excel), - ein hohes Maß an Selbständigkeit, Be-
lastbarkeit, Genauigkeit, - eine sehr ausgeprägte Kundenorientierung, - gute Kommu-
nikations- und Teamfähigkeit sowie kooperatives Arbeitsverhalten. Wir bieten Ihnen 
- einen unbefristeten Arbeitsvertrag, - eine interessante, abwechslungsreiche und 
anspruchsvolle Tätigkeit, - die Arbeit in einem kleinen Team mit kollegialem Arbeitskli-
ma, - einen außergewöhnlichen Arbeitsplatz in einem repräsentativen Dienstgebäude 
in der Mitte Berlins, - eine optimale Verkehrsanbindung, - die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie durch flexible Arbeitszeitgestaltung (gegebenenfalls auch in Teilzeit), - 
ein betriebliches Gesundheitsmanagement, unter anderem mit vielfältigen sportlichen 
Aktivitäten sowie einer kostenlosen externen Sozialberatung, - ein vergünstigtes 
Firmenticket für den Bereich des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg, - eine 
jährliche Sonderzahlung sowie eine spätere Betriebsrente (VBL).

Bewerbungsfrist: 22. November 2019

Bewerbungsanschrift: Die Verwaltung des Abgeordnetenhauses von Berlin 
Niederkirchnerstraße 5, 10117 Berlin

Bewerbungsunterlagen: Sie haben Interesse, dann bewerben Sie sich mit den 
einschlägigen Unterlagen (aussagekräftiges Anschreiben, tabellarischer Lebenslauf, 
Zeugnisse, Beurteilungen) unter Angabe der Kennzahl 502 bis spätestens 22. No-
vember 2019 bei der Verwaltung des Abgeordnetenhauses von Berlin - I B -, Nieder-
kirchnerstraße 5, 10117 Berlin, oder per E-Mail unter: personal@parlament-berlin.de

Hinweise: Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund, 
die die Einstellungsvoraussetzungen erfüllen, sind ausdrücklich erwünscht. Frauen 
sind in besonderem Maße aufgefordert, sich zu bewerben. Anerkannte Schwerbehin-
derte werden bei gleicher Eignung und Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.

Ansprechperson: Herr Schmidt

Telefon: 3225-1120

E-Mail: personal@parlament-berlin.de

http://www.berlin.de/stellen/43451

Freie Universität Berlin 

Zentrale Universitätsverwaltung - Abteilung II: Finanzen, Einkauf und Stellenwirt-
schaft, Abteilungsleitung - Stabsstelle

Berufsfeld: Allgemeiner nichttechnischer Verwaltungsdienst

Laufbahngruppe: Gehobener Dienst (Laufbahngruppe 2)

Bezeichnung: Universitätsverwaltungsamtsfrau/ 
Universitätsverwaltungsamtsmann

Besoldungsgruppe: A 11

mailto:personal@parlament-berlin.de
mailto:personal@parlament-berlin.de 
http://www.berlin.de/stellen/43451 
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Besetzbar ab: besetzbar zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Befristung: unbefristet

Kennzahl: Kennung: 2019-10_II_ST_10

Vollzeit/Teilzeit: Vollzeit

Arbeitsgebiet: Aufgabengebiet: Wahrnehmen von Grundsatzaufgaben 
im Rahmen von Stellen- und Dienstpostenbewertungen unter anderem - Aufstellen 
von Grundsätzen der Stellen- und Dienstpostenbewertung (zur Recht- und Ord-
nungsmäßigkeit des Bewertungsverfahrens) - fachliches Begleiten der Einführung 
eines technischen Verfahrens zur Unterstützung von Bewertungsverfahren - konti-
nuierliches Durchführen von Maßstabs- und Qualitätskontrollen in Bewertungsvor-
gängen - Aufstellen von Bewertungsstandards für die Arbeitsgruppe Stellenwirtschaft 
- fachliche/-r Ansprechpartner/-in im Rahmen von Stellen- und Dienstpostenbe-
wertungen - Durchführen von Informationsveranstaltungen für die Bereiche (zum 
Beispiel Grundlagen der Stellenbewertung) Durchführen von Stellen- und Dienstpos-
tenbewertungen - Durchführen von Einzelfallbewertungen - Beraten der Bereiche 
in tarifrechtlichen Problemfällen - Ableiten von Aufgabenstandards für die Bereiche 
mit entsprechender tarifrechtlicher Bewertung - Pflegen von IT-Verfahren/Datenban-
ken Wahrnehmen von Aufgaben zur Unterstützung der Gruppenleitung II A 2 unter 
anderem - vorbereitende Bearbeitung von Ausschreibungsvorgängen - vorbereitende 
Bearbeitung von Einstellungen/Abordnungen/Umsetzungen/Weiterbeschäftigungen  
- vorbereitendes Bearbeiten von Vorgängen im Zusammenhang mit dem Stellenplan/
Strukturplan - vorbereitendes Bearbeiten von Prämienanträgen

Anforderungen: Einstellungsvoraussetzungen: Erfüllung der laufbahn-
rechtlichen Voraussetzungen für den gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst 
(Schwerpunkte: öffentliches Recht, Verwaltungsmanagement oder Public Manage-
ment) (Berufs-)Erfahrung: vertiefte Kenntnisse auf dem Gebiet des Eingruppierungs-
rechts Erwünscht: Kenntnisse der Universitätsstrukturen, Kommunikationsstärke, 
Konfliktfähigkeit, Projekterfahrung, hoher Grad an Selbstständigkeit

Bewerbungsfrist: 22. November 2019

Bewerbungsanschrift: Freie Universität Berlin  
Zentrale Universitätsverwaltung  
Abteilung II: Finanzen, Einkauf und Stellenwirtschaft  
Abteilungsleitung, Frau Susanne Wappler  
Garystraße 65, 14195 Berlin

Bewerbungsunterlagen: Bewerbungen sind mit aussagekräftigen Unterlagen 
unter Angabe der Kennung im Format PDF (vorzugsweise als ein Dokument) elektro-
nisch per E-Mail zu richten an Frau Susanne Wappler:  
susanne.wappler@fu-berlin.de oder per Post an die Freie Universität Berlin, Zentrale 
Universitätsverwaltung, Abteilung II: Finanzen, Einkauf und Stellenwirtschaft, Abtei-
lungsleitung, Herrn Wolfgang Multhaupt, Garystraße 65, 14195 Berlin.

Hinweise: Mit der Abgabe einer Onlinebewerbung geben Sie als 
Bewerber/-in Ihr Einverständnis, dass Ihre Daten elektronisch verarbeitet und ge-
speichert werden. Wir weisen darauf hin, dass bei ungeschützter Übersendung Ihrer 
Bewerbung auf elektronischem Wege von Seiten der Freien Universität Berlin keine 
Gewähr für die Sicherheit übermittelter persönlicher Daten übernommen werden 
kann. Schwerbehinderte werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt. 
Die Freie Universität Berlin fordert Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Bewer-
bungen von Menschen mit Migrationshintergrund, die die Einstellungsvoraussetzun-
gen erfüllen, sind ausdrücklich erwünscht. Vorstellungskosten können von der Freien 
Universität Berlin leider nicht übernommen werden. Bewerbungsunterlagen werden 
nicht zurückgesandt. Bitte reichen Sie Ihre Unterlagen nur in Kopie ein.

Ansprechperson: Frau Susanne Wappler

Telefon: 030 838-60986

E-Mail: susanne.wappler@fu-berlin.de

http://www.berlin.de/stellen/43436

mailto:susanne.wappler@fu-berlin.de
mailto:susanne.wappler@fu-berlin.de 
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Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch

Berufsfeld: Allgemeiner nichttechnischer Verwaltungsdienst

Laufbahngruppe: Gehobener Dienst (Laufbahngruppe 2)

Bezeichnung: Beschäftigte/Beschäftigter (m/w/d)  
im Steuerungsdienst Personal/Haushalt

Entgeltgruppe: 11

Besetzbar ab: zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Kennzahl: St D-2/2019

Vollzeit/Teilzeit: Vollzeit

Arbeitsgebiet: Strategische Beratung und Unterstützung der Hoch-
schulleitung in Personal- und Haushaltsfragen: - Grundsätzliche Überlegungen zur 
Strategie der Personal- und Hauswirtschaft und Personalentwicklung - Mitarbeit bei 
der Strukturplanung und bei der Anpassung an veränderte Rahmenbedingungen 
- Erarbeitung von Vorlagen sowie Beratung von Kommissionen bei der Mittelver-
gabe und deren Kontrolle - Erstellen und Auswerten von Kennzahlen sowie Perso-
nal- und Haushaltskostenprognosen - Berichtswesen Personalangelegenheiten der 
Hochschule: - Personaleinzelangelegenheiten in Absprache mit dem ServiceCenter 
Personal - Entwurf von Beschreibungen der Aufgabenkreise (BAK) und von Anforde-
rungsprofilen - Freigabe von Stellenausschreibungen und Veranlassung von Stellen-
besetzungen - Mitarbeit bei der Aufstellung des Stellenplans sowie GVPL-Angelegen-
heiten - Mitarbeit bei Kapazitätsberechnungen und bei der Lehrbedarfsplanung 
- Koordination von Fortbildungsmaßnahmen Zusammenarbeit mit dem Steuerungs-
dienst Haushalt und wechselseitige Vertretung

Anforderungen: - Abschluss eines für die Stelle relevanten Bachelor-Stu-
diums beziehungsweise einer Ausbildung für den gehobenen, nichttechnischen 
Verwaltungsdienst oder gleichwertige Kenntnisse und Erfahrungen - mehrjährige ein-
schlägige Berufserfahrung Erwünscht: - Kenntnisse im Arbeits-, Tarif-, Beamten- und 
Sozialrecht sowie KSVG - Kenntnisse zum (personalbezogenen) Hochschulrecht, 
insbesondere BerlHG - Kenntnisse im Haushaltsrecht, insbesondere LHO sowie im 
Datenschutz - IT-Kenntnisse: MS-/Libre Office, SAP, MACH - möglichst mehrjährige 
Berufserfahrung im Personalbereich einer Hochschule - Gründlichkeit, Belastbarkeit, 
Organisations- und Kommunikationsgeschick - Fähigkeit zu konzeptioneller Arbeit, 
hohe Kommunikations-, Kooperations- und Teamfähigkeit - Verständnis für die 
besonderen Belange einer künstlerischen Hochschule - Englisch im Niveau B1 oder 
höher

Bewerbungsfrist: 22. November 2019

Bewerbungsanschrift: An den Rektor  
der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch  
Holger Zebu Kluth  
E-Mail: rektorat@hfs-berlin.de

Bewerbungsunterlagen: Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Un-
terlagen unter Angabe der Kennzahl per E-Mail in einem PDF (maximal zehn MB) an 
den Rektor, Herrn Holger Zebu Kluth: rektorat@hfs-berlin.de

Hinweise: Schwerbehinderte Menschen oder ihnen Gleichgestellte 
(bitte fügen Sie einen entsprechenden Nachweis bei) werden bei gleicher Eignung 
bevorzugt. Bewerbungen von Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund, 
die die Einstellungsvoraussetzungen erfüllen, sind ausdrücklich erwünscht. Mit der 
Abgabe einer Bewerbung geben Sie Ihr Einverständnis, dass Ihre Daten elektronisch 
verarbeitet werden.

Ansprechperson: Antje Brück (Mitarbeiterin der Kanzlerin)

Telefon: 030 755417-121

E-Mail: brueck@hfs-berlin.de

http://www.berlin.de/stellen/43496

mailto:rektorat@hfs-berlin.de
http://rektorat(at)hfs-berlin.de
mailto:brueck@hfs-berlin.de 
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Hochschule für Wirtschaft und Recht

Berufsfeld: Sonstiges

Laufbahngruppe: Mittlerer Dienst (Laufbahngruppe 1)

Bezeichnung: Mitarbeiterin/Mitarbeiter (m/w/d)  
für das Sekretariat der Hochschulleitung

Entgeltgruppe: 6

Besetzbar ab: zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Befristung: unbefristet

Kennzahl: 102/2019

Vollzeit/Teilzeit: Vollzeit

Arbeitsgebiet: Die Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin ist 
mit rund 11 000 Studierenden eine der großen Hochschulen Berlins. Sie zeichnet 
sich durch ausgeprägten Praxisbezug, intensive und vielfältige Forschung, hohe 
Qualitätsstandards sowie eine starke internationale Ausrichtung aus. Unter einem 
Dach werden Wirtschaftswissenschaften, privates und öffentliches Wirtschaftsrecht, 
Verwaltungs-, Rechts- und Sicherheitsmanagement sowie ingenieurwissenschaftliche 
Studiengänge angeboten. Nahezu alle Studiengänge sind auf Bachelor und Master 
umgestellt, qualitätsgeprüft und tragen das Siegel des Akkreditierungsrates. Zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir unbefristet eine Mitarbeiterin/einen Mitarbeiter  
(m/w/d) für das Sekretariat der Hochschulleitung (Entgeltgruppe 6 TV-L Berliner 
Hochschulen) 100 % der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit Kennzahl 102/2019 
Ihre Aufgaben: Führung des Sekretariats des/der Kanzlerin/Kanzlers und eines/einer 
Vizepräsidentin/Vizepräsidenten, insbesondere: • Terminkoordination • selbstständige 
Erledigung der Korrespondenz - auch in englischer Sprache - • Aktenführung • Veran-
staltungsmanagement • Organisation von Dienstreisen • Inhaltliche Vor- und Nachbe-
reitung von Terminen einschließlich Protokollführung • Recherchen zu hochschulpoli-
tischen Themen

Anforderungen: Ihr Profil: • einschlägige, abgeschlossene Berufsausbil-
dung (kaufmännisch oder Verwaltungsangestellte/-r) • mehrjährige Verwaltungserfah-
rung • sicherer Umgang mit MS-Office (Excel, Word) • sehr gute Rechtschreib- und 
Grammatikkenntnisse • sehr gute Kommunikationsfähigkeit in Wort und Schrift  
• wünschenswert sind sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift • wünschens-
wert sind Erfahrungen im Hochschulbereich • Eigeninitiative und selbständiges 
Arbeiten • hohe Serviceorientierung • Belastbarkeit Wir bieten Ihnen: • einen unbefris-
teten Arbeitsvertrag in Vollzeit • eine Vergütung in der Entgeltgruppe 6 TV-L Berliner 
Hochschulen • einen modern ausgestatteten Arbeitsplatz am Campus Schöneberg 
• Sozialleistungen entsprechend den Regelungen des Öffentlichen Dienstes, bei 
Beschäftigten zum Beispiel Betriebsrente (VBL) • eine abwechslungsreiche und 
eigenverantwortliche Tätigkeit in einem internationalen Umfeld und an einer familien-
gerechten Hochschule • vergünstigtes Job Ticket im VBB Die Ausgestaltung des 
Arbeitsverhältnisses richtet sich nach den Bestimmungen des Tarifvertrags für den 
Öffentlichen Dienst der Länder für die Hochschulen im Land Berlin. Die HWR Berlin 
fördert die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern, wir freuen uns deshalb 
besonders über die Bewerbungen von Frauen. Schwerbehinderte Bewerber/-innen 
werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt. Bewerbungen von Menschen mit Migra-
tionshintergrund sind ausdrücklich erwünscht.

Bewerbungsfrist: 21. November 2019

Bewerbungsanschrift: Hochschule für Wirtschaft und Recht  
Badensche Straße 52, 12524 Berlin

Bewerbungsunterlagen: Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung bis 
zum 21.11.2019 über unser Online-Bewerbungsportal unter: https://karriere.hwr-ber-
lin.de/jobposting/beae03a3596125e381941ed64a306688f6907c530

Ansprechperson: Für Auskünfte stehen Ihnen Frau Gajek, Telefon: 030 
30877-1451 und Frau Krüger, Telefon: 030 30877-1544, 
per Mail an: bewerbungsverfahren@hwr-berlin.de  
gerne zur Verfügung.

https://karriere.hwr-berlin.de/jobposting/beae03a3596125e381941ed64a306688f6907c530
https://karriere.hwr-berlin.de/jobposting/beae03a3596125e381941ed64a306688f6907c530
mailto:bewerbungsverfahren@hwr-berlin.de
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Telefon: 030 30877-1451

E-Mail: bewerbungsverfahren@hwr-berlin.de

http://www.berlin.de/stellen/43484

IT-Dienstleistungszentrum Berlin

Bezeichnung: Planer  
beziehungsweise  
Consultant  
für Kommunikationsinfrastrukturen (m/w/d)

Entgeltgruppe: 14 TV-L

Besetzbar ab: 01.12.2019

Kennzahl: 125/2019

Vollzeit/Teilzeit: beides

Wochenstunden: 39,40

Arbeitsgebiet: • Operative Planung und Weiterentwicklung der Daten- 
und Sprachkommunikationsinfrastruktur der Berliner Verwaltung • Systemanalyse, 
Optimierung und Migration von Netzwerk-Infrastrukturen sowie -diensten und der 
dazugehörigen Intranet- und Internetinfrastrukturen • Erprobung, Beschaffung und 
eigenständige Überführung von Infrastrukturen und Systemen in den produktiven Be-
trieb • Übernahme der technischen Projektleitung beziehungsweise Teilprojektleitung 
vor Ort • fachspezifische Kundenberatung, Planung und Realisierung von Kunden-
aufträgen • Steuerung, Überwachung und Abnahme externer Dienstleistungen an 
Kundenstandorten

Anforderungen: • Sie verfügen über einen einschlägiges Fachhochschul-
studium beziehungsweise wissenschaftlichen Hochschulabschluss (zum Beispiel 
Informatik, Informationstechnik, Nachrichtentechnik) oder gleichwertige Fähigkeiten 
und Erfahrungen aufgrund nachgewiesener Berufstätigkeit • Sie besitzen aktuelle 
Kenntnisse im gesamten Bereich der Telekommunikations- und aktiven Datentechnik 
mit Schwerpunkt Netzwerktechnik: LAN/MAN/WLAN, Netzwerkdesign/-protokolle 
Schwerpunkt Kommunikationsdienste: TDM-/IP-Telekommunikationslösungen und 
TDM-/VoIP-Netze sowie UC- und Collaborations Lösungen • Sie haben Erfahrung in 
der Planung und Realisierung von Netzwerklösungen und besitzen einen umfassen-
den Überblick hinsichtlich am Markt operierender Hersteller und ihrer Produkte auf 
dem Gebiet der aktiven Netzwerkkomponenten • Sie haben bereits im Projektumfeld 
gearbeitet (Projektplanung, -steuerung und -controlling) und praktische Erfahrungen 
in der IT-Fach- und Kundenberatung • Sie besitzen eine gute Auffassungsgabe, 
fließende Deutschkenntnisse, sind zuverlässig und belastbar und zeigen eine gute 
Kommunikations-, Organisations- und Teamfähigkeit • Sie sind begeistert davon die 
IT-Lösungen im Bereich aktive/passive Netzwerk- und TK-Infrastruktur für die Ber-
liner Verwaltung zu planen, auszubauen und deren Implementierung zu steuern • Sie 
sind bereit die oben genannten Aufgaben auch außerhalb der normalen Arbeitszeiten 
wahrzunehmen

Bewerbungsfrist: 11. November 2019

Bewerbungsanschrift: IT-Dienstleistungszentrum Berlin  
Berliner Straße 112-115, 10713 Berlin

Bewerbungsunterlagen: Nutzen Sie bitte für Ihre aussagefähige Bewerbung aus-
schließlich das Stellenportal des Öffentlichen Dienstes „Interamt“ unter: https://www.
interamt.de/koop/app/stelle?id=547874 und übermitteln diese zur Kennzahl 125/2019 
bis zum 11. November 2019 an das ITDZ Berlin. Aus Gründen der Datensicherheit 
können Bewerbungen, die per E-Mail eingehen, leider nicht für den Auswahlprozess 
berücksichtigt werden.

Hinweise: Bei dieser Ausschreibung sind wir auf der Suche nach 
Personen mit verschiedenen Erfahrungshorizonten und unterschiedlichen formellen 
Qualifikationen. Gemeinsam mit Ihnen ermitteln wir, in welcher Position mit entspre-
chender Vergütung im ITDZ Berlin Sie Ihre Kompetenzen am besten einbringen 

mailto:bewerbungsverfahren@hwr-berlin.de 
http://www.berlin.de/stellen/43484 
https://www.interamt.de/koop/app/stelle?id=547874
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können. Es besteht die Möglichkeit der Teilzeitbeschäftigung. Wir fördern ein Arbeits-
umfeld der Chancengleichheit und gegenseitigem Respekt. Wir glauben, dass die 
Vielfalt unserer Mitarbeitenden ein treibender Erfolgsfaktor ist und freuen uns über 
Bewerbungen von Menschen unabhängig von Geschlecht, ethnischer, sozialer und 
nationaler Herkunft, Religion, Alter, Behinderung, sexueller Orientierung und Fami-
lienstand. Bei uns zählen Ihre Erfahrungen, Qualifikationen und Ihre Motivation mit 
uns die Veränderung der digitalen Verwaltung zu gestalten und zu leben.

Ansprechperson: Anne-Kathrin Giencke

Telefon: 030 90222-5544

E-Mail: jobs@itdz-berlin.de

http://www.berlin.de/stellen/43421

IT-Dienstleistungszentrum Berlin

Berufsfeld: Informationstechnik und Telekommunikation

Laufbahngruppe: Höherer Dienst (Laufbahngruppe 2)

Bezeichnung: Leiter IT-Selling (m/w/d)

Entgeltgruppe: 15 TV-L

Besetzbar ab: 01.12.2019

Befristung: unbefristet

Kennzahl: 17/2019

Vollzeit/Teilzeit: beides

Wochenstunden: 39,40

Arbeitsgebiet: • Sie führen den Fachbereich „IT-Selling“ innerhalb der 
Abteilung Kunden und Produkte • Sie verantworten die stetige Weiterentwicklung des 
IT-Selling Produktportfolios in Abstimmung mit dem Produktmanagement und unter 
Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit, Kundenrückmeldungen sowie der strategi-
schen Ausrichtung des ITDZ Berlin • Sie übernehmen die Verhandlungsführung mit 
Rahmenvertragspartnern und bauen das Kundennetzwerk stetig aus • Die Durchfüh-
rung qualitätssichernder Maßnahmen und die Aufbereitung für das Berichtswesen 
wird durch Sie sichergestellt • Sie Initiieren und koordinieren Projekte zur Weiterent-
wicklung des IT-Selling-Webshops

Anforderungen: • Sie können einen wissenschaftlichen Hochschulab-
schluss (vorzugsweise Informatik, BWL) oder gleichwertige Fähigkeiten und Erfah-
rungen aufgrund langjähriger beruflicher Praxis nachweisen • Sie verfügen über 
mehrjährige einschlägige Berufs- und Führungserfahrung mit Personalverantwortung 
und sind vertraut in der Anwendung von Personalmanagement- und Organisations-
entwicklungsmethoden • Sie haben Erfahrung bezüglich der Optimierung und 
Einführung von Produkten anhand von Markttrends, Wirtschaftlichkeitsaspekten und/
oder Kunden- und Geschäftszielen • Sie sind versiert in der Angebots- und Vertrags-
erstellung sowie in der Auftragssteuerung • Methoden und Techniken des Projekt-
managements sind Ihnen bekannt • Sie besitzen ein hohes Maß an Steuerungs-, 
Innovations- und Motivationsfähigkeit • Sie arbeiten selbständig, sind leistungsfähig 
und zeigen Kommunikationsstärke sowie Dienstleistungsorientierung

Bewerbungsfrist: 10. November 2019

Bewerbungsanschrift: IT-Dienstleistungszentrum Berlin  
Berliner Straße 112-115, 10713 Berlin

Bewerbungsunterlagen: Bitte nutzen Sie für Ihre aussagefähige Bewerbung aus-
schließlich das Stellenportal des Öffentlichen Dienstes „Interamt“ unter: https://www.
interamt.de/koop/app/stelle?id=547580 und übermitteln diese zur Kennzahl 17/2019 
bis zum 10. November 2019 an das ITDZ Berlin. Aus Gründen der Datensicherheit 
können Bewerbungen, die per E-Mail oder postalisch eingehen, leider nicht für den 
Auswahlprozess berücksichtigt werden.

mailto:jobs@itdz-berlin.de 
http://www.berlin.de/stellen/43421 
https://www.interamt.de/koop/app/stelle?id=547580
https://www.interamt.de/koop/app/stelle?id=547580


Stellenausschreibungen

ABl. Nr. 46 / 8. November 2019  7110

Hinweise: Wir fördern ein Arbeitsumfeld der Chancengleichheit 
und gegenseitigem Respekt. Wir glauben, dass die Vielfalt unserer Mitarbeitenden 
ein treibender Erfolgsfaktor ist und freuen uns über Bewerbungen von Menschen 
unabhängig von Geschlecht, ethnischer, sozialer und nationaler Herkunft, Religion, 
Alter, Behinderung, sexueller Orientierung und Familienstand. Bei uns zählen Ihre Er-
fahrungen, Qualifikationen und Ihre Motivation mit uns die Veränderung der digitalen 
Verwaltung zu gestalten und zu leben. Es besteht die Möglichkeit der Teilzeitbeschäf-
tigung.

Ansprechperson: Anne-Kathrin Giencke

Telefon: 030 90222-5544

E-Mail: jobs@itdz-berlin.de

http://www.berlin.de/stellen/43394

IT-Dienstleistungszentrum Berlin

Berufsfeld: Informationstechnik und Telekommunikation

Laufbahngruppe: Höherer Dienst (Laufbahngruppe 2)

Bezeichnung: IT Architekt Schwerpunkt Netzwerktechnik (m/w/d)

Entgeltgruppe: 15 TV-L

Besetzbar ab: 01.01.2020

Befristung: unbefristet

Kennzahl: 139/2019

Vollzeit/Teilzeit: beides

Wochenstunden: 39,40

Arbeitsgebiet: • Strategisch konzeptionelle Analyse, Systemplanung 
und Optimierung der netzwerkbasierten IT-Services und -Architekturen für das Ber-
liner Landesnetz mit Rechenzentrums- und Standortnetzen • Erarbeitung und Imple-
mentierung von Architekturen und Erstellung der zugehörigen Konzepte im Kontext 
unserer Enterpriseumgebung, sowie deren Einbindung in die Sicherheitsarchitektu-
ren • Mitarbeit in der Enterprise Architektur des ITDZ und Ableiten von Vor gaben für 
die abteilungsspezifische IT Architektur • Technische Leitung von Projekten, sowie 
Präsentation von Konzepten und Lösungen vor verschiedenen Stakeholdern • Unter-
stützung bei der Produktentwicklung und der Erarbeitung von Fachberatungen und 
Angeboten

Anforderungen: • Sie haben ein wissenschaftliches Hochschulstudium  
abgeschlossen (vorzugsweise Betriebswirtschaft, Verwaltungswissenschaften, 
Informatik, Management oder Wirtschaftsingenieurwesen) oder können gleichwertige 
Fähigkeiten und Erfahrungen aufgrund langjähriger beruflicher Praxis nachweisen  
• Kenntnisse und praktische Erfahrung im Bereich LAN/MAN/WLAN, Netzwerk-
design/-protokolle, Netzwerkvirtualisierung und -automatisierung verbunden mit dem 
Überblick über marktführende Hersteller und deren Produkte • Grundkenntnisse 
bezüglich Windows und Linux, Storage, Client- und Server-Virtualisierung, Automa-
tisierung im Cloud-Umfeld sind wünschenswert • Sie haben Erfahrung im Projekt-
management sowie in der Aufnahme von Kundenanforderungen und Durchführung 
von Kundenberatungen • Versierte Kenntnisse bezüglich der Planung, Realisierung 
und dem Betrieb von Netzwerk-, Kommunikations- oder IT-Security-Lösungen sowie 
Kenntnisse im Bereich IT Architekturen (Erstellung, Darstellung und Konzeptentwick-
lung) runden Ihr Profil ab • Da Sie in einem sicherheitsrelevanten Bereich arbeiten, 
wird zu Beginn eine Sicherheitsüberprüfung (SÜ2) durchgeführt • Sie arbeiten selbst-
ständig, gehen strategisch vor und besitzen eine hohe Leistungsbereitschaft • Ihre  
Kreativität hilft Ihnen dabei Sachverhalte zu abstrahieren und in neue Kontexte zu 
stellen, um Innovationen voranzutreiben • Kommunikationsfähigkeit und Dienstleis-
tungsbereitschaft sind für Sie ebenso selbstverständlich wie Team- und Präsentati-
onsfähigkeit

Bewerbungsfrist: 24. November 2019

mailto:jobs@itdz-berlin.de 
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Bewerbungsanschrift: IT-Dienstleistungszentrum Berlin  
Berliner Straße 112-115, 10713 Berlin

Bewerbungsunterlagen: Bitte nutzen Sie für Ihre aussagefähige Bewerbung aus-
schließlich das Stellenportal des Öffentlichen Dienstes „Interamt“ unter: https://www.
interamt.de/koop/app/stelle?id=548577 und übermitteln diese zur Kennzahl 139/2019 
bis zum 24. November 2019 an das ITDZ Berlin. Aus Gründen der Datensicherheit 
können Bewerbungen, die per E-Mail oder postalisch eingehen, leider nicht für den 
Auswahlprozess berücksichtigt werden.

Hinweise: Bei dieser Ausschreibung sind wir auf der Suche nach 
Personen mit verschiedenen Erfahrungshorizonten und unterschiedlichen formellen 
Qualifikationen. Gemeinsam mit Ihnen ermitteln wir, in welcher Position mit ent-
sprechender Vergütung im ITDZ Berlin Sie Ihre Kompetenzen am besten einbrin-
gen können. Es besteht die Möglichkeit der Teilzeitbeschäftigung. Wir fördern ein 
Arbeitsumfeld der Chancengleichheit und gegenseitigem Respekt. Wir glauben, dass 
die Vielfalt unserer Mitarbeitenden ein treibender Erfolgsfaktor ist und freuen uns 
über Bewerbungen von Menschen unabhängig von Geschlecht, ethnischer, sozialer 
und nationaler Herkunft, Religion, Alter, Behinderung, sexueller Orientierung und 
Familien stand. Bei uns zählen Ihre Erfahrungen, Qualifikationen und Ihre Motivation 
mit uns die Veränderung der digitalen Verwaltung zu gestalten und zu leben.

Ansprechperson: Anne-Kathrin Giencke

Telefon: 030 90222-5544

E-Mail: jobs@itdz-berlin.de

http://www.berlin.de/stellen/43478

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten

Abteilung II - Personenstands- und Einwohnerwesen, im Referat II B - Bürgerdienste/
Ordnungsämter

Berufsfeld: Allgemeiner nichttechnischer Verwaltungsdienst

Laufbahngruppe: Gehobener Dienst (Laufbahngruppe 2)

Bezeichnung: Sachbearbeitung Verfahrensbetreuung  
für IT-Verfahren im Bereich EWW, Schwerpunkt 
IT-Verfahrensteil Wahlmanagement sowie besondere 
Aufgaben stellungen

Besoldungsgruppe: A 11

Entgeltgruppe: 11 gemäß TV-L

Besetzbar ab: sofort

Befristung: unbefristet

Kennzahl: 448

Vollzeit/Teilzeit: beides

Arbeitsgebiet: • Entscheidung über die Einrichtung, selbständige Kon-
figuration und eigenverantwortliche Überwachung des IT-Verfahrens EWW, Schwer-
punkte IT-Verfahrensteil Wahlmanagement (zentrale Verfahrensbetreuung)  
• fachliche Soll-Konzeptionen selbständig erstellen • Störungsannahme und -behe-
bung • Fehleranalyse bei Problemen, Problembehebung • Auswertung von Proto-
kollierungsdateien (nach Bedarf) und eigenständige Ableitung von Handlungsbedarf 
• Erstellen fachlicher Vorgaben für die Anwendenden • Mitarbeit bei der Erstellung 
technischer Grob- und Feinkonzepte für Programmänderungen, Dienstort: Friedrich-
straße 219, 10969 Berlin

Anforderungen: Sie bringen mit (formale Anforderungen): Beamte:  
• Erfüllung der laufbahnrechtlichen Voraussetzungen für das erste Einstiegsamt der 
Laufbahngruppe 2 der Laufbahnfachrichtung allgemeiner Verwaltungsdienst Tarifbe-
schäftigte, vorzugsweise mit folgenden Berufs- oder Studienabschlüssen: • Diplom 
(FH) beziehungsweise Bachelorabschluss im Bereich Verwaltungswissenschaften, 

https://www.interamt.de/koop/app/stelle?id=548577
https://www.interamt.de/koop/app/stelle?id=548577
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Public Management oder (Verwaltungs-)Informatik beziehungsweise Beschäftigte mit 
gleichwertigen Erfahrungen • Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten oder 
Kauffrau/Kaufmann für Bürokommunikation • abgeschlossener Verwaltungslehr- 
gang II oder mit gleichwertigen Kenntnissen beziehungsweise langjährige Berufser-
fahrung in entsprechenden Aufgabengebieten Im Auswahlverfahren werden nur 
Tarifbeschäftigte ab der Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 2 (dem TV-L entsprechend) 
sowie Beamtinnen und Beamte in der Besoldungsgruppe A 11 und A 10 berücksich-
tigt. Als Bewerberinnen und Bewerber kommen ausschließlich Personen in Betracht, 
die bereits im öffentlichen Verwaltungsdienst in einem Dauerdienstverhältnis bezie-
hungsweise Dauerarbeitsverhältnis beschäftigt sind.

Anforderungsprofil: Eine detaillierte Aufstellung der einzelnen Aufgaben ist 
dem Anforderungsprofil zu entnehmen, welches der Anzeige im Jobportal zu entneh-
men ist (Link unten). Die weiteren für das Aufgabengebiet relevanten fachlichen und 
außerfachlichen Kompetenzen sind der Anlage im beigefügten PDF unter „weitere 
Informationen“ der Anzeige im Jobportal zu entnehmen. Das Anforderungsprofil gibt 
detailliert wieder, welche fachlichen und außerfachlichen Kompetenzen die Stelle er-
fordert. Es ist Grundlage für die Auswahlentscheidung. Für das beschriebene Aufga-
bengebiet sind vertiefte IT-Anwenderkenntnisse und -erfahrungen vorteilhaft, die über 
die Anwendung der üblichen MS-Office-Produkte hinausgehen. Die Voraussetzungen 
des § 6 Tarifvertrag Infotechnik (Eignung zur Bildschirmarbeit) müssen erfüllt sein. 
Die Bewerberin/Der Bewerber muss bereit sein, sich einer Sicherheitsüberprüfung 
nach den Bestimmungen des Berliner Sicherheitsüberprüfungsgesetz (BSÜG vom  
2. März 1998 in der Fassung vom 25. Juni 2001) zu unterziehen.

Bewerbungsfrist: 29. November 2019

Bewerbungsanschrift: Wenn das beschriebene Aufgabenprofil Ihr Interesse 
geweckt hat, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis zum 
29.11.2019 ausschließlich online über das Berliner Karri-
ereportal/Jobportal der Berliner Verwaltung: https://www.
berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.
html?yid=9646&agid=23 Die Eingabe Ihrer Daten erfolgt 
dort über den Button „Jetzt bewerben“ (unten rechts in 
der Ausschreibung). Wir empfehlen, zuerst die Anlagen 
hochzuladen: teilweise automatische Datenübertragung 
in die Formularfelder. Bewerbungen über den Postweg 
sind nur in begründeten Ausnahmefällen möglich.

Bewerbungsunterlagen: Bitte fügen Sie Ihrer Bewerbung die folgenden Unter-
lagen im PDF-Format (maximal drei MB) bei: • aussagekräftiges Anschreiben  
• aktueller tabellarischer Lebenslauf • aktuelle dienstliche/ s Beurteilung beziehungs-
weise Arbeitszeugnis (nicht älter als zwölf Monate) • Nachweis über den Ausbildungs- 
beziehungsweise Studienabschluss • Einverständniserklärung zur Personalakten-
einsicht für Bewerber und Bewerberinnen von anderen Behörden unter Angabe der 
personalaktenhaltenden Dienststelle

Hinweise: Wir sind an einer Förderung qualifizierter Bewerberinnen 
interessiert. Anerkannte schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung 
bevorzugt berücksichtigt. Bitte weisen Sie auf eine Schwerbehinderung gegebenen-
falls bereits in der Bewerbung hin. Bewerbungen von Menschen mit Migrationshinter-
grund, die die Voraussetzungen erfüllen, sind ausdrücklich erwünscht (gemäß  
PartIntG). Die Personalauswahlentscheidung wird im Rahmen der Bestenauslese 
unter Zugrundelegung der dienstlichen Beurteilung beziehungsweise der Arbeits-
zeugnisse getroffen. Ergänzend können noch weitere Auswahlinstrumente, wie 
zum Beispiel ein Fach- und Wissenstest oder ein strukturiertes Interview, erfolgen. 
Soweit ein/-e entsprechende/-s dienstliche Beurteilung/Arbeitszeugnis nicht vorliegt, 
bitten wir die Erstellung einzuleiten und eine Kopie der dienstlichen Beurteilung 
beziehungs weise des Arbeitszeugnisses den Bewerbungsunterlagen beizufügen 
beziehungsweise bis spätestens 14 Tage nach Ende der Bewerbungsfrist nachzurei-
chen. Im Zusammenhang mit der Durchführung des Auswahlverfahrens werden die 
Daten der Bewerberinnen und Bewerber elektronisch gespeichert und verarbeitet 
(gemäß § 6 Absatz 1 EU-DSVGO). Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Es wird 
darauf hingewiesen, dass entstehende Kosten (Fahrtkosten etc.) nicht erstattet  
werden können. Wir bitten um Verständnis, dass Ihre postalisch eingereichten 
Bewerbungsunterlagen nur zurückgesandt werden, wenn Sie Ihrer Bewerbung einen 
ausreichend frankierten Freiumschlag beifügen.

https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9646&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9646&agid=23
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Ansprechperson: Frau Vivian Hälsig - V C 1 Ha LABO -, Personalmanage-
ment, Friedrichstraße 219, 10969 Berlin

Telefon: 030 90269-1236

E-Mail: Auswahlverfahren@labo.berlin.de

http://www.berlin.de/stellen/43427

Landesamt für Gesundheit und Soziales

Abteilung I - Gesundheit - im Referat I L, Allgemeine Verwaltungs- und Personalan-
gelegenheiten, Haushalt, Kosten- und Leistungsrechnung (KLR), IT und Geschäfts-
stelle IT-Ges

Berufsfeld: Allgemeiner nichttechnischer Verwaltungsdienst

Laufbahngruppe: Gehobener Dienst (Laufbahngruppe 2)

Bezeichnung: IT Prozessmanager (m/w/d) 
in der Geschäftsstelle IT-Ges des LAGeSo

Besoldungsgruppe: A 11

Entgeltgruppe: 11 ohne Fallgruppe Teil I der Anlage A zum TV-L

Besetzbar ab: sofort

Kennzahl: L 31/2019

Vollzeit/Teilzeit: beides,

Unter Berücksichtigung dienstlicher Erfordernisse möglich.

Wochenstunden: 39,4

Arbeitsgebiet: Ihre Aufgaben: • Umsetzung und Weiterentwicklung der 
IT-Verfahren im Rahmen der digitalen Transformation in den Gesundheitsämtern der 
Berliner Bezirke • Geschäftsprozessoptimierung in der Zuständigkeit der Geschäfts-
stelle der IT-Ges • Support der Gesundheitsämter in den Berliner Bezirken in Prozess 
und IT-Themen im Rahmen der Digitalisierung

Anforderungen: Formale Voraussetzungen Tarifbeschäftigte: • ein abge-
schlossenes Fachhochschul(Diplom-)- beziehungsweise Hochschulstudium (Bache-
lor) der Fachrichtung Öffentliche Verwaltung, Betriebswirtschaft, Verwaltungsinforma-
tik, Wirtschaftsinformatik oder Informatik oder • eine abgeschlossene Ausbildung zur/
zum Verwaltungsfachangestellten und Verwaltungslehrgang II • für das Aufgabenge-
biet förderliche Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen aus bisherigen Tätigkeiten  
Beamte: • laufbahnrechtliche Voraussetzungen für das erste Einstiegsamt der 
Laufbahngruppe 2 (zuvor gehobener Dienst) des Laufbahnzweiges des nichttechni-
schen Verwaltungsdienstes der Laufbahnfachrichtung allgemeiner Verwaltungsdienst 
Vorzugsweise verfügen Sie über Kenntnisse im Geschäftsprozessmanagement wie 
die Geschäftsprozessoptimierung.

Anforderungsprofil: Die detaillierten Aufgaben sowie die dezidierten fach-
lichen und außerfachlichen Anforderungen und deren Gewichtung sind dem Anfor-
derungsprofil zu entnehmen, dieses finden Sie hier: https://www.berlin.de/lageso/
service/karriere/ unter der Kennzahl L 31/2019. Bitte bedenken Sie, dass das An-
forderungsprofil vorrangig ein Führungsinstrument zur Personalentwicklung und zur 
Erstellung von dienstlichen Beurteilungen/Zeugnissen ist.

Bewerbungsfrist: 29. November 2019

Bewerbungsanschrift: Landesamt für Gesundheit und Soziales  
- ZS C 3 -, Haus A  
Turmstraße 21, 10559 Berlin

Bewerbungsunterlagen: Ihre Bewerbung, die Ihre Motivation und Ihre Eignung für 
das ausgeschriebene Aufgabengebiet erkennen lässt, richten Sie bitte mit • geeig-
neten Unterlagen zu den formalen Anforderungen (zum Beispiel Urkunden und/oder 
Zeugnisse) • tabellarischer Tätigkeits- und Fortbildungsübersicht mit Angabe, wann 
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die Fortbildung stattgefunden hat, einschließlich aussagekräftiger Unterlagen (ein  
bloßer Hinweis auf die Personalakte ist bei Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes 
nicht ausreichend) • den letzten drei Zeugnissen oder Beurteilungen, davon die letzte 
bitte nicht älter als ein Jahr und • sofern Sie ein/-e Beschäftigte/-r des Öffentlichen 
Dienstes sind, einer Einverständniserklärung zur Personalakteneinsicht unter Angabe 
der personalaktenführenden Stelle (Anschrift mit Angabe des Stellenzeichens/E-Mail-
Adresse) bis zum 29.11.2019 unter Angabe der Kennzahl L 31/2019 vorrangig online 
über das Karriereportal, der zentralen Bewerbungsplattform der Berliner Verwaltung 
an das Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin - ZS C 3 -, Turmstraße 21, 
10559 Berlin. Bewerbungen per E-Mail an: zbb@lageso.berlin.de oder in Papierform 
werden ebenfalls berücksichtigt. Sollte Ihnen eine aktuelle dienstliche Beurteilung 
oder ein Zeugnis nicht vorliegen, bitte ich die Erstellung einzuleiten und diese/-s 
zeitnah nachzureichen. Bitte übersenden Sie - sofern eine Bewerbung in Papierform 
gefertigt wird - ausschließlich Kopien, da eine Rücksendung aller eingereichten 
Bewerbungsunterlagen aus Kostengründen nicht erfolgt. Um Ihnen gegebenenfalls 
zeitnah eine Einladung zum Vorstellungsgespräch übermitteln zu können, geben Sie 
bitte in Ihrem Bewerbungsschreiben sowohl eine Mobilfunknummer (sofern vorhan-
den) als auch eine E Mail-Anschrift an (Beschäftigte des Öffentlichen Dienstes bitten 
wir die Dienst E-Mail nicht als Kontakt zu benutzen). Während der Bewerbungsphase 
findet die Kommunikation ausschließlich per E-Mail statt. Bitte überprüfen Sie regel-
mäßig Ihren E-Mail Posteingang sowie Ihren Spam-Ordner. Im Zusammenhang mit 
der Durchführung des Auswahlverfahrens und gegebenenfalls der Einstellung wer-
den die Daten der Bewerber/-innen elektronisch gespeichert und verarbeitet [gemäß 
§ 6 BlDSG]. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.

Hinweise: Wir haben uns Chancengleichheit und die berufliche 
Förderung von Frauen zum Ziel gesetzt. Ich möchte deshalb die Frauen, die die 
Voraussetzungen der Stellenausschreibung erfüllen, ermuntern, sich zu bewerben. 
Schwerbehinderte oder ihnen gleichgestellte schwerbehinderte Menschen werden 
bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Bitte weisen Sie in Ihrer Bewerbung 
auf eine vorhandene Schwerbehinderung beziehungsweise Gleichstellung hin und 
fügen Sie entsprechende Unterlagen bei. Ich freue mich, wenn sich Bewerber/-innen 
mit Migrationshintergrund, die die Anforderungen erfüllen, angesprochen fühlen. Die 
Personalauswahl ist ca. zwei bis drei Wochen nach Ausschreibungsende in Form 
eines teilstrukturierten Interviews vorgesehen.

Ansprechperson: Für alle weiteren Fragen steht Ihnen Ihr persönlicher An-
sprechpartner Herr Eisenhardt, Telefon: 030 90229-1626 
beziehungsweise unter der E-Mail Adresse:  
zbb@lageso.berlin.de gern zur Verfügung.

Telefon: 030 90229-1626

E-Mail: zbb@lageso.berlin.de

http://www.berlin.de/stellen/43385

Landesamt für Gesundheit und Soziales

Abteilung I - Gesundheit im Referat I A 2, Angelegenheiten der Berufe im Gesund-
heit- und Sozialwesen; Landesprüfungsamt

Berufsfeld: Allgemeiner nichttechnischer Verwaltungsdienst

Laufbahngruppe: Gehobener Dienst (Laufbahngruppe 2)

Bezeichnung: Sachbearbeiterinnen/Sachbearbeiter (m/w/d)

Besoldungsgruppe: A 10

Entgeltgruppe: 9 Fallgruppe 1 Teil I der Anlage A zum TV-L

Besetzbar ab: voraussichtlich 01.01.2020, vorbehaltlich des Vorliegens 
der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen.

Kennzahl: L 28/2019

Vollzeit/Teilzeit: beides

Unter Berücksichtigung dienstlicher Erfordernisse möglich.

mailto:zbb@lageso.berlin.de
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Wochenstunden: Tarifbeschäftigte 39,4/Beamte 40

Arbeitsgebiet: Ihre wichtigsten Aufgaben: • Beratung, Prüfung und 
Entscheidung über Erlaubnisangelegenheiten der nichtakademischen Gesundheits-
berufe mit Auslandsbezug (EU und Drittstaaten) für unter anderem Gesundheits- und 
Krankenpfleger/-innen, Physiotherapeutinnen/Physiotherapeuten, medizinisch-techni-
sche Assistentinnen/Assistenten und vergleichbare nichtakademische Berufsgruppen 
des Gesundheitsbereiches • Ausstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen 
(Certificate of Good Standing)

Anforderungen: Formale Anforderungen: Tarifbeschäftigte: • ein abge-
schlossenes Fachhochschul (Diplom)- oder Hochschulstudium (Bachelor) der Fach-
richtung Öffentliche Verwaltung oder den Verwaltungslehrgang II und/oder • eine ab-
geschlossene Ausbildung zum/zur Verwaltungsfachangestellten und/oder • für dieses 
Aufgabengebiet förderliche Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen aus vorherigen 
Tätigkeiten Beamte/Beamtinnen: • Erfüllung der laufbahnrechtlichen Voraussetzun-
gen für das erste Eingangsamt der Laufbahngruppe 2 (zuvor gehobener Dienst) des 
Laufbahnzweiges des nichttechnischen Verwaltungsdienstes der Laufbahnfachrich-
tung allgemeiner Verwaltungsdienst

Anforderungsprofil: Die detaillierten Aufgaben sowie die dezidierten fach-
lichen und außerfachlichen Anforderungen und deren Gewichtung sind dem Anfor-
derungsprofil zu entnehmen, dieses finden Sie hier: https://www.berlin.de/lageso/
service/karriere/ unter der Kennzahl L 28/2019. Bitte bedenken Sie, dass das An-
forderungsprofil vorrangig ein Führungsinstrument zur Personalentwicklung und zur 
Erstellung von dienstlichen Beurteilungen/Zeugnissen ist.

Bewerbungsfrist: 29. November 2019

Bewerbungsanschrift: Landesamt für Gesundheit und Soziales  
- ZS C 3 -  
Turmstraße 21, 10559 Berlin

Bewerbungsunterlagen: Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, dann richten 
Sie bitte Ihre Bewerbung, die Ihre Motivation und Ihre Eignung für das ausgeschrie-
bene Aufgabengebiet erkennen lässt mit : • geeigneten Unterlagen zu den formalen 
Anforderungen (zum Beispiel Urkunden und/oder Zeugnisse) • tabellarischer Tätig-
keits- und Fortbildungsübersicht mit Angabe, wann die Fortbildung stattgefunden hat, 
einschließlich aussagekräftiger Unterlagen (ein bloßer Hinweis auf die Personalakte 
ist bei Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes nicht ausreichend) • den letzten drei 
Zeugnissen oder Beurteilungen, davon die letzte bitte nicht älter als ein Jahr und  
• einer Einverständniserklärung zur Personalakteneinsicht unter Angabe der perso-
nalaktenführenden Stelle (Anschrift mit Angabe des Stellenzeichens/E-Mail-Adresse), 
sofern Sie Beschäftigte/-r des Öffentlichen Dienstes sind bis zum 29.11.2019 unter 
Angabe der Kennzahl L 28/2019 vorrangig online über das Karriereportal, der zent-
ralen Bewerbungsplattform der Berliner Verwaltung an das Landesamt für Gesund-
heit und Soziales Berlin - ZS C 3 -, Turmstraße 21, 10559 Berlin. Bewerbungen per 
E-Mail an: zbb@lageso.berlin.de oder in Papierform werden ebenfalls berücksichtigt. 
Sollte Ihnen eine aktuelle dienstliche Beurteilung oder ein Zeugnis nicht vorliegen, 
bitte ich die Erstellung einzuleiten und diese/-s zeitnah nachzureichen. Bitte übersen-
den Sie - sofern eine Bewerbung in Papierform gefertigt wird - ausschließlich Kopien, 
da eine Rücksendung aller eingereichten Bewerbungsunterlagen aus Kostengründen  
nicht erfolgt. Um Ihnen gegebenenfalls zeitnah eine Einladung zum Vorstellungs-
gespräch übermitteln zu können, geben Sie bitte in Ihrem Bewerbungsschreiben 
sowohl eine Mobilfunknummer (sofern vorhanden) als auch eine E-Mail-Anschrift an 
Beschäftigte des Öffentlichen Dienstes bitten wir die Dienst E-Mail nicht als Kontakt 
zu benutzen. Während der Bewerbungsphase findet die Kommunikation ausschließ-
lich per E-Mail statt. Bitte überprüfen Sie regelmäßig Ihren E-Mail Posteingang sowie 
Ihren Spam-Ordner. Im Zusammenhang mit der Durchführung des Auswahlverfah-
rens und gegebenenfalls der Einstellung werden die Daten der Bewerber/-innen 
elektronisch gespeichert und verarbeitet [gemäß § 6 BlnDSG]. Eine Weitergabe an 
Dritte erfolgt nicht.

Hinweise: Wir haben uns Chancengleichheit und die berufliche 
Förderung von Frauen zum Ziel gesetzt. Ich möchte deshalb die Frauen, die die 
Voraussetzungen der Stellenausschreibung erfüllen, ermuntern, sich zu bewerben. 
Schwerbehinderte oder ihnen gleichgestellte schwerbehinderte Menschen werden 
bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Bitte weisen Sie in Ihrer Bewerbung 
auf eine vorhandene Schwerbehinderung beziehungsweise Gleichstellung hin und 
fügen Sie entsprechende Unterlagen bei. Ich freue mich, wenn sich Bewerber/-innen 
mit Migrationshintergrund, die die Anforderungen erfüllen, angesprochen fühlen. Die 
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Personalauswahl ist ca. zwei bis drei Wochen nach Ausschreibungsende in Form 
eines teilstrukturierten Interviews vorgesehen. Kosten, die Ihnen im Zusammenhang 
mit Ihrer Bewerbung entstehen (Fahrtkosten oder Ähnliches), können leider nicht 
erstattet werden.

Ansprechperson: Für alle weiteren Fragen steht Ihnen Ihr persönlicher An-
sprechpartner Herr Eisenhardt, Telefon: 030 90229-1626 
beziehungsweise unter der E-Mail Adresse:  
zbb@lageso.berlin.de gern zur Verfügung.

Telefon: 030 90229-1626

E-Mail: zbb@lageso.berlin.de

http://www.berlin.de/stellen/43379

Landesamt für Gesundheit und Soziales

Abteilung I - Gesundheit- im Referat I A 3, Angelegenheiten der Berufe im Gesund-
heit- und Sozialwesen, Landesprüfungsamt

Berufsfeld: Allgemeiner nichttechnischer Verwaltungsdienst

Laufbahngruppe: Gehobener Dienst (Laufbahngruppe 2)

Bezeichnung: Sachbearbeiterinnen/Sachbearbeiter (m/w/d)

Entgeltgruppe: 11 ohne Fallgruppe Teil I der Anlage A zum TV-L

Besetzbar ab: voraussichtlich 01.01.2020, vorbehaltlich des Vorliegens 
der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen. 

Kennzahl: L 30/2019

Vollzeit/Teilzeit: beides

Unter Berücksichtigung dienstlicher Erfordernisse möglich.

Wochenstunden: 39,4

Arbeitsgebiet: Ihre wichtigsten Aufgaben: • Beratung, Prüfung und 
Entscheidung über Anträge auf staatliche Anerkennung von Gesundheitsschulen auf 
der Grundlage des für den Gesundheitsberuf einschlägigen Berufsgesetzes • Wahr-
nehmung der staatlichen Aufsicht über staatlich anerkannte Schulen des Gesund-
heitswesens insbesondere die Überprüfung der Voraussetzungen der staatlichen 
Anerkennung wie die fachliche und pädagogische Qualifikation der Schulleitung, des 
Lehrpersonals und der Lehrpläne

Anforderungen: Das sollten Sie mitbringen: • ein abgeschlossenes 
Fachhochschul (Diplom)- beziehungsweise Hochschulstudium (Bachelor) der Fach-
richtung Gesundheits-, Medizin- oder Pflegepädagogik oder Öffentliche Verwaltung 
oder • den Verwaltungslehrgang II und/oder • für dieses Aufgabengebiet förderliche 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen aus bisherigen Tätigkeiten

Anforderungsprofil: Die detaillierten Aufgaben sowie die dezidierten fach-
lichen und außerfachlichen Anforderungen und deren Gewichtung sind dem Anfor-
derungsprofil zu entnehmen, dieses finden Sie hier: https://www.berlin.de/lageso/
service/karriere/ unter der Kennzahl L 30/2019. Bitte bedenken Sie, dass das An-
forderungsprofil vorrangig ein Führungsinstrument zur Personalentwicklung und zur 
Erstellung von dienstlichen Beurteilungen/Zeugnissen ist.

Bewerbungsfrist: 29. November 2019

Bewerbungsanschrift: Landesamt für Gesundheit und Soziales  
- ZS C 3 -, Haus A  
Turmstraße 21, 10559 Berlin

Bewerbungsunterlagen: Ihre Bewerbung, die Ihre Motivation und Ihre Eignung 
für das ausgeschriebene Aufgabengebiet erkennen lässt, richten Sie bitte mit • ge-
eigneten Unterlagen zu den formalen Anforderungen (zum Beispiel Urkunden und/
oder Zeugnisse) • tabellarischer Tätigkeits- und Fortbildungsübersicht mit Angabe, 
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wann die Fortbildung stattgefunden hat, einschließlich aussagekräftiger Unterla-
gen (ein bloßer Hinweis auf die Personalakte ist bei Beschäftigten des Öffentlichen 
Dienstes nicht ausreichend) • den letzten drei Zeugnissen oder Beurteilungen, 
davon die letzte bitte nicht älter als ein Jahr und • einer Einverständniserklärung zur 
Personalakteneinsicht unter Angabe der personalaktenführenden Stelle (Anschrift mit 
Angabe des Stellenzeichens/E-Mail-Adresse), sofern Sie Beschäftigte/-r des Öffent-
lichen Dienstes sind bis zum 29.11.2019 unter Angabe der Kennzahl L 30/2019 vor-
rangig online über das Karriereportal, der zentralen Bewerbungsplattform der Berliner 
Verwaltung an das Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin - ZS C 3 -, Turm - 
straße 21, 10559 Berlin. Bewerbungen per E-Mail an: zbb@lageso.berlin.de oder 
in Papierform werden ebenfalls berücksichtigt. Sollte Ihnen eine aktuelle dienstli-
che Beurteilung oder ein Zeugnis nicht vorliegen, bitte ich die Erstellung einzuleiten 
und diese/-s zeitnah nachzureichen. Bitte übersenden Sie - sofern eine Bewerbung 
in Papierform gefertigt wird - ausschließlich Kopien, da eine Rücksendung aller 
eingereichten Bewerbungsunterlagen aus Kostengründen nicht erfolgt. Um Ihnen 
gegebenenfalls zeitnah eine Einladung zum Vorstellungsgespräch übermitteln zu 
können, geben Sie bitte in Ihrem Bewerbungsschreiben sowohl eine Mobilfunknum-
mer (sofern vorhanden) als auch eine E-Mail-Anschrift an (Beschäftigte des Öffentli-
chen Dienstes bitten wir die Dienst E-Mail nicht als Kontakt zu benutzen). Während 
der Bewerbungsphase findet die Kommunikation ausschließlich per E-Mail statt. Bitte 
überprüfen Sie regelmäßig Ihren E-Mail Posteingang sowie Ihren Spam-Ordner. Im 
Zusammenhang mit der Durchführung des Auswahlverfahrens und gegebenenfalls 
der Einstellung werden die Daten der Bewerber/-innen elektronisch gespeichert und 
verarbeitet [gemäß § 6 BlDSG]. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.

Hinweise: Wir haben uns Chancengleichheit und die berufliche 
Förderung von Frauen zum Ziel gesetzt. Ich möchte deshalb die Frauen, die die 
Voraussetzungen der Stellenausschreibung erfüllen, ermuntern, sich zu bewerben. 
Schwerbehinderte oder ihnen gleichgestellte schwerbehinderte Menschen werden 
bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Bitte weisen Sie in Ihrer Bewerbung 
auf eine vorhandene Schwerbehinderung beziehungsweise Gleichstellung hin und 
fügen Sie entsprechende Unterlagen bei. Ich freue mich, wenn sich Bewerber/-innen 
mit Migrationshintergrund, die die Anforderungen erfüllen, angesprochen fühlen. Die 
Personalauswahl ist ca. zwei bis drei Wochen nach Ausschreibungsende in Form 
eines teilstrukturierten Interviews vorgesehen. Kosten, die Ihnen im Zusammenhang 
mit Ihrer Bewerbung entstehen (Fahrtkosten oder Ähnliches.), können leider nicht 
erstattet werden.

Ansprechperson: Für alle weiteren Fragen steht Ihnen Ihr persönlicher An-
sprechpartner Herr Eisenhardt,Telefon: 030 90229-1626 
beziehungsweise unter der E-Mail Adresse:  
zbb@lageso.berlin.de gern zur Verfügung.

Telefon: 030 90229-1626

E-Mail: zbb@lageso.berlin.de

http://www.berlin.de/stellen/43382

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten

Abteilung II - Personenstands- und Einwohnerwesen, Sachgebiet Bürgerdienste/ 
Ordnungsämter

Bezeichnung: Sachbearbeitung  
Nutzerverwaltung und Auswertungen

Besoldungsgruppe: A 10

Besetzbar ab: 1. Januar 2020

Befristung: unbefristet

Kennzahl: 446

Vollzeit/Teilzeit: beides

Arbeitsgebiet: • Zentrales Benutzermanagement für die IT-Verfahren in 
den Bereichen Einwohnerwesen, Personenstandswesen und für die Ordnungsämter 
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• Entscheidung über die Einrichtung sowie Konfiguration und Controlling der recht-
mäßigen Nutzung der Zugangskennungen zu den IT-Verfahren (zentrale Verfahrens-
betreuung) • Zentrales Reporting (Durchführung von fachlich bezogenen Auswertun-
gen) für die IT-Verfahren in den Bereichen Einwohnerwesen, Personenstandswesen 
und für die Ordnungsämter • Entscheidung über die Einrichtung und eigenständige 
Konfiguration und Überwachung der regelmäßig und auf konkrete Bedarfsanfrage im 
Einzelfall zu erstellenden Auswertungen • Sicherstellung der Datenübermittlungen  
und Aktualisierungen bei wiederkehrenden Auswertungen, Berücksichtigung der 
Schnittstellen (zentrale Verfahrensbetreuung) unter anderem Eine detaillierte Be-
schreibung der Aufgaben sind dem Anforderungsprofil zu entnehmen. Bewerben 
können sich (formale Anforderungen): Im Rahmen der Organisationsfreiheit mit dem 
Ziel der Personalentwicklung und der gezielten Nachwuchsförderung innerhalb des 
Landes Berlin soll die vakante Stelle ausschließlich an eine Verwaltungsbeamtin oder 
einen Verwaltungsbeamten vergeben werden, die/der sich im Praxisaufstieg gemäß 
§ 17 LVO-AVD in Verbindung mit § 14 Absatz 2 LfbG befindet. Tarifbeschäftigte sind 
aus dem Verfahren ausgeschlossen, da die vorgenannten Voraussetzungen nicht 
erfüllt werden.

Anforderungen: Die weiteren für das Aufgabengebiet relevanten fachli-
chen und außerfachlichen Kompetenzen sind der Anlage im beigefügten PDF unter 
„weitere Informationen“ zu entnehmen. Das Anforderungsprofil gibt detailliert wieder, 
welche fachlichen und außerfachlichen Kompetenzen die Stelle erfordert. Es ist 
Grundlage für die Auswahlentscheidung. Mehrjährige Berufs- und Führungserfahrung 
wäre wünschenswert sowie fundierte IT-Anwenderkenntnisse und -erfahrungen. Die 
Bewerberin/der Bewerber muss bereit sein, sich einer Sicherheitsüberprüfung nach 
den Bestimmungen des Berliner Sicherheitsüberprüfungsgesetz (BSÜG vom 2. März 
1998 in der Fassung vom 25. Juni 2001) zu unterziehen

Bewerbungsfrist: 29. November 2019 

Bewerbungsunterlagen: Wie bewerben Sie sich? Wenn das beschriebene Aufga-
benprofil Ihr Interesse geweckt hat, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis zum  
29. November 2019 ausschließlich online über den unten angegebenen Link. Die 
Eingabe Ihrer Daten erfolgt dort über den Button „Jetzt bewerben“ (unten rechts in 
der Ausschreibung). Wir empfehlen, zuerst die Anlagen hochzuladen: teilweise auto-
matische Datenübertragung in die Formularfelder. Bewerbungen über den Postweg 
sind nur in begründeten Ausnahmefällen möglich. Bitte fügen Sie Ihrer Bewerbung 
die folgenden Unterlagen im PDF-Format (maximal drei MB) bei: • aussagekräftiges 
Anschreiben • aktueller tabellarischer Lebenslauf • aktuelle dienstliche/-s Beurteilung 
beziehungsweise Arbeitszeugnis (nicht älter als zwölf Monate) • Einverständniserklä-
rung zur Personalakteneinsicht für Bewerberinnen und Bewerber von anderen Behör-
den unter Angabe der personalaktenhaltenden Dienststelle

Bewerbungsanschrift: Bitte bewerben Sie sich online unter:  
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stel-
lenangebot.html?yid=9654&agid=23

Hinweise: Wir sind an einer Förderung qualifizierter Bewerberinnen 
interessiert. Anerkannte schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung 
bevorzugt berücksichtigt. Bitte weisen Sie auf eine Schwerbehinderung gegebenen-
falls bereits in der Bewerbung hin. Bewerbungen von Menschen mit Migrationshinter-
grund, die die Voraussetzungen erfüllen, sind ausdrücklich erwünscht (gemäß  
PartIntG). Die Personalauswahlentscheidung wird im Rahmen der Bestenauslese 
unter Zugrundelegung der dienstlichen Beurteilung beziehungsweise der Arbeits-
zeugnisse getroffen. Ergänzend können noch weitere Auswahlinstrumente, wie 
zum Beispiel ein Fach- und Wissenstest oder ein strukturiertes Interview, erfolgen. 
Soweit ein/-e entsprechende/-s dienstliche Beurteilung/Arbeitszeugnis nicht vorliegt, 
bitten wir die Erstellung einzuleiten und eine Kopie der dienstlichen Beurteilung 
beziehungs weise des Arbeitszeugnisses den Bewerbungsunterlagen beizufügen 
beziehungsweise bis spätestens 14 Tage nach Ende der Bewerbungsfrist nachzurei-
chen. Im Zusammenhang mit der Durchführung des Auswahlverfahrens werden die 
Daten der Bewerberinnen und Bewerber elektronisch gespeichert und verarbeitet 
(gemäß § 6 Absatz 1 EU-DSVGO). Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Es wird 
darauf hingewiesen, dass entstehende Kosten (Fahrtkosten etc.) nicht erstattet wer-
den können. Wir bitten um Verständnis, dass Ihre postalisch eingereichten Bewer-
bungsunterlagen nur zurückgesandt werden, wenn Sie Ihrer Bewerbung einen aus-
reichend frankierten Freiumschlag beifügen Die ausführliche Stellenausschreibung 
mit Angabe der Anforderungen, des Anforderungsprofils und sonstigen Hinweisen 
kann im Internet und im Intranet der Berliner Verwaltung unter: https://www.berlin.de/
karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9654&agid=23 eingesehen 
werden.
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Ansprechperson: Frau Vivian Hälsig - V C 1 Ha LABO -, Personalmanage-
ment, Friedrichstraße 219, 10969 Berlin

Telefon: 030 90269-1236

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten 

Abteilung II - Personenstands- und Einwohnerwesen

Bezeichnung: Sachbearbeitung in der IKT-Organisation für Fach-
verfahren im Einwohnerwesen und Service Desk - 
Verfahrensbetreuung Portale

Besoldungsgruppe: A 12

Besetzbar ab: sofort

Befristung: unbefristet

Kennzahl: 447

Vollzeit/Teilzeit: beides

Arbeitsgebiet: Dienstort Friedrichstraße 219, 10969 Berlin • Entschei-
dung über die Einrichtung, selbständige Konfiguration und eigenverantwortliche 
Überwachung des Inforegisters als Datenbasis für die Portalkomponenten zum Ein-
wohnerwesen • Mitwirkung bei der Koordination der Dienstleister (insbesondere ITDZ 
und Softwarehersteller); Dokumentation der eingesetzten Fachverfahren • Erstellen 
DV-organisatorischer Vorgaben, technischer Grob- und Feinkonzepte für Neupro-
gramme oder Programmänderungen • Initiierung und Unterstützung von Maßnahmen 
zur Geschäftsprozessoptimierung Erstellung und Überwachung der Zertifikate in der 
Berechtigungsverwaltung, Kommunikation mit den Zertifikatsverantwortlichen der Be-
hörden • Mitarbeit in behördlichen und behördenübergreifenden Gremien zu Themen-
stellungen der Datenübermittlung und -auswertung (unter anderem Soll-Konzepte 
entwerfen) • Betreuung der externen Kunden des Portalsystems im Einwohnerwesen 
Eine detaillierte Aufstellung der einzelnen Aufgaben ist dem Anforderungsprofil zu 
entnehmen

Anforderungen: Sie bringen mit (formale Anforderungen): Beamte: Erfül-
lung der laufbahnrechtlichen Voraussetzungen für das erste Einstiegsamt der Lauf-
bahngruppe 2 der Laufbahnfachrichtung allgemeiner Verwaltungsdienst Es müssen 
vertiefte IKT-Anwenderkenntnisse vorhanden sein. Im Auswahlverfahren werden nur 
Beamtinnen und Beamte der Besoldungsgruppe A 11 berücksichtigt.  
Weitere Anforderungen: Die weiteren für das Aufgabengebiet relevanten fachlichen 
und außerfachlichen Kompetenzen sind der Anlage im beigefügten PDF unter „wei-
tere Informationen“ dem unten angegebenen Link zu entnehmen. Das Anforderungs-
profil gibt detailliert wieder, welche fachlichen und außerfachlichen Kompetenzen die 
Stelle erfordert. Es ist Grundlage für die Auswahlentscheidung

Bewerbungsfrist: 29. November 2019 

Bewerbungsunterlagen: Wie bewerben Sie sich? Wenn das beschriebene Aufga-
benprofil Ihr Interesse geweckt hat, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis zum  
29. November 2019 ausschließlich online über den unten angegebenen Link. Die 
Eingabe Ihrer Daten erfolgt dort über den Button „Jetzt bewerben“ (unten rechts in 
der Ausschreibung). Wir empfehlen, zuerst die Anlagen hochzuladen: teilweise auto-
matische Datenübertragung in die Formularfelder. Bewerbungen über den Postweg 
sind nur in begründeten Ausnahmefällen möglich. Bitte fügen Sie Ihrer Bewerbung 
die folgenden Unterlagen im PDF-Format (maximal drei MB) bei: • aussagekräftiges 
Anschreiben • aktueller tabellarischer Lebenslauf • aktuelle dienstliche Beurteilung 
(nicht älter als zwölf Monate) • Nachweis über den Ausbildungs- beziehungsweise 
Studienabschluss • Einverständniserklärung zur Personalakteneinsicht für Bewer-
berinnen und Bewerber von anderen Behörden unter Angabe der personalakten-
haltenden Dienststelle

Bewerbungsanschrift: Bitte bewerben Sie sich online unter:  
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stel-
lenangebot.html?yid=9643&agid=23
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Hinweise: Wir sind an einer Förderung qualifizierter Bewerberinnen 
interessiert. Anerkannte schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung 
bevorzugt berücksichtigt. Bitte weisen Sie auf eine Schwerbehinderung gegebenen-
falls bereits in der Bewerbung hin. Bewerbungen von Menschen mit Migrationshin-
tergrund, die die Voraussetzungen erfüllen, sind ausdrücklich erwünscht (gemäß 
PartIntG). Die Personalauswahlentscheidung wird im Rahmen der Bestenauslese  
unter Zugrundelegung der dienstlichen Beurteilung getroffen. Ergänzend können 
noch weitere Auswahlinstrumente, wie zum Beispiel ein Fach- und Wissenstest 
oder ein strukturiertes Interview, erfolgen. Soweit eine entsprechende dienstliche 
Beurteilung nicht vorliegt, bitten wir die Erstellung einzuleiten und eine Kopie der 
dienstlichen Beurteilung den Bewerbungsunterlagen beizufügen beziehungsweise bis 
spätestens 14 Tage nach Ende der Bewerbungsfrist nachzureichen. Im Zusammen-
hang mit der Durchführung des Auswahlverfahrens werden die Daten der Bewerbe-
rinnen und Bewerber elektronisch gespeichert und verarbeitet (gemäß § 6 Absatz 1 
EU-DSVGO). Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Es wird darauf hingewiesen, 
dass entstehende Kosten (Fahrtkosten etc.) nicht erstattet werden können. Wir bitten 
um Verständnis, dass Ihre postalisch eingereichten Bewerbungsunterlagen nur 
zurückgesandt werden, wenn Sie Ihrer Bewerbung einen ausreichend frankierten 
Freiumschlag beifügen. Die ausführliche Stellenausschreibung mit Angabe der An-
forderungen, des Anforderungsprofils und sonstigen Hinweisen kann im Internet und 
im Intranet der Berliner Verwaltung unter:https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/
jobportal/stellenangebot.html?yid=9643&agid=23 eingesehen werden.

Ansprechperson: Frau Marianne Hertel - V C 1 He LABO -, Personal-
management Friedrichstraße 219, 10969 Berlin

Telefon: 030 90269-1232

Lette-Verein 

Bezeichnung: Lehrkraft an einer staatlich anerkannten Schule des 
Gesundheitswesens für medizinisch technische 
Assistentinnen und Assistenten (w/m/d)

Entgeltgruppe: 9 b bis 13 (je nach persönlichen Voraussetzungen)

Besetzbar ab: 01.02.2020

Kennzahl: 09/2019

Vollzeit/Teilzeit: Teilzeit

Arbeitsgebiet: Unterricht in den Fachgebieten Klinische Chemie und 
Hämatologie für MTA

Bewerbungsfrist: 29. November 2019

Bewerbungsanschrift: Lette-Verein  
Stiftung des öffentlichen Rechts  
Viktoria-Luise-Platz 6, 10777 Berlin

Die ausführliche Stellenausschreibung kann unter: http://www.berlin.de/stellen/43499 
eingesehen werden.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie

- I B -

1. OSZ TIEM (Technische Informatik, Industrieelektronik und Energie-
management)
Schulnummer: 05B01, Goldbeckweg 8-14, 13599 Berlin (Spandau) 

Bezeichnung: Oberstudiendirektorin/Oberstudiendirektor (m/w/d)
Besoldungsgruppe: A 16 BBesOA

Besetzbar: bei Stellenvakanz (voraussichtlich 4. November 2020)

https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9643&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9643&agid=23
http://www.berlin.de/stellen/43499
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Kennzahl: 1021/60 2019

Arbeitsgebiet: Schulleiter/-in 

Gemäß Aktualisierung 2017 des Frauenförderplans waren zum Stichtag 28. Februar 
2017 in den Schulleitungen der Berliner beruflichen und zentral verwalteten Schulen 
22 Frauen und 32 Männer tätig.

2. Refik-Veseli-Schule (Integrierte Sekundarschule mit gymnasialer Oberstufe) 
Schulnummer: 02K08, Skalitzer Straße 55, 10997 Berlin (Friedrichshain-Kreuzberg) 
Gymnasiale Oberstufe im Verbund mit der Emanuel-Lasker-Schule (02K06)

Bezeichnung: Direktorin/Direktor einer Integrierten Sekundarschule beziehungs-
weise Oberstudiendirektorin/Oberstudiendirektor (m/w/d)
Besoldungsgruppe: A 15 + Az (Fn. 1) beziehungsweise A 16 LBesOA

Besetzbar: bei Stellenvakanz (voraussichtlich 1. April 2020)

Kennzahl: 1019/115 2019

Arbeitsgebiet: Schulleiter/-in 

3. Ellen-Key-Oberschule (Integrierte Sekundarschule mit gymnasialer Ober-
stufe)
Schulnummer: 02K01, Rüdersdorfer Straße 20-28, 10243 Berlin (Friedrichshain- 
Kreuzberg)

Bezeichnung: Direktorin/Direktor einer Integrierten Sekundarschule beziehungs-
weise Oberstudiendirektorin/Oberstudiendirektor (m/w/d)
Besoldungsgruppe: A 15 + Az (Fn. 1) beziehungsweise A 16 LBesOA

Besetzbar: bei Stellenvakanz (voraussichtlich 1. August 2020)

Kennzahl: 1019/116 2019

Arbeitsgebiet: Schulleiter/-in 

Gemäß Aktualisierung 2017 des Frauenförderplans waren zum Stichtag 28. Februar 
2017 in den Schulleitungen der Berliner Integrierten Sekundar- beziehungsweise 
Gemeinschaftsschulen 62 Frauen und 63 Männer tätig.

4. Hunsrück-Grundschule
Schulnummer: 02G27, Manteuffelstraße 79, 10999 Berlin (Friedrichshain-Kreuzberg)

Bezeichnung: Rektorin/Rektor (m/w/d)
Besoldungsgruppe: A 15 LBesOA

Besetzbar: bei Stellenvakanz (voraussichtlich 1. Februar 2020)

Kennzahl: 1015/59 2019

Arbeitsgebiet: Schulleiter/-in 

5. Justus-von-Liebig-Grundschule
Schulnummer: 02G03, Liebigstraße 18 A, 10247 Berlin (Friedrichshain-Kreuzberg)

Bezeichnung: Rektorin/Rektor (m/w/d)
Besoldungsgruppe: A 15 LBesOA

Besetzbar: bei Stellenvakanz (voraussichtlich 7. August 2020)

Kennzahl: 1015/60 2019

Arbeitsgebiet: Schulleiter/-in 

6. Wiederholung der bereits im Amtsblatt für Berlin Nummer 15/19 vom 12. April 
2019 veröffentlichten Stellenausschreibung 
Lina-Morgenstern-Schule (Gemeinschaftsschule)
Schulnummer: 02K04, Gneisenaustraße 7, 10961 Berlin (Friedrichshain-Kreuzberg)

Bezeichnung: Sekundarschulrektorin/Sekundarschulrektor beziehungsweise 
Studiendirektorin/Studiendirektor (m/w/d)
Besoldungsgruppe: A 14 LBesOA beziehungsweise A 15 BBesOA
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Besetzbar: sofort

Kennzahl: 1019/30 2019

Arbeitsgebiet: Fachbereichsleiter/-in Fremdsprachen 

7. Grundschule im Beerwinkel
Schulnummer: 05G18, Im Spektefeld 31, 13589 Berlin (Spandau)

Bezeichnung: Zweite Konrektorin/Zweiter Konrektor (m/w/d)
Besoldungsgruppe: A 13 + Az (Fn. 2)/A 14 + Az (Fn. 1) LBesOA

Besetzbar: voraussichtlich 1. Januar 2020

Kennzahl: 1015/58 2019

Arbeitsgebiet: Vertreter/-in des/-r Konrektors/-in

Die Besonderheiten der Schule, das Profil sowie das Schulprogramm entnehmen Sie 
bitte dem Schulporträt der Schule im Schulverzeichnis unter: www.berlin.de/schulvz

Formale Anforderungen:
Zu 1.: Erfüllung der laufbahnrechtlichen Voraussetzungen (§ 14 der Bildungslauf-
bahnverordnung - BLVO) beziehungsweise Nachweis der Befähigung für den Lauf-
bahnzweig der Studienrätin und des Studienrats (§ 11 BLVO). 

Zu 2., 3. und 6.: Erfüllung der laufbahnrechtlichen Voraussetzungen (§ 14 BLVO) 
beziehungsweise Nachweis der Befähigung für den Laufbahnzweig der Lehrerin und 
des Lehrers (§ 8 BLVO), der Lehrkraft mit dem Lehramt an Grundschulen (§ 8a  
BLVO), der Lehrerin mit fachwissenschaftlicher Ausbildung in zwei Fächern und 
des Lehrers mit fachwissenschaftlicher Ausbildung in zwei Fächern (§ 9 BLVO), der 
Lehrerin an Sonderschulen/für Sonderpädagogik und des Lehrers an Sonderschulen/
für Sonderpädagogik (§ 10 BLVO) oder der Studienrätin und des Studienrats (§ 11 
BLVO).

Zu 4., 5. und 7.: Erfüllung der laufbahnrechtlichen Voraussetzungen (§ 14 BLVO) 
und Nachweis der Befähigung für den Laufbahnzweig der Lehrerin und des Leh-
rers (§ 8 BLVO), der Lehrkraft mit dem Lehramt an Grundschulen (§ 8a BLVO), der 
Lehrerin mit fachwissenschaftlicher Ausbildung in zwei Fächern und des Lehrers mit 
fachwissenschaftlicher Ausbildung in zwei Fächern (§ 9 BLVO) oder der Lehrerin an 
Sonder schulen/für Sonderpädagogik und des Lehrers an Sonderschulen/für Sonder-
pädagogik (§ 10 BLVO). Gemäß § 8a BLVO müssen Lehrkräfte mit der Befähigung 
für den Laufbahnzweig der Studienrätin und des Studienrates eine zweijährige erfolg-
reich erbrachte Einführungsphase an einer Grundschule oder einem Grundschulteil 
nachweisen, um im Verfahren zugelassen zu werden. Dies gilt für beamtete und 
tarifbeschäftigte Bewerberinnen und Bewerber gleichermaßen. Lehrkräfte aus dem 
Laufbahnzweig der Studienrätin und des Studienrates müssen im Falle der Auswahl 
einen Laufbahnzweigwechsel in den Laufbahnzweig der Lehrkraft mit dem Lehramt 
an Grundschulen vornehmen (§ 8a Absatz 2 BLVO).

Anforderungsprofil:
Zu 1. bis 5.: Das Anforderungsprofil für Schulleiterinnen und Schulleiter ergibt sich 
aus Anlage 4h der AV Lehrerbeurteilung. Die beobachtbaren Verhaltensweisen sind 
der Anlage 2h zur AV Lehrerbeurteilung zu entnehmen. Die Übertragung des Amtes 
einer Schulleiterin oder eines Schulleiters ist nur zulässig, wenn die ausgewählte  
Lehrkraft an einer Qualifizierungsmaßnahme für künftige Schulleiterinnen und Schul-
leiter gemäß § 15 Absatz 1 BLVO erfolgreich teilgenommen hat. Gemäß § 15 Absatz 
3 BLVO darf in ein Amt als Schulleiterin oder Schulleiter nur befördert werden, wer 
nach Ablegen der Zweiten Staatsprüfung an mehr als einer Schule tätig war. Ausnah-
men sind nur bei Vorliegen dringender dienstlicher Belange zulässig.

Zu 6.: Das Anforderungsprofil für Fachbereichsleiterinnen und Fachbereichsleiter 
ergibt sich aus Anlage 4a der AV Lehrerbeurteilung in Verbindung mit Anlage 4d.  
Die beobachtbaren Verhaltensweisen sind den Anlagen 2a und 2d zur AV Lehrerbe-
urteilung zu entnehmen.

Zu 7.: Das Anforderungsprofil für Zweite Konrektorinnen und Zweite Konrektoren 
ergibt sich aus Anlage 4a der AV Lehrerbeurteilung in Verbindung mit Anlage 4g. Die 
beobachtbaren Verhaltensweisen sind den Anlagen 2a und 2g zur AV Lehrerbeurtei-
lung zu entnehmen.

http://www.berlin.de/schulvz


Stellenausschreibungen

ABl. Nr. 46 / 8. November 2019  7123

Im Internet finden Sie unter: www.berlin.de/sen/bildung/rechtsvorschriften/index.html 
unter der Überschrift „Dienstrecht“ die AV Lehrerbeurteilung.

Zu den Arbeitsgebieten vergleiche VV Zuordnung vom 11. Juni 2018 (ABl. S. 3729).

Das entsprechende Amt zu den Stellenausschreibungen der Nummer 1 bis 5 wird ge-
mäß § 97 LBG zunächst im Beamtenverhältnis auf Probe vergeben. Für angestellte 
Lehrkräfte erfolgt eine analoge Anwendung der Probezeitregelung.

Teilzeitbeschäftigung ist in begrenztem Umfang durch Reduzierung der jeweiligen 
Unterrichtsverpflichtung grundsätzlich möglich.

Es können sich auch geeignete Angestellte bewerben. Die Vergütung kann bei 
Erfüllung der laufbahnrechtlichen Voraussetzungen entsprechend der jeweiligen 
Stellenbewertung erfolgen. Die Vergleichsgruppen ergeben sich wie folgt: Besol-
dungsgruppe A 12 - Entgeltgruppe 11/Besoldungsgruppe A 13 - Entgeltgruppe 13/
Besoldungsgruppe A 14 - Entgeltgruppe 14/Besoldungsgruppe A 15 - Entgeltgruppe 
15/Besoldungsgruppe A 16 - Vergütung außertariflich entsprechend der für Beamte 
geltenden Regelungen. Sofern die Stelle mit einer Amtszulage ausgewiesen ist, 
erfolgt die Zahlung einer persönlichen Zulage in gleicher Höhe.

Da Frauen in Leitungspositionen noch immer erheblich unterrepräsentiert sind, ist 
deren Bewerbung ausdrücklich erwünscht. Bewerbungen von Menschen mit Migra-
tionshintergrund, die die Einstellungsvoraussetzungen erfüllen, sind ausdrücklich 
erwünscht. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt.

Bewerbungen sind innerhalb von drei Wochen nach Veröffentlichung im Amts-
blatt für Berlin unter Angabe der Kennzahl an die Senatsverwaltung für Bildung, 
Jugend und Familie - I B 2.08/I B 2.09/I B 2.17 -, Bernhard-Weiß-Straße 6, 10178 
Berlin, zu richten.

Bewerberinnen und Bewerber, die bereits im Öffentlichen Dienst tätig sind, werden 
gebeten, ihr Einverständnis zur Personalakteneinsicht durch die Schulaufsicht zu er-
klären und - bei einer Beschäftigung außerhalb des Berliner Schuldienstes - die Post-
anschrift und das aktuelle Stellenzeichen der zuständigen Personalstelle mitzuteilen.

Zur Vermeidung von Portokosten bei der Rücksendung bitten wir auf die Übersen-
dung von Originalunterlagen und Sichthüllen zu verzichten.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie

Abteilung I - Geschäftsstelle 

Bezeichnung: Sachbearbeitung im Bereich des Personalmanage-
ments und der Personalsteuerung der Abteilung I als  
Regierungsoberinspektorin/ 
Regierungsoberinspektor  
beziehungsweise 
Tarifbeschäftigte/Tarifbeschäftigter (m/w/d)

Besoldungsgruppe: A 10

Entgeltgruppe: 9 b

Besetzbar ab: 01.01.2020 (vorbehaltlich des Vorliegens der haushalts-
rechtlichen Voraussetzungen HG 20/21)

Kennzahl: 151/19

Vollzeit/Teilzeit: beides

Arbeitsgebiet: Sachbearbeitung im Bereich des Personalmanagements 
und der Personalsteuerung der Abteilung I

Bewerbungsfrist: 29. November 2019

Bewerbungsanschrift: Bitte bewerben Sie sich zur Kennzahl 151/19 aus-
schließlich online über: https://www.berlin.de/karrierepor-
tal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9184

Die ausführliche Stellenausschreibung kann unter: http://www.berlin.de/stellen/42209 
eingesehen werden.

http://www.berlin.de/sen/bildung/rechtsvorschriften/index.html
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9184
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9184
http://www.berlin.de/stellen/42209
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Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie

Abteilung III - Jugend und Kinderschutz 

Bezeichnung: Koordination des Sachgebietes Entgelte als  
Oberamtsrätin/Oberamtsrat  
beziehungsweise  
Tarifbeschäftigte/Tarifbeschäftigter (m/w/d)

Besoldungsgruppe: A 13 S

Entgeltgruppe: 12

Besetzbar ab: voraussichtlich 01.07.2020

Kennzahl: 163/19

Vollzeit/Teilzeit: beides

Arbeitsgebiet: Koordination des Sachgebietes Entgelte

Bewerbungsfrist: 29. November 2019

Bewerbungsanschrift: Bitte bewerben Sie sich zur Kennzahl 163/19 aus-
schließlich online über: https://www.berlin.de/karrierepor-
tal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9440

Die ausführliche Stellenausschreibung kann unter: http://www.berlin.de/stellen/42991 
eingesehen werden.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie

Abteilung V - Familie und frühkindliche Bildung

Bezeichnung: Sachbearbeitung fachlicher Dauerbetrieb ISBJ - 
Fachverfahren Jugendhilfe als  
Regierungsoberinspektorin/ 
Regierungsoberinspektor  
beziehungsweise  
Tarifbeschäftigte/Tarifbeschäftigter (m/w/d) 
(mehrere Stellen)

Besoldungsgruppe: A 10

Entgeltgruppe: 9 b

Besetzbar ab: sofort

Kennzahl: 158/19

Vollzeit/Teilzeit: beides

Arbeitsgebiet: Sachbearbeitung fachlicher Dauerbetrieb ISBJ - Fach-
verfahren Jugendhilfe

Bewerbungsfrist: 29. November 2019

Bewerbungsanschrift: Bitte bewerben Sie sich zur Kennzahl 158/19 aus-
schließlich online über: https://www.berlin.de/karrierepor-
tal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9375

Die ausführliche Stellenausschreibung kann unter: http://www.berlin.de/stellen/42817 
eingesehen werden.

https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9440
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9440
http://www.berlin.de/stellen/42991
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9375
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9375
http://www.berlin.de/stellen/42817
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Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie

OSZ Bautechnik I/Knobelsdorff-Schule - 05B02 -

Berufsfeld: Handwerkliche Berufe (inklusive Grün- und Landschafts-
pflege)

Laufbahngruppe: Mittlerer Dienst (Laufbahngruppe 1)

Bezeichnung: Schulhausmeisterin/Schulhausmeister

Entgeltgruppe: 5

Besetzbar ab: voraussichtlich ab 01.01.2020

Kennzahl: IV B - 051/2019

Vollzeit/Teilzeit: beides

Arbeitsgebiet: • Verrichtung handwerklicher Tätigkeiten • Wahrneh-
mung des Hausrechts nach Weisung der Schulleitung, Durchsetzung der Haus-
ordnung im gesamten Schul- und Hallenbereich • Beaufsichtigung schulischer und 
außerschulischer Veranstaltungen auch in den Abendstunden, an Wochenenden und 
an Feiertagen im Rahmen der arbeitszeitrechtlichen Bestimmungen • Schneebeseiti-
gung im Bedarfsfall

Anforderungen: • Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung in einem ein-
schlägigen anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindes-
tens drei Jahren (Handwerker- oder Facharbeiterausbildung im handwerklichen Be-
reich). Es können sich auch Personen mit entsprechenden Kenntnissen bewerben, 
die Eingruppierung richtet sich in diesen Fällen nach Entgeltgruppe 4 TV-L • Bereit-
schaft, die weitgehenden Dienstzeiten - auch zeitversetzte Dienste im Wechsel aus-
zufüllen • Körperliche Eignung zum Heben und Tragen von schweren Gegenständen 
Außerfachliche Anforderungen: • Erwünscht ist Pädagogisches Geschick bezie-
hungsweise Erfahrung im Umgang mit Jugendlichen

Bewerbungsfrist: 29. November 2019

Bewerbungsanschrift: Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie  
Bernhard-Weiß-Straße 6, 10178 Berlin

Bewerbungsunterlagen: Die Bewerbungen sind mit tabellarischem Lebenslauf 
innerhalb von drei Wochen nach Veröffentlichung unter Angabe der Kennzahl an die 
Senatsverwaltung für Bildung,Jugend und Familie - I B 2.12 -, Bernhard-Weiß-Stra - 
ße 6, 10178 Berlin, zu richten. Aus Kostengründen werden Bewerbungsunterlagen 
nur per beigefügten Freiumschlag zurückgesandt. Bitte verzichten Sie auf die Über-
sendung von Originalunterlagen sowie Schnellheftern oder Sichthüllen. Fahrtkosten 
oder Ähnliches können leider nicht erstattet werden.

Hinweise: Die Bewerbung von Frauen ist ausdrücklich erwünscht. 
Schwerbehinderte Bewerber/-innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berück-
sichtigt. Die Bewerbung von Menschen mit Migrationshintergrund, die die Einstel-
lungsvoraussetzungen erfüllen, ist ausdrücklich erwünscht.

Ansprechperson: Frau Rätze

Telefon: 030 90227-6086

E-Mail: christel.raetze@senbjf.berlin.de

http://www.berlin.de/stellen/43466

mailto:christel.raetze@senbjf.berlin.de 
http://www.berlin.de/stellen/43466 
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Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie

OSZ Handel II/Oscar-Tietz-Schule

Berufsfeld: Handwerkliche Berufe (inklusive Grün- und Landschafts-
pflege)

Laufbahngruppe: Einfacher Dienst (Laufbahngruppe 1)

Bezeichnung: Schulhauswartin/Schulhauswart

Entgeltgruppe: 3

Besetzbar ab: voraussichtlich ab 01.01.2020

Kennzahl: IV B - 052/2019

Vollzeit/Teilzeit: beides

Arbeitsgebiet: Unterstützung des Schulhausmeisters in den Tätigkeiten 
des liegenschaftsbetreuenden Aufgabenfeldes

Anforderungen: Fachliche Kompetenzen: Handwerkliches Geschick und 
körperliche Belastbarkeit werden vorausgesetzt. Außerfachliche Kompetenzen: Zeit-
liche Flexibilität und Teamfähigkeit.

Bewerbungsfrist: 29. November 2019

Bewerbungsanschrift: Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie  
Bernhard-Weiß-Straße 6, 10178 Berlin

Bewerbungsunterlagen: Die Bewerbungen sind mit tabellarischem Lebenslauf 
innerhalb von drei Wochen nach Veröffentlichung unter Angabe der Kennzahl an die 
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - I B 2.12 -, Bernhard-Weiß-Stra-
ße 6, 10178 Berlin, zu richten. Aus Kostengründen werden Bewerbungsunterlagen 
nur per beigefügten Freiumschlag zurückgesandt. Bitte verzichten Sie auf die Über-
sendung von Originalunterlagen sowie Schnellheftern oder Sichthüllen. Fahrtkosten 
oder Ähnliches können leider nicht erstattet werden.

Hinweise: Die Bewerbung von Frauen ist ausdrücklich erwünscht. 
Schwerbehinderte Bewerber/-innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berück-
sichtigt. Die Bewerbung von Menschen mit Migrationshintergrund, die die Einstel-
lungsvoraussetzungen erfüllen, ist ausdrücklich erwünscht.

Ansprechperson: Frau Rätze

Telefon: 030 90227-6086

E-Mail: christel.raetze@senbjf.berlin.de

http://www.berlin.de/stellen/43469

Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung

Pressestelle

Bezeichnung: Tarifbeschäftigte/Tarifbeschäftigter (m/w/d)

Entgeltgruppe: 9

Besetzbar ab: sofort

Befristung: befristet für die Dauer des Beschäftigungsverbotes nach 
dem MuSchG und einer anschließenden Elternzeit der 
Stelleninhaberin bis 05.09.2020 gemäß § 30 Absatz 1 
TV-L und § 21 Absatz 1 (BEEG) in Verbindung mit § 14 
Absatz 1 Nummer 3 TzBfG

Kennzahl: 73/19

Vollzeit/Teilzeit: beides

mailto:christel.raetze@senbjf.berlin.de 
http://www.berlin.de/stellen/43469 
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Arbeitsgebiet: Mitarbeit in der Pressestelle, insbesondere Koordination 
der Veröffentlichungen der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstel-
lung (insbesondere der Online- und Social Media-Kommunikationswege); Zusam-
menarbeit mit externen Dienstleistern für die Herstellung von Publikationen und 
Vorbereitung der Auftragsvergabe in diesem Bereich; IT-Koordination für die Leitung. 
Wir bieten Ihnen eine spannende Aufgabe im Herzen der Metropole Berlin. Rund 400 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und 
Gleichstellung sowie ihrer nachgeordneten Einrichtungen gestalten täglich die Rah-
menbedingungen für eine zukunftsorientierte und qualitativ hochwertige Versorgung 
der Berlinerinnen und Berliner in den Bereichen Gesundheit und Pflege. Auch die 
Gleichstellung von Frauen und Männern ist eine Kernaufgabe unserer Senatsverwal-
tung. Werden Sie Teil unseres Teams und unterstützen Sie uns bei der Umsetzung 
dieser Ziele! Als familienfreundliche und zukunftsorientierte Arbeitgeberin bieten wir 
Ihnen Freiraum für die Entfaltung und Förderung Ihrer individuellen Stärken. Neben 
fachlichen und außerfachlichen Weiterbildungsangeboten ist uns das Aufzeigen 
von beruflichen und persönlichen Entwicklungsperspektiven ein wichtiges Anliegen. 
Mit einer flexiblen Arbeitszeitgestaltung, einem Familienserviceangebot und einem 
Familienzimmer unterstützen wir die Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf. Im 
Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements bieten wir Ihnen verschiedene  
Kurse und andere gesundheitsförderliche Angebote. Zur Anreise mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln können Sie ein vergünstigtes Jobticket erhalten und auch fahrrad-
fahrende Bechäftigte werden von uns umfassend unterstützt.

Bewerbungsfrist: 22. November 2019

Bewerbungsanschrift: Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege  
und Gleichstellung  
- Z C 14/16 - 
Oranienstraße 106, 10969 Berlin 

Hinweise: Menschen mit Behinderung werden bei gleicher Eignung 
bevorzugt berücksichtigt. Bitte weisen Sie auf eine Behinderung gegebenenfalls be-
reits in der Bewerbung hin. Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund, 
die die Einstellungsvoraussetzungen erfüllen, sind ausdrücklich erwünscht.

Die ausführliche Stellenausschreibung kann unter: http://www.berlin.de/stellen/43517 
eingesehen werden.

Senatsverwaltung für Inneres und Sport

Standort Klosterstraße 47, 10179 Berlin

Bezeichnung: Referentin/Referent  
im Bereich Ausländer- und Asylrecht (w/m/d)

Entgeltgruppe: 14

Besetzbar ab: 1. März 2020

Befristung: befristet

Kennzahl: I 05/2019

Vollzeit/Teilzeit: beides

Arbeitsgebiet: Das Aufgabengebiet Referentin/Referent im Bereich 
Ausländer- und Asylrecht umfasst: Juristische Bearbeitung komplexer Grundsatz- 
und Einzelvorgänge des Bereichs Ausländer- und Asylrecht Fachaufsicht über das 
LABO - Abteilung IV (Ausländerbehörde).

Bewerbungsfrist: 29. November 2019

Bewerbungsanschrift: Bitte bewerben Sie sich online unter:  
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stel-
lenangebot.html?yid=9462&agid=23

Hinweise: Es handelt sich um eine Beschäftigung, die befristet ist 
für die Zeit des Mutterschutzes und der Elternzeit der Stelleninhaberin, voraussicht-
lich bis zum 31.05.2021. Sollte eine Verlängerung der Elternzeit erfolgen, ist eine 

http://www.berlin.de/stellen/43517
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9462&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9462&agid=23
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entsprechende Verlängerung der befristeten Beschäftigung möglich. Das detaillierte 
Anforderungsprofil kann über den Button „weitere Informationen“ abgerufen werden. 
Es wird empfohlen, das Anforderungsprofil zu speichern, da es nach dem Ende der 
Ausschreibungsfrist auf dem Karriereportal nicht mehr einsehbar ist. Anerkannte 
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Menschen 
mit Migrationshintergrund und Angehörige ethnischer Minderheiten werden ausdrück-
lich ermutigt, sich zu bewerben. Die Auswahl wird aufgrund der Eignung getroffen. 
Personalüberhangkräfte sind aufgefordert, sich im Rahmen dieser Ausschreibung 
selbst zu bewerben. Wir sind ein familienfreundlicher Arbeitgeber und durch die  
berufundfamilie gGmbH zertifiziert. Die Instrumente des „Familienbewussten Füh-
rens“ werden aktiv zur Verfügung gestellt. Dies schließt flexible Arbeitszeit- und 
Arbeitsortregelungen - auch für Führungskräfte - mit ein. Bitte haben Sie Verständnis 
dafür, dass wir etwaige Ihnen mit der Wahrnehmung von Vorstellungsgesprächen 
verbundene Kosten nicht übernehmen können. Die ausführliche Stellenausschrei-
bung mit Angabe der Anforderungen, des Anforderungsprofils und sonstigen Hin-
weisen kann im Internet und im Intranet der Berliner Verwaltung unter: https://www.
berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9462&agid=23 
eingesehen werden.

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales

Abteilung Integration und Migration

Bezeichnung: Tarifbeschäftigte/Tarifbeschäftigter (m/w/d)

Entgeltgruppe: 11

Besetzbar ab: sofort

Befristung: • befristet für die Dauer des Mutterschutzes der Stellen-
inhaberin; gegebenenfalls auch als Vertretung für die 
Elternzeit mit der Option der Verlängerung; längstens 
jedoch bis zur Rückkehr der Stelleninhaberin

Kennzahl: 97/19

Vollzeit/Teilzeit: beides

Arbeitsgebiet: Öffentlichkeits- und Pressearbeit des Willkommenszen-
trums; „Virtuelles Willkommenszentrum“, inhaltliche Gestaltung des Internetauftritts, 
Beantwortung von Bürgeranfragen in Deutsch und Englisch.

Bewerbungsfrist: 29. November 2019

Bewerbungsanschrift: Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales 
Oranienstraße 106, 10969 Berlin

Die ausführliche Stellenausschreibung kann unter: http://www.berlin.de/stellen/43505 
eingesehen werden.

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales

Abteilung Zentraler Service

Bezeichnung: Amtsinspektorin/Amtsinspektor (m/w/d)

Besoldungsgruppe: A 9 S

Es handelt sich um die Ausschreibung einer besetzten Planstelle. Die Stelleninhabe-
rin wird sich bewerben.

Besetzbar ab: sofort

Kennzahl: 98/19

Vollzeit/Teilzeit: beides

Arbeitsgebiet: Angelegenheiten des Reise- und Umzugskosten-
rechts sowie Wegstreckenentschädigung (soweit nicht in der Zuständigkeit der 

https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9462&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9462&agid=23
http://www.berlin.de/stellen/43505
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Fachabteilungen); Abrechnung von Dienst- und Fortbildungsreisen einschließlich 
Zahlbarmachung für die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales und 
das Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit 
Berlin; Angelegenheiten des Firmentickets und der BVG-Fahrkarten für die Senats-
verwaltung für Integration, Arbeit und Soziales, das Landesamt für Arbeitsschutz, 
Gesundheitsschutz und technische Sicherheit Berlin, Landesamt für Gesundheit und 
Soziales Berlin und Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg, Angelegenheiten der 
Büroleitung für die Bereiche Leitung, Koord FM, LfB, KaBEU und ZS AbtL einschließ-
lich Vorzimmer, insbesondere An- und Abwesenheiten, Arbeitszeitkonten, Rege-
lungen zur Arbeitszeit; Pflege der IPV-Daten (Modul „Zeitwirtschaft“), Koordination 
BEM-Verfahren; Genehmigung beziehungsweise Ablehnung Hamburger Modell; An-
forderung von amt- beziehungsweise vertrauensärztlichen Untersuchungsaufträgen 
an die Personalstelle; Anordnen von Rufbereitschaft und Überstunden; Abgeltung 
von Rufbereitschaften und Überstunden in IPV; Überwachung der Genehmigung und 
Widerruf von Zulagen.

Bewerbungsfrist: 22. November 2019

Bewerbungsanschrift: Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales 
Oranienstraße 106, 10969 Berlin

Die ausführliche Stellenausschreibung kann unter: http://www.berlin.de/stellen/43502 
eingesehen werden.

Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz  
und Antidiskriminierung

Berufsfeld: Allgemeiner nichttechnischer Verwaltungsdienst

Laufbahngruppe: Gehobener Dienst (Laufbahngruppe 2)

Bezeichnung: Justizoberinspektorin/Justizoberinspektor  
beziehungsweise  
Regierungsoberinspektorin/ 
Regierungsoberinspektor

Besoldungsgruppe: A 10

Besetzbar ab: sofort. Es handelt sich um die Ausschreibung einer 
bereits besetzten Stelle. Die Bewerbung der Stelleninha-
berin wird erwartet.

Kennzahl: I A 4 - 5112/1/6 (18/2019)

Vollzeit/Teilzeit: Vollzeit

Die Wahrnehmung der Aufgabe ist allenfalls im geringen Umfang teilzeitgeeignet.

Arbeitsgebiet: Referent/-in im Referat I A der Senatsverwaltung für  
Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung. Das Referat I A ist im Wesent-
lichen zuständig für Dienstrecht, vorbehaltene Personaleinzelangelegenheiten der 
Gerichte, Staatsanwaltschaften und Amtsanwaltschaft, Anwalts- und Notariatswesen,  
Personalservice für die Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidis-
kriminierung, strategische Ausbildungsplanung und die Dienstaufsicht über die Ge-
richte und Strafverfolgungsbehörden (ohne Fachaufsicht über die Strafverfolgungs-
behörden). In dem zu besetzenden Aufgabengebiet sind insbesondere folgende 
Aufgaben wahrzunehmen: • Personalservice für die Beamtinnen und Beamten der 
Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung, • Bearbei-
tung von Eingaben und Beschwerden in Angelegenheiten der Gerichte und Strafver-
folgungsbehörden.

Anforderungen: Formale Voraussetzungen: Erfüllung der laufbahn-
rechtlichen Voraussetzungen für das erste Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 der 
Laufbahnfachrichtung Justiz und Justizvollzug oder des allgemeinen Verwaltungs-
dienstes, Laufbahnzweig des nichttechnischen Verwaltungsdienstes. 

http://www.berlin.de/stellen/43502
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Hinweise: Hinsichtlich der fachlichen und außerfachlichen Kompe-
tenzen wird auf das Anforderungsprofil verwiesen, das bei bestehendem Interesse 
bei der Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung  
- I A 4 -, E-Mail: Wilfried.Heinzmann@senjustva.berlin.de angefordert werden kann. 
Die Ausschreibung richtet sich ausschließlich an Beförderungsbewerberinnen und 
Beförderungsbewerber. Schwerbehinderte Menschen oder diesen gleichgestellte 
behinderte Menschen werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.

Bewerbungsfrist: 22. November 2019

Bewerbungsanschrift: Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz  
und Antidiskriminierung  
- I A 4 -  
Salzburger Straße 21-25, 10825 Berlin

Bewerbungsunterlagen: Bewerbungen sind innerhalb von zwei Wochen nach 
Veröffentlichung an die Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidis-
kriminierung - I A 4 -, Salzburger Straße 21-25, 10825 Berlin, zu richten. Bewerberin-
nen und Bewerber werden gebeten, eine aktuelle dienstliche Beurteilung (nicht älter 
als ein Jahr) sowie eine Einverständniserklärung zur Personalakteneinsicht beizufü-
gen.

Ansprechperson: Herr Heinzmann

Telefon: 030 9013-3962

E-Mail: Wilfried.Heinzmann@senjustva.berlin.de

http://www.berlin.de/stellen/43448

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen

Abteilung IV - Wohnungswesen, Wohnungsneubau, Stadterneuerung, Soziale Stadt

Bezeichnung: Amtsinspektor/Amtsinspektorin (m/w/d) 
Es handelt sich um die Ausschreibung einer besetzten Planstelle; die/der derzeitige 
Stelleninhaberin/Stelleninhaber wird sich bewerben.

Besoldungsgruppe: A 9 S

Besetzbar ab: 01.12.2019

Kennzahl: SenStadtWohn-Nummer 102/2019

Vollzeit/Teilzeit: Vollzeit, Teilzeitbeschäftigung ist möglich.

Arbeitsgebiet: Bearbeitung von Problemstellungen im InWo DV-Teil-
verfahren WWB sowie Wartung und Testung des Verfahrens. Pflege der im Bereich 
des Wohnungswesen verwendeten PDF-Antragsformulare sowie redaktionelle und 
technische Aufbereitung der Webseiten des Referats IV A im Intranet. Betreuung des 
WBS-Rechners im Internet. Mitwirkung bei der Überführung des PDF-Formularbe-
stands in die elektronische Form. Insbesondere Mitarbeit bei der Entwicklung und 
Durchführung eines HTML-basierten Formular-Assistenten für den WBS-Online-An-
trag.

Bewerbungsfrist: 22. November 2019

Bewerbungsanschrift: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen  
- IV S 11 -, Frau Kerneker  
Württembergische Straße 6, 10707 Berlin

Die ausführliche Stellenausschreibung kann unter: http://www.berlin.de/stellen/43031 
eingesehen werden.

mailto:Wilfried.Heinzmann@senjustva.berlin.de
mailto:Wilfried.Heinzmann@senjustva.berlin.de 
http://www.berlin.de/stellen/43448 
http://www.berlin.de/stellen/43031
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Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 

Abteilung V - Tiefbau

Bezeichnung: Tarifbeschäftigte/Tarifbeschäftigter  
im Bereich Administration - Kampfmittel (w/m/d)

Entgeltgruppe: 9 a TV-L

Besetzbar ab: sofort

Befristung: unbefristet

Kennzahl: SenUVK-Nummer 107/2019

Vollzeit/Teilzeit: Vollzeit, Teilzeitbeschäftigung ist unter Berücksichtigung 
dienstlicher Belange im Rahmen vollzeitnaher Tätigkeit 
möglich.

Arbeitsgebiet: Sie sind verantwortlich für: • die Bearbeitung von Anträ-
gen zur Beurteilung der von Kampfmitteln ausgehenden Risiken und Gefahren,  
• die Ermittlung von Kampfmittelverdachtsflächen, • die Erteilung von Auskünften 
und Empfehlungen zu Kampfmitteln, • die Anwendung einer Datenbank und eines 
Geoinformationssystems.

Bewerbungsfrist: 22. November 2019

Bewerbungsanschrift: Bitte bewerben Sie sich online unter:  
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stel-
lenangebot.html?yid=9090&agid=23

Hinweise: Die ausführliche Stellenausschreibung mit Angabe der 
Anforderungen, des Anforderungsprofils und sonstigen Hinweisen kann im Internet 
und im Intranet der Berliner Verwaltung unter: https://www.berlin.de/karriereportal/
stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9090&agid=23 eingesehen werden.

Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg

Generalverwaltung, Justitiariat

Berufsfeld: Justiz

Laufbahngruppe: Sonstige

Bezeichnung: Jurist/Juristin

Entgeltgruppe: 12

Besetzbar ab: sofort

Befristung: 31.01.2022

Kennzahl: I 1 - Personal

Vollzeit/Teilzeit: Teilzeit

Wochenstunden: 20,0

Arbeitsgebiet: Ihre Aufgaben Sie bearbeiten im Justiziariat der Ge-
neralverwaltung Rechtsangelegenheiten auf verschiedenen Rechtsgebieten, unter 
anderem im Zivilrecht mit dem Schwerpunkt Vertragsrecht und Haftungsrecht.

Anforderungen: Ihr Profil vorausgesetzt werden • Studium der Rechts-
wissenschaften (Volljurist/-in) mit mindestens befriedigenden Leistungen im zweiten 
Staatsexamen • Kenntnisse im Vertragsrecht und Haftungsrecht • eine selbständige 
und gründliche Arbeitsweise • Sie bringen Vorgänge systematisch und juristisch 
sicher zum Abschluss • ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten, da das Justiziariat 
Anlaufstelle für alle Abteilungen ist wünschenswert sind • praktische Erfahrungen in 
den Rechtsgebieten Vertrags- und Haftungsrecht • gute Englischkenntnisse  
• Kenntnisse im zivilen Baurecht • die Fähigkeit, sich auf Situationen und Personen 

https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9090&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9090&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9090&agid=23
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9090&agid=23
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als Partner/-in einzustellen und so die Kolleginnen/Kollegen zu unterstützen • Ver-
handlungsgeschick und Moderationskompetenz

Anforderungsprofil: Ihr Profil vorausgesetzt werden • Studium der Rechts-
wissenschaften (Volljurist/-in) mit mindestens befriedigenden Leistungen im zweiten 
Staatsexamen • Kenntnisse im Vertragsrecht und Haftungsrecht • eine selbständige 
und gründliche Arbeitsweise • Sie bringen Vorgänge systematisch und juristisch 
sicher zum Abschluss • ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten, da das Justiziariat 
Anlaufstelle für alle Abteilungen ist wünschenswert sind • praktische Erfahrungen in 
den Rechtsgebieten Vertrags- und Haftungsrecht • gute Englischkenntnisse  
• Kenntnisse im zivilen Baurecht • die Fähigkeit, sich auf Situationen und Personen 
als Partner/-in einzustellen und so die Kolleginnen/Kollegen zu unterstützen • Ver-
handlungsgeschick und Moderationskompetenz Wir bieten Ihnen • eine tarifgerechte 
Vergütung nach TV-L • die Vereinbarkeit von Beruf und Familie (flexible Arbeitszeiten  
im Rahmen der bestehenden Dienstvereinbarung) • persönliche und fachliche Ent-
wicklungsmöglichkeiten durch gezielte Fortbildungen • ein modernes betriebliches 
Gesundheitsmanagement • 30 Tage Erholungsurlaub (bei 5 Tage-Woche) • eine 
Jahressonderzahlung • eine betriebliche Altersvorsorge (VBL) • vermögenswirksame 
Leistungen nach TV-L • geförderte Teamentwicklungsmaßnahmen

Bewerbungsfrist: 21. November 2019

Bewerbungsanschrift: Stiftung Preußische Schlösser und Gärten  
Berlin-Brandenburg  
Generalverwaltung, Referat Personal  
Am Grünen Gitter 2, 14469 Potsdam

Bewerbungsunterlagen: Wir wollen eine möglichst große Chancengleichheit im 
Auswahlverfahren erreichen und bitten, uns kein Foto Ihrer Person einzureichen. 
Ihre aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Le-
benslauf inklusive beruflichem Werdegang, Zeugnisse, Beurteilungen, Referenzen) 
richten Sie bitte bis zum 21.11.2019 an die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten 
Berlin-Brandenburg

Ansprechperson: Frau Susen Bull

Telefon: 0331 9694-313

E-Mail: personalreferat@spsg.de

http://www.berlin.de/stellen/43514

Technische Universität Berlin

Zentrale Universitätsverwaltung - Abteilung IV Gebäude- und Dienstemanagement/
Referat IV E, Zentrale Dienste

Berufsfeld: Informationstechnik und Telekommunikation

Laufbahngruppe: Höherer Dienst (Laufbahngruppe 2)

Bezeichnung: Beschäftigte/Beschäftigter (d/m/w) mit abgeschlos-
sener wissenschaftlicher Hochschulbildung 
Softwareentwicklerin/Softwareentwickler (d/m/w)

Entgeltgruppe: 13 TV-L Berliner Hochschulen

Besetzbar ab: sofort

Befristung: unbefristet

Kennzahl: ZUV-751/19

Vollzeit/Teilzeit: beides

Arbeitsgebiet: Entwicklung, Programmierung und Dokumentation von 
Modulen für das Immobilien-Management (Computer-Aided Facility Management - 
CAFM). Die Entwicklung umfasst eigenständige Umsetzungsvorschläge für die An-
forderungen aus den Fachreferaten der Abteilung IV. Gebäude- und Dienstemanage-
ment. Dazu gehört, sich in die Arbeitsabläufe der Abteilung einzudenken und aktiv 
Lösungen für verbesserte, durch IT-gestützte Workflows, zu erarbeiten.

mailto:personalreferat@spsg.de 
http://www.berlin.de/stellen/43514 
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Anforderungen: • erfolgreich abgeschlossenes wissenschaftliches Hoch-
schulstudium (Master, Diplom oder Äquivalent) in einer einschlägigen Fachrichtung 
• unabdingbar sind fundierte Kenntnisse über Datenbanken (idealerweise MSSQL), 
Systementwicklung, Software-Architektur und Programmierung (speziell .NET mit C# 
und Webentwicklung mit ASP). Als Programmier-Tool wird Visual Studio verwendet  
• erforderlich ist der sichere Umgang mit Debugging und Ergebnisanalyse im Fehler-
fall • strukturiertes Arbeiten und Dokumentieren wird vorausgesetzt • der nachgewie-
sene Umgang mit Test-Szenarien mit anschließendem Maßnahmen-Katalog ist von 
Vorteil • sehr gute Deutschkenntnisse; gute Englischkenntnisse sind erwünscht.

Bewerbungsfrist: 15. November 2019

Bewerbungsanschrift: Technische Universität Berlin  
Der Präsident  
Zentrale Universitätsverwaltung Abteilung IV Gebäude- 
und Dienstemanagement Referat Zentrale Dienste  
Herr Schlichting, Sekr. IV E 4  
Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin

Bewerbungsunterlagen: Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte unter Anga-
be der Kennzahl mit den üblichen Unterlagen an die Technische Universität Berlin, 
Der Präsident, Zentrale Universitätsverwaltung, Abteilung IV Gebäude- und Diens-
temanagement, Referat Zentrale Dienste, Herr Schlichting, Sekr. IV E 4, Straße des 
17. Juni 135, 10623 Berlin, oder per E-Mail an: bewerbung@facilities.tu-berlin.de

Hinweise: Zur Wahrung der Chancengleichheit zwischen Frauen 
und Männern sind Bewerbungen von Frauen mit der jeweiligen Qualifikation aus-
drücklich erwünscht. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt 
berücksichtigt. Die Technische Universität Berlin schätzt die Vielfalt ihrer Mitglieder 
und verfolgt die Ziele der Chancengleichheit. Aus Kostengründen werden die Bewer-
bungsunterlagen nicht zurückgesandt. Bitte reichen Sie nur Kopien ein. Die Stellen-
ausschreibung ist auch im Internet abrufbar unter:  
http://www.personalabteilung.tu-berlin.de/menue/jobs/

Ansprechperson: Herr Schlichting

Telefon: 030 314-25923

E-Mail: bewerbung@facilities.tu-berlin.de

http://www.berlin.de/stellen/43277

Universität der Künste Berlin

Berufsfeld: Medizinische und Psychologische Berufe

Laufbahngruppe: Höherer Dienst (Laufbahngruppe 2)

Bezeichnung: Betriebsärztin/Betriebsarzt (m/w/d)

Entgeltgruppe: 15

Besetzbar ab: 01.04.2020

Befristung: zwei Jahre

Kennzahl: 1700/19

Vollzeit/Teilzeit: Teilzeit

Wochenstunden: 19,7

Arbeitsgebiet: - arbeitsmedizinische Betreuung der Beschäftigten 
(m/w/d) der Universität gemäß § 3 ASiG/DGUV Vorschrift 2 und arbeitsmedizinische 
Vorsorge gemäß AbMedVV - Mitwirkung bei der Gefährdungsbeurteilung - Bera-
tung aller Mitglieder (m/w/d) der Universität, von Mitarbeitern/-innen (m/w/d) und 
Führungskräften (m/w/d) in Fragen des Gesundheitsschutzes und der Prävention 
- Beratung der Studierenden (m/w/d) - Durchführung einer betriebsärztlichen Sprech-
stunde mit ergonomischen, sozialmedizinischen und arbeitsplatzbezogenen Frage-
stellungen, Beratung von Schwangeren sowie im Bereich Reisemedizin - Mitwirkung 

mailto:bewerbung@facilities.tu-berlin.de
http://www.personalabteilung.tu-berlin.de/menue/jobs/
mailto:bewerbung@facilities.tu-berlin.de 
http://www.berlin.de/stellen/43277 
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bei der Wiedereingliederung nach langer Krankheit (Betriebliches Eingliederungs-
management) - Gestaltung und nachhaltige Entwicklung des Gesundheits- und 
Arbeitsschutzes als Mitglied (m/w/d) im „Team Gesundheit“ - Weiterentwicklung eines 
ganzheitlichen betrieblichen Gesundheitsmanagements sowie Implementierung von 
Maßnahmen zur Gesundheitsförderung, Konzeptentwicklung zu relevanten Themen 
der Prävention von arbeitsbedingten Erkrankungen - Organisation der „Ersten Hilfe“ 
in der Universität - Beratung bei Fragen zum Arbeitsschutz, der Unfallverhütung und 
Teilnahme an Arbeitsplatzbegehungen und Betriebsbesichtigungen in den Liegen-
schaften der Universität

Anforderungen: - abgeschlossenes Medizinstudium mit der Weiterbil-
dung zur/zum Fachärztin/-arzt für Arbeitsmedizin (m/w/d) - mehrjährige Berufser-
fahrung, idealerweise in einer Hochschule oder zumindest im öffentlichen Bereich 
- ausgeprägte Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit - Erfahrung in der lösungs-
orientierten Beratung von diversen Gruppen - zusätzliche Qualifikationen in Berei-
chen wie Konfliktmanagement und Mediation, systemische Beratung, Arbeits- und 
Organisationspsychologie, betriebliches Gesundheitsmanagement und Eingliede-
rungsmanagement - Erfahrung in psychosomatischer Grundversorgung - Fähigkeit 
zum selbstständigen Arbeiten - sicherer Umgang mit allen relevanten IT-Systemen 
- Bereitschaft zur stetigen fachlichen Fortbildung - sehr gute Deutsch- und Englisch-
kenntnisse in Wort und Schrift - Interesse an und Zugewandtheit für künstlerische 
und wissenschaftliche Persönlichkeiten und die besonderen Belange einer künstleri-
schen Universität

Bewerbungsfrist: 19. November 2019

Bewerbungsanschrift: Universität der Künste Berlin  
Einsteinufer 43-53, 10587 Berlin

Bewerbungsunterlagen: Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte mit aussage-
fähigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Kennzahl bis zum 19. November 
2019 auf dem Postweg an die Universität der Künste Berlin - ZSD 1 -, Postfach  
12 05 44, 10595 Berlin. Mit der Abgabe einer Bewerbung geben Sie Ihr Einverständ-
nis, dass Ihre Daten elektronisch verarbeitet und gespeichert werden. Die Bewer-
bungsunterlagen können aus Kostengründen nur mit beigefügtem und ausreichend 
frankiertem Rückumschlag zurückgesandt werden.

Hinweise: Was wir Ihnen bieten: - interessante, abwechslungs-
reiche Tätigkeit in einem universitären und künstlerischen Umfeld - Möglichkeit der 
fachlichen Fort- und Weiterbildung - zusätzliche Altersversorgung - flexible Arbeits-
zeitgestaltung - Betriebliches Gesundheitsmanagement - gute Erreichbarkeit des 
Arbeitsplatzes mit öffentlichen Verkehrsmitteln, für die wir ein vergünstigtes Jobticket 
des VBB zur Verfügung stellen - Staff Exchange, ein Mobilitätsprogramm für Be-
schäftigte (m/w/d) Die Universität der Künste Berlin ist besonders um die Einstellung 
und Förderung von Frauen bemüht; sie verfolgt die Strategie des Gender-Mainstrea-
mings. Anerkannte Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berück-
sichtigt. Bitte weisen Sie auf Ihre Schwerbehinderung gegebenenfalls bereits in der 
Bewerbung hin. Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund, die die 
Einstellungsvoraussetzungen erfüllen, sind ausdrücklich erwünscht. Weitere Informa-
tionen unter: www.udk-berlin.de/universitaet/stellenausschreibungen/

Ansprechperson: ZSD Frau Eistel-Roßbach

Telefon: 030 3185-2411

E-Mail: pers14@intra.udk-berlin.de

http://www.berlin.de/stellen/43409

Universität der Künste Berlin

Zentrale Universitätsverwaltung - Zentrale Dienste

Berufsfeld: Allgemeiner nichttechnischer Verwaltungsdienst

Laufbahngruppe: Mittlerer Dienst (Laufbahngruppe 1)

Bezeichnung: Beschäftigte/Beschäftigter (m/w/d) 
Leitung der Poststelle

Entgeltgruppe: 6

http://www.udk-berlin.de/universitaet/stellenausschreibungen/
mailto:pers14@intra.udk-berlin.de 
http://www.berlin.de/stellen/43409 


Stellenausschreibungen

ABl. Nr. 46 / 8. November 2019  7135

Besetzbar ab: 01.03.2020

Kennzahl: 738/19

Vollzeit/Teilzeit: Vollzeit

Wochenstunden: 39,4

Arbeitsgebiet: - Leitung der Poststelle (einschließlich Magazin und 
Vervielfältigungsstelle) - Bearbeitung der Posteingänge - Abfertigung von Fracht- und 
Briefsendungen - Kuvertieren und Adressieren von Sendungen - Beauftragung von 
externen Postzustellfirmen und Kurierdiensten - Verwaltung der Umläufe - Verwal-
tung des Wertschutzschrankes - Bestellen von Verbrauchsmaterialien - Verwaltung 
des Maschinenparks - Führung einer Selbstbewirtschaftungskasse - Rechnungsprü-
fung

Anforderungen: - Ausbildungsabschluss als Kaufmann/Kauffrau für 
Kurier-, Express- und Postdienstleistungen (m/w/d) oder kaufmännischer Ausbil-
dungsabschluss und dem Aufgabengebiet entsprechende Berufserfahrungen oder 
einschlägige berufliche Erfahrungen und Kenntnisse - Erfahrung im Umgang mit dem 
Versand und dem Empfang von Postsendungen - Kenntnisse der den Postverkehr 
betreffenden Vorschriften und Regelungen - Grundkenntnisse des Vertragsrecht  
- allgemeine Verwaltungskenntnisse und allgemeine Kenntnisse des Haushaltsrechts 
und des Vergaberechts - anwendungssichere PC-Kenntnisse (MS-Office) - techni-
sches Grundverständnis - Organisations-, Kommunikations- und Konfliktfähigkeit 
- Fähigkeit, Mitarbeiter/-innen (m/w/d) zu führen und die Zusammenarbeit im Team 
zu fördern - gutes Ausdrucksvermögen in Wort und Schrift - Leistungsfähigkeit; Pro-
blemlösungskompetenz; Durchsetzungsvermögen. - Eine an den Belangen der an 
einer künstlerischen Hochschule Beschäftigten ausgerichtete Dienstleistungsorientie-
rung und hohe Belastbarkeit auch bei gesteigertem Arbeits- und Termindruck werden 
erwartet.

Bewerbungsfrist: 19. November 2019

Bewerbungsanschrift: Universität der Künste Berlin  
Einsteinufer 43-53, 10587 Berlin

Bewerbungsunterlagen: Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte mit aussa-
gefähigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Kennzahl bis zum 19. November 
2019 auf dem Postweg an die Universität der Künste Berlin - ZSD 1 -, Postfach  
12 05 44, 10595 Berlin. Mit der Abgabe einer Bewerbung geben Sie Ihr Einverständ-
nis, dass Ihre Daten elektronisch verarbeitet und gespeichert werden. Die Bewer-
bungsunterlagen können aus Kostengründen nur mit beigefügtem und ausreichend 
frankiertem Rückumschlag zurückgesandt werden.

Hinweise: Was wir Ihnen bieten: - interessante, abwechslungs-
reiche Tätigkeit in einem universitären und künstlerischen Umfeld - Möglichkeit der 
fachlichen Fort- und Weiterbildung - zusätzliche Altersversorgung - Betriebliches 
Gesundheitsmanagement - gute Erreichbarkeit des Arbeitsplatzes mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln, für die wir ein vergünstigtes Jobticket des VBB zur Verfügung stellen 
- Staff Exchange, ein Mobilitätsprogramm für Beschäftigte (m/w/d) Die Universität der 
Künste Berlin ist besonders um die Einstellung und Förderung von Frauen bemüht; 
sie verfolgt die Strategie des Gender-Mainstreamings. Anerkannte Schwerbehinderte  
werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Bitte weisen Sie auf Ihre 
Schwerbehinderung gegebenenfalls bereits in der Bewerbung hin. Bewerbungen von 
Menschen mit Migrationshintergrund, die die Einstellungsvoraussetzungen erfüllen, 
sind ausdrücklich erwünscht. Weitere Informationen unter:  
www.udk-berlin.de/universitaet/stellenausschreibungen/

Ansprechperson: ZSD Frau Eistel-Roßbach

Telefon: 030 3185-2411

E-Mail: pers14@intra.udk-berlin.de

http://www.berlin.de/stellen/43406

http://www.udk-berlin.de/universitaet/stellenausschreibungen/
mailto:pers14@intra.udk-berlin.de 
http://www.berlin.de/stellen/43406 
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Verwaltungsgericht Berlin

Berufsfeld: Justiz

Laufbahngruppe: Höherer Dienst (Laufbahngruppe 2)

Bezeichnung: Vorsitzende Richterin/Vorsitzender Richter  
am Verwaltungsgericht (w/m/d)  
(mehrere Stellen)

Besoldungsgruppe: R 2

Besetzbar ab: sofort - nach Maßgabe der haushaltswirtschaftlichen 
Voraussetzungen -

Kennzahl: I A 9 (V) - 2012/11/1

Vollzeit/Teilzeit: beides

Arbeitsgebiet: Die Aufgabe besteht in der Leitung einer Kammer des 
Verwaltungsgerichts.

Anforderungen: Bewerberinnen und Bewerber müssen die richter-
rechtlichen Voraussetzungen erfüllen. Ferner müssen sie die Anforderungen, die in 
richterlichen Eingangsämtern gestellt werden (Rechtskenntnisse, fachübergreifende 
Kenntnisse, Verhandlungskompetenz, Entschlusskraft, schriftliches Ausdrucksvermö-
gen, Leistungsfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein, Organisations-, Kommuni-
kations-, Kooperations- und Konfliktfähigkeit) in erhöhtem Maß erfüllen. Sie sollen 
darüber hinaus in unterschiedlichen Arbeitsgebieten tätig gewesen sein. Ferner 
müssen die Bewerberinnen und Bewerber - fähig sein, zur vertieften Auseinanderset-
zung mit schwierigen Rechtsfragen und Sachverhalten; - fähig sein, im Interesse der 
Einheitlichkeit der Rechtsprechung den Informationsfluss und den Austausch über 
die Rechtsprechung in einem Spruchkörper zu gewährleisten; - in besonderem Maße 
bereit und fähig sein, sich über die Tätigkeit in ihrem/seinem Spruchkörper hinaus für 
die Belange des Gerichts als Ganzes einzusetzen; - in gesteigertem Maße fähig sein, 
richterliche und nichtrichterliche Kolleginnen und Kollegen zu motivieren, deren Stär-
ken und Schwächen zu erkennen sowie Nachwuchskräfte anzuleiten; - in gesteiger-
tem Maße fähig sein, die Arbeit eines Spruchkörpers zu organisieren; - in gesteiger-
tem Maße fähig sein, Sitzungen eines Spruchkörpers zu leiten. Die Bewerberinnen 
und Bewerber müssen nach Maßgabe der Gemeinsamen Allgemeinen Verfügung 
über die Erprobung für Beförderungsämter vom 5. Dezember 2007 (ErprobungsAV), 
veröffentlicht im Amtsblatt für Berlin vom 14. Dezember 2007, S. 3206, erprobt sein. 
Die Bewerberinnen und Bewerber sollen aktiv auf die Gleichstellung von Frauen und 
Männern und die Inklusion schwerbehinderter Menschen hinwirken. Auf § 5 Absatz 5  
Satz 2 LGG Berlin wird hingewiesen, dieser lautet wie folgt: (5) Sofern eine Ein-
richtung im Sinne des § 1 oder Dienststelle nach dem Personalvertretungsgesetz 
verpflichtet ist, den Anteil von Frauen zu erhöhen, ist das in der Ausschreibung oder 
Bekanntmachung zu erwähnen und darauf hinzuweisen, dass Bewerbungen von 
Frauen ausdrücklich erwünscht sind. Weil für die ausgeschriebenen Stellen die Vor-
aussetzungen des § 5 Absatz 5 Satz 2 LGG Berlin vorliegen, sind Bewerbungen von 
Frauen ausdrücklich erwünscht. Gemäß §§ 4, 5 RiGBln ist eine Teilzeitbeschäftigung 
möglich. Schwerbehinderte Menschen und ihnen Gleichgestellte werden bei gleicher 
Eignung bevorzugt berücksichtigt. Die Ausschreibung richtet sich ausschließlich an 
Beförderungsbewerberinnen und Beförderungsbewerber.

Bewerbungsfrist: 29. November 2019

Bewerbungsanschrift: Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz  
und Antidiskriminierung  
Salzburger Straße 21-25, 10825 Berlin

Bewerbungsunterlagen: Bewerbungen sind unter Benennung einer für die Dauer 
des Auswahlverfahrens aktuellen zustellfähigen Anschrift innerhalb von drei Wochen 
nach Veröffentlichung der Ausschreibung über den Präsidenten des Oberverwal-
tungsgerichts Berlin-Brandenburg an die Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucher-
schutz und Antidiskriminierung, Salzburger Straße 21-25, 10825 Berlin, zu richten. 
Der Bewerbung ist eine Erklärung über die Zustimmung der Einsichtnahme in die 
Personalakte beizufügen.
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Ansprechperson: Frau Bergmann

Telefon: 030 9013-3141

E-Mail: jana.bergmann@senjustva.berlin.de

http://www.berlin.de/stellen/43460

Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB)

Stab Marketing und Veranstaltungen

Bezeichnung: Marketingassistentin/Marketingassistent

Entgeltgruppe: 8 TV-L

Besetzbar ab: zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Befristung: unbefristet

Kennzahl: 20/19

Vollzeit/Teilzeit: Vollzeit

Arbeitsgebiet: • Unterstützung des Marketingteams sowie der Presse-
sprecherin im Tagesgeschäft und bei aktuellen Projekten • eigenständige Organisati-
on und Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen • Mitarbeit bei der Konzeption, 
Umsetzung und Evaluation von Werbemaßnahmen • Administration und Pflege der 
Adressdatenbank • Durchführung unterschiedlicher Recherchen • Mitarbeit bei der 
Beauftragung und Steuerung von Dienstleistern und Agenturen • Erstellung von 
Präsentationen und Statistiken • allgemeine Büro- und Assistenztätigkeiten sowie 
Schnittstelle bei allgemeinen Verwaltungsvorgängen (zum Beispiel Beschaffung, 
Vertragswesen, Rechnungsbearbeitung, Fortbildungen etc.)

Bewerbungsfrist: 17. November 2019

Bewerbungsanschrift: Bitte bewerben Sie sich online über das Berliner  
Karriereportal: https://www.berlin.de/karriereportal/stel-
len/jobportal/stellenangebot.html?yid=9584

Die ausführliche Stellenausschreibung kann unter: http://www.berlin.de/stellen/43445 
eingesehen werden.

mailto:jana.bergmann@senjustva.berlin.de 
http://www.berlin.de/stellen/43460 
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9584
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/stellenangebot.html?yid=9584
http://www.berlin.de/stellen/43445
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Öffentliche Ausschreibungen

Vergabeplattform Berlin:  
www.berlin.de/vergabeplattform

Stationsgebundenes Carsharing 
 an ausgewählten Standorten auf öffentlichem Straßenland  

im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf

Interessenbekundungsverfahren
Die Bekanntmachung des oben genannten Verfahrens erfolgt über das Bezirksamt 
Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin unter der Adresse:

https://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/aktuelles/ausschreibungen/inter-
essenbekundung/

Ansprechpartner ist Gunnar Thöle  
Telefon: 9029-18870 
E-Mail: gunnar.thoele@charlottenburg-wilmersdorf.de

http://www.berlin.de/vergabeplattform
https://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/aktuelles/ausschreibungen/interessenbekundung/
https://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/aktuelles/ausschreibungen/interessenbekundung/
mailto:gunnar.thoele@charlottenburg-wilmersdorf.de
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Gerichte

Gerichte

Aufgebot

Amtsgericht Wedding

Aktenzeichen 70 II 45/19

In dem Aufgebotsverfahren betreffend 1) Sabine Preuß, Berliner Straße 100 B, 
13467 Berlin, Antragstellerin, 2) Klaus-Dieter Preuß, Berliner Straße 100 B, 13467 
Berlin, Antragsteller, Prozessbevollmächtigte zu 1) und 2): Rechtsanwältin Annette 
Krause-Thiel, Fredericiastraße 12, 14050 Berlin, Geschäftszeichen: 50025/19, hat 
das Amtsgericht Wedding durch die Rechtspflegerin Frau Engelbert am 21. Oktober 
2019 folgendes Aufgebot erlassen: Frau Sabine Preuß und Herr Klaus-Dieter Preuß, 
Berliner Straße 100 B, 13467 Berlin, haben den Antrag auf Kraftloserklärung eines 
abhandengekommenen Grundschuldbriefes bei Gericht eingereicht. Es handelt sich 
um den Grundschuldbrief über die im Grundbuch des Amtsgerichts Mitte, Gemar-
kung Hermsdorf, Blatt 7752 in Abteilung III Nummer 2 eingetragene Grundschuld 
zu 187 400 DM. Eingetragener Berechtigter: BHW Bausparkasse Aktiengesellschaft 
Bausparkasse für den Öffentlichen Dienst, Hameln. Der Inhaber des Grundschuld-
briefs wird aufgefordert, seine Rechte spätestens bis zum 19. Februar 2020 vor dem 
Amtsgericht Wedding anzumelden und die Urkunde vorzulegen, da ansonsten die 
Kraftloserklärung des Briefes erfolgen wird.

Aufgebot

Amtsgericht Wedding
Aktenzeichen 70 II 47/19

In dem Aufgebotsverfahren betreffend Marlies Gierls, Schmarbecker Weg 64, 29578 
Eimke, Antragstellerin, Bevollmächtigte: Notare am Gänsemarkt, Gänsemarkt 50, 
20354 Hamburg, Geschäftszeichen: DVK 034 BR 19, hat das Amtsgericht Wedding 
durch die Rechtspflegerin Frau Schultze am 29. Oktober 2019 folgendes Aufgebot er-
lassen: Frau Marlies Gierls, Schmarbecker Weg 64, 29578 Eimke, hat den Antrag auf 
Kraftloserklärung einer abhandengekommenen Urkunde bei Gericht eingereicht. Es 
handelt sich um den Hypothekenbrief über die im Grundbuch des Amtsgerichts Mitte, 
Gemarkung Frohnau, Blatt 8313 in Abteilung III Nummer 1 eingetragene Darlehens-
hypothek zu 21 000 DM. Eingetragener Berechtigter: Deutsche Centralbodenkredit- 
Aktiengesellschaft in Berlin. Der Inhaber des Hypothekenbriefs wird aufgefordert, 
seine Rechte spätestens bis zu dem 2. März 2020 vor dem Amtsgericht Wedding 
anzumelden und die Urkunde vorzulegen, da ansonsten die Kraftloserklärung des 
Briefes erfolgen wird.

Ausschließungsbeschluss

Amtsgericht Mitte

Aktenzeichen 70 II 26/18

Der Grundschuldbrief über die im Grundbuch des Amtsgerichts Mitte, Gemarkung 
Moabit, Blatt 9410 in Abteilung III Nummer 2 eingetragene Grundschuld für die  
Berliner Commerzbank Aktiengesellschaft in Berlin, über 298 000 DM mit 17 % Zin-
sen jährlich, ist kraftlos.
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Gerichte

Ausschließungsbeschluss

Amtsgericht Wedding

Aktenzeichen 70 II 27/19

In dem Aufgebotsverfahren betreffend Tierschutzverein für Berlin und Umgebung 
Corporation e. V., vertreten durch den Vorsitzenden, Hausvaterweg 39, 13057 Berlin, 
Antragsteller, Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. jur. Jürgen Fleck, Kaiser-
damm 15, 14057 Berlin, Geschäftszeichen: 136/19S06, hat das Amtsgericht Wedding  
durch die Rechtspflegerin Frau Schultze am 30. Oktober 2019 beschlossen:  
1. Die unbekannten Gläubiger der im Grundbuch des Amtsgerichts Mitte (belegen 
im Gerichtsbezirk des Amtsgerichts Wedding), Gemarkung Hermsdorf, Blatt 7691 
in Abteilung III Nummer 1 über 5 000 DM für die Landesbank Berlin - Girozentrale - 
eingetragenen Hypothek werden mit ihren Rechten ausgeschlossen. Der Gläubiger 
kann, statt aus dem Grundstück, nur noch aus dem bei der Hinterlegungsstelle des 
Amtsgerichts Tiergarten - 87 HL 2561/19 - hinterlegten Betrag binnen 30 Jahren ab 
Erlass des Beschlusses seine Befriedigung erlangen. 2. Die Kosten des Verfahrens 
trägt der Antragsteller. 3. Der Geschäftswert wird auf 2 556,46 Euro festgesetzt. 
Der Ausschließungsbeschluss wird gemäß § 439 Absatz 2 FamFG erst mit seiner 
Rechtskraft wirksam. Der Antragsteller hat die Tatsachen glaubhaft gemacht, die 
dazu berechtigen, das Aufgebot zu beantragen. Der Antrag ist gemäß §§ 447, 448, 
449 FamFG zulässig. Das Aufgebot ist durch Anheften an die Gerichtstafel am  
12. Juni 2019 und Veröffentlichung im Amtsblatt für Berlin am 21. Juni 2019 und im 
elektronischen Bundesanzeiger am 12. Juni 2019 bekannt gemacht worden. Rechte 
des Inhabers oder Dritter sind vor dem Erlass des Ausschließungsbeschlusses nicht 
angemeldet worden. Der Antrag auf Erlass des Beschlusses ist daher gerechtfertigt. 
Der Antragsteller hat als derjenige, der das Verfahren in Gang gesetzt hat, die Kosten 
des Verfahrens zu tragen. Die Festsetzung des Geschäftswertes beruht auf § 36 
GNotKG.

Ausschließungsbeschluss

Amtsgericht Wedding

Aktenzeichen 70 II 30/19

In dem Aufgebotsverfahren betreffend 1) Silvia Martina Ingrid Seifried, Friedrichs-
ruher Straße 41 a, 12169 Berlin, Antragstellerin, 2) Roger Peter Seifried, Friedrichs-
ruher Straße 41 a, 12169 Berlin, Antragsteller, hat das Amtsgericht Wedding durch 
die Rechtspflegerin Frau Schultze am 28. Oktober 2019 beschlossen:  
1. Der Grundschuldbrief, Gruppe 02, Briefnummer 17294603, über die im Grundbuch 
des Amtsgerichts Mitte, Gemarkung Heiligensee, Blatt 4665 in Abteilung III Nummer 
6 eingetragene Grundschuld zu 150 000 Euro 15 % Zinsen jährlich wird für kraftlos 
erklärt. 2. Die Kosten des Verfahrens tragen die Antragsteller als Gesamtschuldner. 
3. Der Geschäftswert wird auf 30 000 Euro festgesetzt. Gründe: Frau Silvia Martina  
Ingrid Seifried, Friedrichsruher Straße 41 a, 12169 Berlin, und Herr Roger Peter 
Seifried, Friedrichsruher Straße 41 a, 12169 Berlin, haben den Antrag auf Kraftloser-
klärung einer abhandengekommenen Urkunde bei Gericht eingereicht. Es handelt 
sich um den Grundschuldbrief, Gruppe 02, Briefnummer 17294603, über die im 
Grundbuch des Amtsgerichts Mitte, Gemarkung Heiligensee, Blatt 4665 in Abteilung 
III Nummer 6 eingetragene Grundschuld zu 150 000 Euro. Eingetragener Berechtig-
ter: Ingrid Frost, geboren am 12. Juni 1941. Auf der Grundlage dieses Antrags wurde 
das Aufgebot zur Kraftloserklärung einer Urkunde durch das Amtsgericht Wedding 
erlassen und öffentlich bekannt gemacht. Der Antrag auf Erlass eines Ausschlie-
ßungsbeschlusses ist zulässig und begründet. Die Antragsteller haben Antragsrecht 
sowie den Vortrag zur Sache glaubhaft gemacht. Da demzufolge die gesetzlichen 
Voraussetzungen vorliegen, war auszusprechen, dass der Grundschuldbrief für kraft-
los erklärt wird. Die Antragsteller haben als diejenigen, die das Verfahren in Gang 
gesetzt haben, die Kosten des Verfahrens zu tragen. Die Festsetzung des Geschäfts-
wertes beruht auf § 36 GNotKG.
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Gerichte

Ausschließungsbeschluss

Amtsgericht Wedding

Aktenzeichen 70 II 31/19

In dem Aufgebotsverfahren betreffend 1) Helga Drews, geborene Meyer, Feuer - 
weg 12, 13403 Berlin, Antragstellerin, 2) Petra Gädke, geborene Drews, Buchen - 
weg 6, 16727 Oberkrämer, Antragstellerin, 3) Holger Drews, OT Ferch, Fontane- 
park 14, 14548 Schwielowsee, Antragsteller, Prozessbevollmächtigter zu 1) bis 3): 
Rechtsanwalt Christian Petrenz, Berliner Straße 124, 13467 Berlin, Geschäftszei-
chen: 188/18D20, hat das Amtsgericht Wedding durch die Rechtspflegerin Frau 
Engelbert am 23. Oktober 2019 beschlossen: 1. Der Hypothekenbrief über die im 
Grundbuch des Amtsgerichts Mitte, Gemarkung Wittenau, Blatt 4783 in Abteilung III 
Nummer 6 zu 14 000 DM für die Allianz Lebensversicherungs-AG in Berlin und Mün-
chen eingetragene Hypothek wird für kraftlos erklärt. 2. Die Kosten des Verfahrens 
tragen die Antragsteller als Gesamtschuldner. 3. Der Geschäftswert wird auf 2 147,43 
Euro festgesetzt. Der Ausschließungsbeschluss wird gemäß § 439 Absatz 2 FamFG 
erst mit seiner Rechtskraft wirksam. Gründe: Die Antragsteller haben den Antrag auf 
Kraftloserklärung einer abhandengekommenen Urkunde bei Gericht eingereicht. Es 
handelt sich um den Hypothekenbrief über die im Grundbuch des Amtsgerichts Mitte, 
Gemarkung Wittenau, Blatt 4783 in Abteilung III Nummer 6 eingetragene Hypothek 
zu 14 000 DM. Eingetragener Berechtigter: Allianz Lebensversicherungs-AG in Berlin 
und München. Auf der Grundlage dieses Antrags wurde das Aufgebot zur Kraftlo-
serklärung einer Urkunde durch das Amtsgericht Wedding erlassen und öffentlich 
bekannt gemacht. Der Antrag auf Erlass eines Ausschließungsbeschlusses ist 
zulässig und begründet. Die Antragsteller haben Antragsrecht sowie den Vortrag zur 
Sache glaubhaft gemacht. Rechte Dritter auf die Urkunde sind vor dem Erlass des 
Ausschließungsbeschlusses nicht angemeldet worden. Da demzufolge die gesetz-
lichen Voraussetzungen vorliegen, war auszusprechen, dass der Hypothekenbrief 
für kraftlos erklärt wird. Die Antragsteller haben als diejenigen, die das Verfahren 
in Gang gesetzt haben, die Kosten des Verfahrens zu tragen. Die Festsetzung des 
Geschäftswertes beruht auf § 36 GNotKG.
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Gläubigeraufruf

Der beim Amtsgericht Charlottenburg im Vereinsregister eingetragene Verein  
Seniorenverein Ausbau e. V. (Aktenzeichen VR 11268 B) ist durch Beschluss der 
Mitgliederversammlung vom 11. September 2019 aufgelöst. Gläubiger des Vereins 
werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.
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Landesverwaltungsamt Berlin - SE LS 2 -, Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin
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